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Der Senat von Berlin       
Stadt II W 59 
Tel.:  030 90173-4214 
 
 
 
 

An das Abgeordnetenhaus von Berlin 

über  

Senatskanzlei – G Sen –    

 
 
 
Vorblatt 
 
Vorlage – zur Beschlussfassung – 
 

über  
 
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-83 VE vom 23. März 2026 für eine Teil-
fläche zwischen ehemaligem Güterbahnhof Köpenick, Finanzamt Treptow-Köpenick, Seelen-
binderstraße und Gelnitzstraße sowie Teilflächen der angrenzenden Straßenverkehrsflächen 
Seelenbinderstraße und Gelnitzstraße im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Köpenick 
 
 
A. Problem 
 
Die bisher durch einen eingeschossigen Nahversorgungsmarkt mit Parkplatz sowie im östlichen 
Randbereich durch einen Kfz-Gewerbebetrieb genutzte Fläche soll im Kontext mit der gesamt-
städtisch bedeutsamen Quartiersentwicklung der am 12. Mai 2020 beschlossenen städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme ehemaliger Güterbahnhof Köpenick neu geordnet und entwi-
ckelt werden. Das an den Entwicklungsbereich angrenzende Vorhabengrundstück sollte ur-
sprünglich für die Quartiersentwicklung in diesen einbezogen werden und war daher Bestand-
teil der vorbereitenden Untersuchungen. Im Ergebnis der vorbereitenden Untersuchungen 
wurde für das Grundstück als Entwicklungsziel insbesondere Wohnungsbau vorgesehen. Nach-
dem sich die Vorhabenträgerin mittels städtebaulichen Vertrags entsprechend diesem Pla-
nungsziel zur Realisierung von Wohnungsbau (einschließlich gefördertem Wohnungsbau ge-
mäß Berliner Modell) und Übertragung erforderlicher Erschließungsflächen an das Land Berlin 
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verpflichtet hat, bestand kein Erfordernis mehr, das Grundstück in den städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich einzubeziehen.  
 
Die Erforderlichkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist gegeben, da das Vorhab-
engrundstück nicht im Geltungsbereich eines rechtskräftig festgesetzten Bebauungsplans liegt 
und planungsrechtlich als innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (Innenbe-
reich) gemäß § 34 BauGB gelegen zu bewerten ist. Auf Grund der vorhandenen Betriebe (Ein-
zelhandel, Autohandel und -werkstatt) ist es gewerblich geprägt. Der geplante Wohnungsbau 
wäre ohne eine planerische Konfliktbewältigung und ohne die entsprechende planungsrecht-
liche Sicherung in einem Bebauungsplan nicht genehmigungsfähig. Bestehende städtebauli-
che und funktionale Missstände sollen durch die vollständige Neugestaltung behoben werden.  
 
B. Lösung 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 9-83 VE soll für die Realisierung des geplanten 
Wohngebäudes mit rund 150 Wohnungen und einem Einzelhandel im Erdgeschoss die pla-
nungsrechtlichen Grundlagen schaffen, um die anvisierten städtebaulichen Entwicklungsziele 
zu sichern und eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Er dient gemäß 
§ 1 Abs. 5 BauGB der Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und gewähr-
leistet eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung unter 
besonderer Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung.  
 
Ein entscheidendes Ziel der Planung ist die Schaffung einer hohen Wohn- und Aufenthaltsqua-
lität auf dem Grundstück. Der Flächengewinn durch den Verzicht auf oberirdische Stellplätze 
soll neben einer höheren Wohnungsanzahl auch der Anlage von Grünflächen und Bepflanzun-
gen zugutekommen. Das trägt zu gesunden Wohnverhältnissen bei und leistet einen wertvollen 
Beitrag zu den Zielen des Natur-, Landschafts- und Klimaschutzes. 
 
Die Vorhabenträgerin hat sich in einem am 15. Februar 2019 abgeschlossenen städtebauli-
chen Vorvertrag frühzeitig zu den Entwicklungszielen bekannt. Mit ihrem Antrag auf Einleitung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans vom 30. Januar 2020 hat die Vorhabenträgerin 
die Übernahme der Planungs- und Erschließungskosten erklärt. Sie ist zur Durchführung des 
Vorhabens bereit und in der Lage. 
 
Die Vorhabenträgerin strebt einen Baubeginn vor Festsetzung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans an, d. h. eine Baugenehmigung für das Vorhaben auf Grundlage von § 33 Bau-
gesetzbuch (Planreife). Als eine Voraussetzung für die Planreife hat sie mit Schreiben vom 
30.10.2025 die zukünftigen Festsetzungen für sich und ihre Rechtsnachfolger anerkannt. 
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Am 4. Dezember 2025 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, 
Referat I C mitgeteilt, dass gegen die Absicht der Erteilung einer Baugenehmigung auf Grund-
lage von § 33 Baugesetzbuch (Planreife) keine Bedenken bestehen, sofern der Entwurf des 
Durchführungsvertrags in bestimmten Punkten überarbeitet und abgeschlossen werden würde. 
Darüber hinaus müssten die im Durchführungsvertrag vereinbarten Bürgschaften vor Bauge-
nehmigung eingehen. 
 
Der Entwurf zum Durchführungsvertrag wurde entsprechend überarbeitet und der Vertrag zwi-
schen der Vorhabenträgerin und dem Land Berlin am 17. Dezember 2025 abgeschlossen. Die 
vereinbarten Bürgschaften liegen vor. Der Durchführungsvertrag hat insbesondere folgende 
Inhalte: 

- die Absicht zur Errichtung eines Wohngebäudes mit 14.450 m² Geschossfläche Wohnen 
und einem Einzelhandelsbetrieb im Erdgeschoss (Präambel),  

- die Verpflichtung zur Durchführung des Vorhabens entsprechend den Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-83 EV und die Förderung und Sicherung dessen 
städtebaulicher Ziele (§ 1),  

- die Sicherstellung der Angemessenheit gemäß dem Berliner Modell der kooperativen Bau-
landentwicklung (§ 2),  

- Angaben zur Bauverpflichtung der Vorhabenträgerin entsprechend der Vorhabenplanung 
und der Grün- und Freiflächenplanung einschließlich einzuhaltender Fristen zur Bauauf-
nahme und –fertigstellung (§ 5),  

- die Verpflichtung zur Errichtung von Kindertagesbetreuungsplätzen innerhalb des Vorha-
bens (§ 6),  

- Regelungen zur Verpflichtung der Errichtung eines Mindestanteils von 30 % förderfähiger 
Mietwohnungen nach den Wohnungsbauförderungsbestimmungen des Landes Berlin unter 
Einhaltung einer Bindungsfrist von 30 Jahren (§ 8),  

- Regelungen zur Finanzierungsbestätigung und zu Sicherheitsleistungen (§ 14),  

- die Regelung von Vertragsstrafen bei Nichterfüllen von Verpflichtungen (§ 15),  

- Regelungen zur Bestellung von beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten und Baulasten 
hinsichtlich Mietpreis- und Belegungsbindungen und der Errichtung und Sicherung der Kin-
dertagespflegeeinrichtung (§ 16)  

 
Auf Grundlage der Planreifeerklärung vom 4. Dezember 2025 hat die Vorhabenträgerin noch 
im Dezember 2025 einen Bauantrag gestellt, der seit Abschluss des Durchführungsvertrags 
am 17. Dezember 2025 geprüft wird. Die Prüfung, ob das beantragte Vorhaben mit den künf-
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tigen Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans übereinstimmt, obliegt der zu-
ständigen Bauaufsichtsbehörde (Bezirksamt Treptow-Köpenick, Fachbereich Bau- und Woh-
nungsaufsicht) und erfolgt in diesem laufenden bauaufsichtlichen Verfahren. 
 
C. Alternative/ Rechtsfolgenabschätzung 
 
Bei Verzicht auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wäre die Errichtung des Wohnge-
bäudes mit Nahversorger nicht möglich. 
 
D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 
 
Für Privathaushalte und Wirtschaftsunternehmen entstehen keine unmittelbaren Kosten. Die 
Umsetzung des Vorhabens erfolgt durch ein Joint-Venture bestehend aus einem privaten In-
vestor und einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft, dass das Wohngebäude mit der 
gewerblichen Erdgeschossnutzung schlüsselfertig an eine landeseigene Wohnungsbaugesell-
schaft verkauft. 
 
E. Gesamtkosten 
 
Einnahmen für das Land Berlin werden durch Regelungen des Durchführungsvertrags, der sich 
an die Anwendung des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung sowie an die 
Ziele für die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme und an gesamtstädtische Planungsan-
forderungen, insbesondere Kennzahlen Grün anlehnt, erwartet. Nach derzeitigem Planungs-
stand ergeben sich Einnahmen (rund 430.000 €) durch die Verpflichtung zur Herstellung von 
Spielflächen sowie Grünflächen einschließlich einer dreijährigen Entwicklungspflege. Die Zah-
lung erfolgt zugunsten des entwicklungsrechtlich gebundenen Treuhandvermögens der Städ-
tebaulichen Entwicklungsmaßnahme ehem. Güterbahnhof Köpenick vier Wochen nach Zu-
gang der Anzeige des Baubeginns der Grün- und Spielplatzflächen durch die Vorhabenträ-
gerin. 
Ausgaben für Berlin ergeben sich durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht. 
Die Vorhabenträgerin übernimmt alle für das Bebauungsplanverfahren anfallenden Planungs- 
und Untersuchungskosten.  
Die Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben ist Gegenstand der Angemessenheitsprüfung 
für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan, für die das Berechnungstool des Berliner Mo-
dells der kooperativen Baulandentwicklung Grundlage ist.  
Weitere aus den Planungen resultierende finanzielle Auswirkungen auf Berlin sind derzeit nicht 
erkennbar.  
  



  5 

 
F. Flächenmäßige Auswirkungen 
 
Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von rund 0,8 ha. Davon entfallen 0,5 ha auf das 
Wohngebäude mit Nahversorger sowie 0,3 ha auf die Verkehrsflächen. 
 
G. Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Die Umnutzung eines integriert gelegenen, erschlossenen und bisher gewerblich genutzten 
Grundstücks (Nahversorger mit Stellplatzanlage) zu einem Grundstück mit vorrangiger Wohn-
nutzung (150 Wohneinheiten) und integriertem Nahversorger stellt eine Maßnahme der Innen-
entwicklung dar und entspricht damit dem in § 1 Abs. 5 BauGB formulierten Ziel für die städ-
tebauliche Entwicklung.  
 
Die Auswirkungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans auf die Umwelt wurden im Rah-
men der Umweltprüfung mit artenschutzrechtlicher Prüfung ermittelt und deren Ergebnisse im 
Umweltbericht dargestellt. Dabei wurden die Auswirkungen auf die Schutzgüter des Menschen 
und seiner Gesundheit, Pflanzen und Tiere sowie biologische Vielfalt, Boden, Wasser, 
Klima/Luft, Landschafts- und Ortsbild, Kultur- und Sachgüter sowie das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen ermittelt und bewertet.  
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass keine erheblichen Auswirkungen auf diese Schutzgüter zu 
erwarten sind.  
 
Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan stehen keine artenschutzrechtlichen Hinderungs-
gründe entgegen. 
 
Fläche / Boden: Die Planung führt in Bezug auf das Schutzgut Fläche zu keinen erheblichen 
Beeinträchtigungen, da die Flächeninanspruchnahme auf einer Siedlungsfläche erfolgt, die 
überwiegend bebaut ist. Es wird keine naturnahe Fläche einer Nutzung entzogen.   
Bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind für dieses Schutzgut nicht zu erwarten, da 
keine Flächen über das Plangebiet hinaus in Anspruch genommen werden. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind nicht zu erwarten. Baubedingte 
Auswirkungen sind vernachlässigbar, da durch die Vorprägung des Standorts bereits von ver-
dichteten Böden auszugehen ist und keine natürliche Horizontierung der Böden mehr besteht. 
In den Bereichen, in denen eine Versickerung von Niederschlagswasser erfolgen soll, erfolgt 
ein Bodenaustausch, um die Versickerungsfähigkeit zu erhöhen und Verunreinigungen zu ent-
fernen. 
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Wasser: Anlagebedingt sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. Das Vorhaben-
grundstück mit einer Größe von 6.315 m² ist im Bestand schon zu 69 % versiegelt und hat nur 
geringe Flächenanteile mit Vegetation. Der Baumbestand ist gering. Die Bäume sind noch 
jung mit geringem Verdunstungspotenzial. Der vorhandene Baukörper hat im Bestand keine 
Dachbegrünung. In der geplanten Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ wird der Anteil 
an versiegelten Flächen zwar noch um 688 m² steigen, dafür sind Dachbegrünungen geplant. 
Zum einen sollen mindestens 70 % der Dachflächen über den obersten Geschossen der Rand-
bebauung (5./6. Obergeschoss) extensiv (2.283 m2) und mindestens 40 % über dem ersten 
Obergeschoss im Innenhof intensiv begrünt werden. Die Dachflächen sollen als Retentionsdä-
cher angelegt werden. Ein dauerhafter Wasseranstau sorgt zudem für einen kühlenden Effekt 
und macht über Kapillarsäulen der Vegetation das Wasser verfügbar. Auch die nicht überbau-
baren Grundstücksflächen sollen gärtnerisch angelegt werden. Oberirdisch erfolgt die Ent-
wässerung zum einen in die Grünflächen mit Mulden bzw. kombinierten Mulden-Rigolen-Sys-
temen. Gegenüber dem Bestand sind Verbesserungen zu erwarten. 
 
Bau- und betriebsbedingte Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten. 
 
Luft /Klima: Anlagebedingt sind durch die Planung keine Beeinträchtigungen möglich. Be-
triebsbedingt sind Umweltauswirkungen aufgrund der Verkehrszunahme möglich. Dadurch, 
dass der Verkehr aber nur in einem geringen Umfang zunimmt, sind keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen auf die Lufthygiene wahrscheinlich. 
Beim Abriss und darauffolgenden Neubau können Luftbelastungen durch Stäube entstehen. 
Diese sind aber bauseitig durch Maßnahmen begrenzbar, die nicht Gegenstand des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans sind, und sie sind auch zeitlich begrenzt. Es entstehen keine 
erheblichen Umweltauswirkungen. 
 
Biotop- und Artenschutz: Im Geltungsbereich befinden sich keine Habitatflächen des Bio-
topverbundes. 
Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan stehen keine artenschutzrechtlichen Hinderungs-
gründe entgegen. 
 
Schall: Zur Abmilderung der vorhandenen und zu erwartenden Lärmbelastungen durch den 
Schienen- und Straßenverkehr tragen umfangreiche Festsetzungen bei, wie besondere Fens-
terkonstruktionen, Ausschluss von öffenbaren Fenstern, Schutz von gebäudebezogenen Außen-
wohnbereichen und Grundrissorientierung. Sie führen dazu, insbesondere Innenbereiche aus-
reichend vor Lärm zu schützen. Für Freiflächen verbleiben weiterhin teilweise Beeinträchtigun-
gen durch Lärm. 
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Das Vorhaben hat aufgrund der Pegelerhöhungen durch Mehrverkehre und durch zusätzliche 
Reflexionen an den Fassaden des geplanten Vorhabens auch Auswirkungen auf die planex-
terne Bestandsbebauung südlich der Seelenbinderstraße. Die Vorhabenträgerin hat sich im 
Durchführungsvertrag verpflichtet, diese Auswirkungen durch eine schalltechnische Untersu-
chung zu ermitteln sowie ggf. erforderliche passive Schallschutzmaßnahmen an der betroffe-
nen Bestandsbebauung verbindlich abzustimmen und umzusetzen. 
 
H. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg 
 
Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg ergeben sich nicht. 
 
I. Zuständigkeit 
 
  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 



  8 

Der Senat von Berlin       
Stadt II W 59 
Tel.: 030 / 90173-4214 
 
 
 
An das  
 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über  
Senatskanzlei – G Sen –    
 
 
 
Vorlage 
 
- zur Beschlussfassung - 
 
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-83 VE vom 7. April 2026 für eine Teilflä-
che zwischen ehemaligem Güterbahnhof Köpenick, Finanzamt Treptow-Köpenick, Seelenbin-
derstraße und Gelnitzstraße sowie Teilflächen der angrenzenden Straßenverkehrsflächen See-
lenbinderstraße und Gelnitzstraße im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Köpenick 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Das Abgeordnetenhaus stimmt dem vom Senat am 16.06.2026 beschlossenen  
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-83 VE vom 7. April 2026 für eine Teilflä-
che zwischen ehemaligem Güterbahnhof Köpenick, Finanzamt Treptow-Köpenick, Seelenbin-
derstraße und Gelnitzstraße sowie Teilflächen der angrenzenden Straßenverkehrsflächen See-
lenbinderstraße und Gelnitzstraße im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Köpenick zu. 
 
A.  Begründung 
 
Siehe Anlage 
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B. Rechtsgrundlagen  
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 
348) geändert worden ist 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden 
ist 

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GVBl. 
S. 285) geändert worden ist 

 
C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 
 
Für Privathaushalte und Wirtschaftsunternehmen entstehen keine unmittelbaren Kosten. Die 
Umsetzung des Vorhabens erfolgt durch ein Joint-Venture bestehend aus einem privaten In-
vestor und einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft, dass das Wohngebäude mit der 
gewerblichen Erdgeschossnutzung schlüsselfertig an eine landeseigene Wohnungsbaugesell-
schaft verkauft. 
 
D. Gesamtkosten 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 9-83 VE schafft die Voraussetzungen für die Umset-
zung eines kompakten, freistehenden Wohngebäudes mit rund 150 Wohnungen sowie eines 
Lebensmittelmarktes zur Nahversorgung im Erdgeschoss. 
 
Ausgaben für Berlin ergeben sich durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 9-83 VE 
nicht. 
 
E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der Länder Berlin und Brandenburg 
 
Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit den Land Brandenburg ergeben sich nicht. 
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F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung 
 

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben 
 
Einnahmen für das Land Berlin werden durch Regelungen des Durchführungsvertrags, der sich 
an die Anwendung des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung sowie an die 
Ziele für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme anlehnt, erwartet. Nach derzeitigem Pla-
nungsstand ergeben sich Einnahmen (rund 430.000 €) durch die Verpflichtung zur Herstellung 
von Spielflächen sowie Grünflächen einschließlich einer dreijährigen Entwicklungspflege. Die 
Zahlung erfolgt zugunsten des entwicklungsrechtlich gebundenen Treuhandvermögens der 
Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ehem. Güterbahnhof Köpenick vier Wochen nach 
Zugang der Anzeige des Baubeginns der Grün- und Spielplatzflächen durch die Vorhabenträ-
gerin. 
 
Die Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben ist Gegenstand der Angemessenheitsprüfung 
für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan, für die das Berechnungstool des Berliner Mo-
dells der kooperativen Baulandentwicklung Grundlage ist.  
 
Die Vorhabenträgerin übernimmt alle für das Bebauungsplanverfahren anfallenden Planungs- 
und Untersuchungskosten.  
 
Weitere aus den Planungen resultierende finanzielle Auswirkungen auf Berlin sind derzeit nicht 
erkennbar.  
 

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 
 
keine 
 
G. Flächenmäßige Auswirkungen 
 
Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von rund 0,8 ha. Davon entfallen 0,5 ha auf das 
Wohngebäude mit Nahversorger sowie 0,3 ha auf die Verkehrsflächen. 
 
H. Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Die Umnutzung eines integriert gelegenen, erschlossenen und bisher gewerblich genutzten 
Grundstücks (Nahversorger mit Stellplatzanlage) zu einem Grundstück mit vorrangiger Wohn-
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nutzung (150 Wohneinheiten) und integriertem Nahversorger stellt eine Maßnahme der Innen-
entwicklung dar und entspricht damit dem in § 1 Abs. 5 BauGB formulierten Ziel für die städ-
tebauliche Entwicklung. 
 
Die Auswirkungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans auf die Umwelt wurden im Rah-
men der Umweltprüfung mit artenschutzrechtlicher Prüfung ermittelt und deren Ergebnisse im 
Umweltbericht dargestellt. Dabei wurden die Auswirkungen auf die Schutzgüter des Menschen 
und seiner Gesundheit, Pflanzen und Tiere sowie biologische Vielfalt, Boden, Wasser, 
Klima/Luft, Landschafts- und Ortsbild, Kultur- und Sachgüter sowie das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen ermittelt und bewertet.  
 
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass keine erheblichen Auswirkungen auf diese Schutzgüter zu 
erwarten sind.  
 
Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan stehen keine artenschutzrechtlichen Hinderungs-
gründe entgegen. 
 
Fläche / Boden:  
Die Planung führt in Bezug auf das Schutzgut Fläche zu keinen erheblichen Beeinträchtigun-
gen, da die Flächeninanspruchnahme auf einer Siedlungsfläche erfolgt, die überwiegend be-
baut ist. Es wird keine naturnahe Fläche einer Nutzung entzogen.   
Bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind für dieses Schutzgut nicht zu erwarten, da 
keine Flächen über das Plangebiet hinaus in Anspruch genommen werden. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind nicht zu erwarten. Baubedingte 
Auswirkungen sind vernachlässigbar, da durch die Vorprägung des Standorts bereits von ver-
dichteten Böden auszugehen ist und keine natürliche Horizontierung der Böden mehr besteht. 
In den Bereichen in denen eine Versickerung von Niederschlagswasser erfolgen soll, erfolgt 
ein Bodenaustausch um die Versickerungsfähigkeit zu erhöhen und Verunreinigungen zu ent-
fernen. 
 
Wasser:  
Anlagebedingt sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. Das Vorhabengrundstück mit 
einer Größe von 6.315 m2 ist im Bestand schon zu 69 % versiegelt und hat nur geringe Flä-
chenanteile mit Vegetation. Der Baumbestand ist gering. Die Bäume sind noch jung mit gerin-
gem Verdunstungspotenzial. Der vorhandene Baukörper hat im Bestand keine Dachbegrü-
nung. In der geplanten Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ wird der Anteil an versie-
gelten Flächen zwar noch um 688 m² steigen, dafür sind Dachbegrünungen geplant. Zum ei-
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nen sollen mindestens 70 % der Dachflächen über den obersten Geschossen der Randbebau-
ung (5./6. Obergeschoss) extensiv (2.283 m2) und mindestens 40 % über dem ersten Oberge-
schoss im Innenhof intensiv begrünt werden. Die Dachflächen sollen als Retentionsdächer an-
gelegt werden. Ein dauerhafter Wasseranstau sorgt zudem für einen kühlenden Effekt und 
macht über Kapillarsäulen der Vegetation das Wasser verfügbar. Auch die nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen sollen gärtnerisch angelegt werden. Oberirdisch erfolgt die Entwässerung 
zum einen in die Grünflächen mit Mulden bzw. kombinierten Mulden-Rigolen-Systemen. Ge-
genüber dem Bestand sind Verbesserungen zu erwarten. 
 
Bau- und betriebsbedingte Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten. 
 
Luft / Klima:  
Anlagebedingt sind durch die Planung keine Beeinträchtigungen möglich. Betriebsbedingt 
sind Umweltauswirkungen aufgrund der Verkehrszunahme möglich. Dadurch, dass der Verkehr 
aber nur in einem geringen Umfang zunimmt, sind keine erheblichen Umweltauswirkungen auf 
die Lufthygiene wahrscheinlich. 
Beim Abriss und darauffolgenden Neubau können Luftbelastungen durch Stäube entstehen. 
Diese sind aber bauseitig durch Maßnahmen begrenzbar, die nicht Gegenstand des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans sind, und sie sind auch zeitlich begrenzt. Es entstehen keine 
erheblichen Umweltauswirkungen. 
 
Biotop- und Artenschutz: Im Geltungsbereich befinden sich keine Habitatflächen des Bio-
topverbundes. 
 
Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan stehen keine artenschutzrechtlichen Hinderungs-
gründe entgegen. 
 
Schall: Zur Abmilderung der vorhandenen und zu erwartenden Lärmbelastungen durch den 
Schienen- und Straßenverkehr tragen umfangreiche Festsetzungen bei wie besondere Fens-
terkonstruktionen, Ausschluss von öffenbaren Fenstern, Schutz von gebäudebezogenen Außen-
wohnbereichen und Grundrissorientierung. Sie führen dazu, insbesondere Innenbereiche aus-
reichend vor Lärm zu schützen. Für Freiflächen verbleiben weiterhin teilweise Beeinträchtigun-
gen durch Lärm. 
Das Vorhaben hat aufgrund der Pegelerhöhungen durch Mehrverkehre und durch zusätzliche 
Reflexionen an den Fassaden des geplanten Vorhabens auch Auswirkungen auf die Bestands-
bebauung südlich der Seelenbinderstraße. Die Vorhabenträgerin hat sich im Durchführungs-
vertrag verpflichtet, diese Auswirkungen durch eine schalltechnische Untersuchung zu ermitteln 
sowie passive Schallschutzmaßnahmen an der betroffenen Bestandsbebauung verbindlich  
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abzustimmen und umzusetzen. 
 
 
Berlin, den 16.06.2026 
 
 

 Der Senat von Berlin 
 
 
 
 
 
Kai  W e g n e r Christian  G a e b l e r 
.................................................................... ....................................................... 
Regierender Bürgermeister Senator für Stadtentwicklung,  
 Bauen und Wohnen 
 
 
 
 
 
 
Anlagen zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus:  
 

1. Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-83 VE 
2. Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
3. Abwägungstabellen zu den Beteiligungsschritten im Aufstellungsverfahren 
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Wohnungsbau 

Nahversorgung mit Begrenzung der zulässigen Verkaufsfläche 





Ausnahmsweise zulässige Nutzungen 



Textliche Festsetzung 1.1 

Die Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ dient vorwiegend dem Wohnen sowie der Unter-

bringung von Einzelhandelsbetrieben, die der Versorgung des Gebiets dienen.  

Zulässig sind  

– Wohnungen,  

– Einzelhandelsnutzungen, die der Versorgung des Gebiets dienen,  

– Stellplätze und Garagen, 

– untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck der Fläche 

„Wohngebäude mit Nahversorgung“ dienen und ihrer Eigenart nicht widersprechen.  

Ausnahmsweise zulässig sind  

- Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe,  

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,  

- Anlagen für Verwaltungen,  

- Räume für freie Berufe.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

Textliche Festsetzung 1.2 

Es ist eine Verkaufsfläche von maximal 1.200 m² zulässig. Sortimente, die nicht der Nahversorgung 

dienen (entsprechend AV Zentren und Einzelhandel vom 20.12.2019, Amtsblatt Nr. 3 vom 



17.01.2020, Anhang I Nr. 1.2 und 2), dürfen einen Anteil von 10 % der Verkaufsfläche nicht über-

schreiten. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 BauGB und § 11 BauNVO 

Textliche Festsetzung 1.3 

Innerhalb der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ sind im Rahmen der festgesetzten Nut-

zungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich die Vorhabenträgerin im Durch-

führungsvertrag verpflichtet. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3a BauGB 

 

 

Textliche Festsetzung 2.1 

Innerhalb der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ wird als zulässige Grundfläche die im 

zeichnerischen Teil durch Baugrenzen und durch die Linie zur Umgrenzung des Garagengeschos-

ses bestimmte überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 Abs. 2 

Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 BauNVO  





Textliche Festsetzung 2.2 

Die zulässige Grundfläche gemäß textlicher Festsetzung 2.1 kann ausnahmsweise entlang der 

Nordfassade um die Grundflächen von Balkonen, deren Vortreten vor die Baugrenze im geringfü-

gigem Ausmaß gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 der Baunutzungsverordnung zugelassen werden kann, 

um bis zu 50 m² überschritten werden.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 19 Abs. 4 

Satz 3 BauNVO 

Textliche Festsetzung 2.3 

Für die baulichen Anlagen auf der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ kann ausnahms-

weise ein Vortreten von Gebäudeteilen, und zwar für Balkone, Erker, Freitreppen sowie andere un-

tergeordnete Bauteile (Gesimse, Vorrichtungen zum Schallschutz) bis zu der Linie zur Abgrenzung 

des Umfanges von Abweichungen gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 der Baunutzungsverordnung vor die 

Baugrenze zugelassen werden. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 Abs. 3 

Satz 3 BauNVO 



Textliche Festsetzung 2.4 

Die zulässige Grundfläche gemäß textlicher Festsetzung 2.1 kann ausnahmsweise um die Grund-

flächen der Gebäudeteile, die gemäß textlicher Festsetzung 2.3 zugelassen werden können, um bis 

zu 80 m² und durch die Grundflächen der Gebäudeteile, die gemäß textlicher Festsetzung 2.5 zu-

gelassen werden können, um bis zu 67 m² überschritten werden. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 19 Abs. 4 

Satz 3 BauNVO 

Textliche Festsetzung 2.5 

Für die baulichen Anlagen auf der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ kann ausnahms-

weise ein Vortreten von Vordächern bis zu der Linie zur Abgrenzung des Umfangs von Abweichun-

gen gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 der Baunutzungsverordnung vor die Baugrenze zugelassen werden.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 Abs. 3 

Satz 3 BauNVO 



 





 

Textliche Festsetzung 2.6 

In der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ darf die zulässige Grundfläche durch die Grund-

flächen von  

– Garagen- und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,  

– untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck der Flächen die-

nen und ihrer Eigenart nicht widersprechen, sowie 

– baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 

unterbaut wird,  

bis zu einer Grundflächenzahl von maximal 0,8 überschritten werden.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 19 Abs. 4 

Satz 2 BauNVO 



 



Textliche Festsetzung 2.7 

Innerhalb der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ können auf den Dachflächen mit den 

festgesetzten Oberkanten von 57,1 m ü. NHN bzw. 54,3 m ü. NHN ausnahmsweise einzelne Dach-

aufbauten bis zu einer Höhe von 2,0 m zugelassen werden, wenn sie ausschließlich der Aufnahme 

technischer Einrichtungen dienen. Solaranlagen sind nicht Gegenstand dieser Festsetzung. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 i.V. mit § 16 Abs. 2 

und 6 BauNVO 

Textliche Festsetzung 2.8 

Auf den Dachflächen mit der festgesetzten Oberkante von 51,3 m ü. NHN ist ein Geländer mit einer 

Höhe von max. 0,5 m als Absturzsicherung zulässig.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 i.V. mit § 16 Abs. 2 

und 6 BauNVO 



Textliche Festsetzung 2.9 

Solaranlagen sind bis zu einer Höhe von 0,5 m oberhalb der jeweils festgesetzten Oberkante zu-

lässig. Die nach Bauordnungsrecht vorgeschriebenen Tiefen der Abstandsflächen sind einzuhalten.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 16 Abs. 2 

und 5 BauNVO  

Textliche Festsetzung 2.10 

Solaranlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 14 Abs. 1 

und § 23 Abs. 5 BauNVO  

 

 



Textliche Festsetzung 2.11 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ 

sind Stellplätze und Garagen unzulässig. Dies betrifft nicht die als Fläche für Stellplätze festgesetzte 

Fläche, hier sind jedoch ausschließlich Stellplätze für Menschen mit schwerer Gehbehinderung und 

für Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer zulässig.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 23 Abs. 5 

BauNVO  

 

 

 



 

Textliche Festsetzung 4.1 

In der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ sind mindestens 17 standortgerechte Laub-

bäume mit einem Mindeststammumfang von 18 cm zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang nach-

zupflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind vorhandene Bäume einzu-

rechnen. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB 

 



Textliche Festsetzung 4.2 

In der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ sind innerhalb der überbaubaren Grundstücks-

flächen mit den zulässigen Oberkanten von 57,1 m ü. NHN bzw. 54,3 m ü. NHN mindestens 70 % 

der Dachflächen extensiv mit einer Sedum-Gräser-Kräuter-Mischung zu begrünen. Der durchwur-

zelbare Teil des Dachaufbaus muss mindestens 15 cm betragen. Die Bepflanzungen sind zu erhal-

ten und bei Abgang nachzupflanzen.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB 

Textliche Festsetzung 4.3 

In der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ sind innerhalb der überbaubaren Grundstücks-

flächen mit den zulässigen Oberkanten 38,5 m und 41,8 m ü NHN mindestens 40 % der Dachflä-

chen intensiv zu begrünen und mit einer Erdschicht von mindestens 0,8 m zu bedecken. Die Be-

pflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB 
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Trennungsgrundsatz 



Aktive Lärmschutzmaßnahmen 



Passive Lärmschutzmaßnahmen 

 



Grundrissbindung und besondere Fensterkonstruktionen  



Textliche Festsetzung 3.1 

Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen entlang der Blockaußenkanten 

–   in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen in mindestens einem Aufenthaltsraum, 

–   in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen in mindestens der Hälfte der Aufenthalts-

räume  

durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung 

Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 

30 dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem teilgeöff-

neten Fenster nicht überschritten wird.  

Keine besonderen Fensterkonstruktionen oder andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung sind 

erforderlich in Aufenthaltsräumen, die mit mindestens einem Fenster von der Blockaußenseite ab-

gewandt sind. Diese Räume sind entsprechend anzurechnen. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Außenwohnbereiche 



Textliche Festsetzung 3.2 

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind entlang der Linien B – C – D und E – F – G gelegene, mit Gebäu-

den baulich verbundene Außenwohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) nur als verglaste 

Vorbauten oder verglaste Loggien zulässig. 

Entlang der Linie G – H gelegene, mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche sind mit 

einer Abschirmung in Richtung Seelenbinderstraße auszustatten. 

Außenwohnbereiche innerhalb der Fläche E – F – G – J – I – E sind mit einer Abschirmung entlang 

der Linie E – F auszustatten. 

Entlang der Linien K – L – M und N – O gelegene, mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohn-

bereiche sind mit einer Abschirmung zu der geplanten Umgehungsstraße zwischen Stellingdamm 

und Brandenburgplatz auszustatten. Entlang der Nordfassade ist eine Abschirmung in Richtung Os-

ten herzustellen, entlang der Ostfassade in Richtung Norden. 

Die Abschirmungen müssen eine Schalldämmung DLR von mindestens 15 dB aufweisen.  

Von dieser Regelung ausgenommen sind Wohnungen, die über mindestens einen baulich verbun-

denen Außenwohnbereich verfügen, der sich außerhalb der vorgenannten Fassadenbereiche be-

findet.  

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen, die nur entlang der Li-

nien B – C – D, E – F – G – H, I – J, K – L – M und N – O orientiert sind, muss lediglich ein baulich 

verbundener Außenwohnbereich geschützt werden. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
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Textliche Festsetzung 4.4 

In der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ ist eine Befestigung von Fußwegen nur in wasser- 

und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich min-

dernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguß, Asphaltierungen und Betonierungen sind 

unzulässig.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 9 Abs. 2 Satz 3 

NatSchG Bln 



 

Textliche Festsetzung 5 

Das innerhalb der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ anfallende Niederschlagswasser ist 

vollständig durch Mulden- oder Mulden-Rigolensysteme oder andere Maßnahmen gleicher Wir-

kung innerhalb der Fläche zu versickern.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 13 Abs. 3 und § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 

36a Abs. 3 BWG 



 

 

 

 

 



 

Grundstücksangelegenheiten 
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Tab. 1: Biotoptypen Bestand in Bezug auf Teilgebiete des Geltungsbereichs 

Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“     

Code Biotoptyp 

Größe 

(m²) 

Einstu-

fung 

Versie-

gelung 

0324322 

hochwüchsige, stark nitrophile und 

ausdauernde Staudenfluren, mit Ge-

hölzbewuchs (Gehölzdeckung 10 - 

30%), verarmte Ausprägung 24 

unver-

siegelt 

051611 

artenreicher Zier-/ Parkrasen weitge-

hend ohne Bäume 120 

unver-

siegelt 

051612 

artenreicher Zier-/ Parkrasen mit lo-

cker stehenden Bäumen 833 

unver-

siegelt 

07311 

mehrschichtiger Gehölzbestand aus 

überwiegen heimischen Arten 8 

unver-

siegelt 

102711 

gärtnerisch gestaltete Freiflächen 

(außer Rasen- und Baumbestandsflä-

chen), Anpflanzung von Bodende-

ckern (< 1m Höhe), weitgehend ohne 

Bäume 6 

unver-

siegelt 

102712 

gärtnerisch gestaltete Freiflächen 

(außer Rasen- und Baumbestandsflä-

chen), Anpflanzung von Bodende-

ckern (< 1m Höhe), mit Bäumen 417 

unver-

siegelt 

12310 

Industrie-, Gewerbe-, Handels- und 

Dienstleistungsfläche (in Betrieb) 1.346 

versie-

gelt 

12642 Parkplätze, teilversiegelt 1.341 

teilver-

siegelt 



12643 Parkplätze, versiegelt 735 

versie-

gelt 

12651 unbefestigter Weg 12 

unver-

siegelt 

12653 teilversiegelter Weg (inkl. Pflaster) 1.453 

teilver-

siegelt 

12740 Lagerflächen 20 

versie-

gelt 

Summe   6.315   

    

    

Öffentliche Straßenverkehrsfläche     

Code Biotoptyp Größe (m²) 

Einstu-

fung 

Versie-

gelung 

0710212 

Laubgebüsche frischer Standorte, 

überwiegend heimische Arten, jün-

gere Bestände 68 

unver-

siegelt 

102712 

gärtnerisch gestaltete Freiflächen 

(außer Rasen- und Baumbestandsflä-

chen), Anpflanzung von Bodende-

ckern (< 1m Höhe), mit Bäumen 4 

unver-

siegelt 

12612 

Straßen mit Asphalt- oder Betonde-

cken 579 

versie-

gelt 

12641 Parkplätze, nicht versiegelt 412 

unver-

siegelt 

12643 Parkplätze, versiegelt 183 

versie-

gelt 



12653 teilversiegelter Weg (inkl. Pflaster) 256 

teilver-

siegelt 

Summe   1.502   

Summe Geltungsbereich vorhabenbezogener Bebau-

ungsplan 9-83 VE 7.817   

 

 

 



Abbildung 2: Versiegelung Bestand 

Tab. 2: Auswertung geplante Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ hinsichtlich Versiege-
lung 

Flächen Größe (in m²) Versiegelungsgrad (in %) versiegelte Fläche (in m²) 

Unver-

siegelt 
1.410 

0% 
 

Teilver-

siegelt 
2.804 

80% 

2.243 



Versie-

gelt 
2.101 

100% 

2.101 

Gesamt 6.315 69% 4.344 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Tab. 3: Neuversiegelung in der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ 

Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ (6.315 m²) 

Bestand 

 

Größe  

(in m²) 

Versiegelungsgrad  

(in %) 

versiegelte Fläche  

(in m²) 

Unversiegelt 1.410 0% 0 

Teilversiegelt 2.804 80% 2.243 



Versiegelt 2.101 100% 2.101 

  
  

4.344 

Planung  Größe (in m²) 

Versiegelungsgrad (in 

%) 

versiegelte Fläche (in 

m²) 

Unversiegelt   0%   

Teilversiegelt   80%   

Versiegelt 5.032 100% 5.032 

  
  

5.032 

Neuversiegelung   688 
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Art der Nutzung 

Textliche Festsetzung 1.1 

Die Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ dient vorwiegend dem Wohnen sowie der Unterbringung von 

Einzelhandelsbetrieben, die der Versorgung des Gebiets dienen.  

Zulässig sind  

– Wohnungen,  

– Einzelhandelsnutzungen, die der Versorgung des Gebiets dienen,  

– Stellplätze und Garagen, 

– untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck der Fläche „Wohnge-

bäude mit Nahversorgung“ dienen und ihrer Eigenart nicht widersprechen.  

Ausnahmsweise zulässig sind  

- Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe,  

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,  

- Anlagen für Verwaltungen,  

- Räume für freie Berufe.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

Textliche Festsetzung 1.2 

Es ist eine Verkaufsfläche von maximal 1.200 m² zulässig. Sortimente, die nicht der Nahversorgung dienen 

(entsprechend AV Zentren und Einzelhandel vom 20.12.2019, Amtsblatt Nr. 3 vom 17.01.2020, Anhang I Nr. 

1.2 und 2), dürfen einen Anteil von 10 % der Verkaufsfläche nicht überschreiten. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 BauGB und § 11 BauNVO 

Textliche Festsetzung 1.3 

Innerhalb der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur 

solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich die Vorhabenträgerin im Durchführungsvertrag ver-

pflichtet. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3a BauGB 



Maß der Nutzung / überbaubare Grundstücksfläche

Textliche Festsetzung 2.1 

Innerhalb der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ wird als zulässige Grundfläche die im zeichneri-

schen Teil durch Baugrenzen und durch die Linie zur Umgrenzung des Garagengeschosses bestimmte über-

baubare Grundstücksfläche festgesetzt. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 Abs. 2 Nr. 1 und 

Abs. 3 Nr. 1 BauNVO  

Textliche Festsetzung 2.2 

Die zulässige Grundfläche gemäß textlicher Festsetzung 2.1 kann ausnahmsweise entlang der Nordfassade 

um die Grundflächen von Balkonen, deren Vortreten vor die Baugrenze im geringfügigem Ausmaß gemäß § 

23 Abs. 3 Satz 2 der Baunutzungsverordnung zugelassen werden kann, um bis zu 50 m² überschritten werden.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 19 Abs. 4 Satz 3 

BauNVO 

Textliche Festsetzung 2.3 

Für die baulichen Anlagen auf der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ kann ausnahmsweise ein Vor-

treten von Gebäudeteilen, und zwar für Balkone, Erker, Freitreppen sowie andere untergeordnete Bauteile 

(Gesimse, Vorrichtungen zum Schallschutz) bis zu der Linie zur Abgrenzung des Umfanges von Abweichungen 

gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 der Baunutzungsverordnung vor die Baugrenze zugelassen werden. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 Abs. 3 Satz 3 

BauNVO 

Textliche Festsetzung 2.4 

Die zulässige Grundfläche gemäß textlicher Festsetzung 2.1 kann ausnahmsweise um die Grundflächen der 

Gebäudeteile, die gemäß textlicher Festsetzung 2.3 zugelassen werden können, um bis zu 80 m² und durch 

die Grundflächen der Gebäudeteile, die gemäß textlicher Festsetzung 2.5 zugelassen werden können, um 

bis zu 67 m² überschritten werden. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 19 Abs. 4 Satz 3 

BauNVO 

Textliche Festsetzung 2.5 

Für die baulichen Anlagen auf der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ kann ausnahmsweise ein Vor-

treten von Vordächern bis zu der Linie zur Abgrenzung des Umfangs von Abweichungen gemäß § 23 Abs. 3 

Satz 3 der Baunutzungsverordnung vor die Baugrenze zugelassen werden.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 Abs. 3 Satz 3 

BauNVO 



Textliche Festsetzung 2.6 

In der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen 

von  

– Garagen- und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,  

– untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck der Flächen dienen und 

ihrer Eigenart nicht widersprechen, sowie 

– baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unter-

baut wird,  

bis zu einer Grundflächenzahl von maximal 0,8 überschritten werden.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 19 Abs. 4 Satz 2 

BauNVO 

Textliche Festsetzung 2.7 

Innerhalb der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ können auf den Dachflächen mit den festgesetzten 

Oberkanten von 57,1 m ü. NHN bzw. 54,3 m ü. NHN ausnahmsweise einzelne Dachaufbauten bis zu einer 

Höhe von 2,0 m zugelassen werden, wenn sie ausschließlich der Aufnahme technischer Einrichtungen dienen. 

Solaranlagen sind nicht Gegenstand dieser Festsetzung. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 i.V. mit § 16 Abs. 2 und 6 

BauNVO 

Textliche Festsetzung 2.8 

Auf den Dachflächen mit der festgesetzten Oberkante von 51,3 m ü. NHN ist ein Geländer mit einer Höhe 

von max. 0,5 m als Absturzsicherung zulässig.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB 

Textliche Festsetzung 2.9 

Solaranlagen sind bis zu einer Höhe von 0,5 m oberhalb der jeweils festgesetzten Oberkante zulässig. Die 

nach Bauordnungsrecht vorgeschriebenen Tiefen der Abstandsflächen sind einzuhalten.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 16 Abs. 2 und 5 

BauNVO 

Textliche Festsetzung 2.10 

Solaranlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 14 Abs. 1 und § 23 

Abs. 5 BauNVO 



Textliche Festsetzung 2.11 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ sind Stell-

plätze und Garagen unzulässig. Dies betrifft nicht die als Fläche für Stellplätze festgesetzte Fläche, hier sind 

jedoch ausschließlich Stellplätze für Menschen mit schwerer Gehbehinderung und für Rollstuhlnutzerinnen 

und Rollstuhlnutzer zulässig.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 23 Abs. 5 BauNVO  

Immissionsschutz 

Textliche Festsetzung 3.1 

Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen entlang der Blockaußenkanten 

–   in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen in mindestens einem Aufenthaltsraum, 

–   in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen in mindestens der Hälfte der Aufenthaltsräume  

durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung Schallpe-

geldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der 

Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten 

wird.  

Keine besonderen Fensterkonstruktionen oder andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung sind erforder-

lich in Aufenthaltsräumen, die mit mindestens einem Fenster von der Blockaußenseite abgewandt sind. Diese 

Räume sind entsprechend anzurechnen. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Textliche Festsetzung 3.2 

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind entlang der Linien B – C – D und E – F – G gelegene, mit Gebäuden baulich 

verbundene Außenwohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) nur als verglaste Vorbauten oder ver-

glaste Loggien zulässig. 

Entlang der Linie G – H gelegene, mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche sind mit einer 

Abschirmung in Richtung Seelenbinderstraße auszustatten. 

Außenwohnbereiche innerhalb der Fläche E – F – G – J – I – E sind mit einer Abschirmung entlang der Linie E 

– F auszustatten. 

Entlang der Linien K – L – M und N – O gelegene, mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche 

sind mit einer Abschirmung zu der geplanten Umgehungsstraße zwischen Stellingdamm und Brandenburg-

platz auszustatten. Entlang der Nordfassade ist eine Abschirmung in Richtung Osten herzustellen, entlang der 

Ostfassade in Richtung Norden. 

Die Abschirmungen müssen eine Schalldämmung DLR von mindestens 15 dB aufweisen.  

Von dieser Regelung ausgenommen sind Wohnungen, die über mindestens einen baulich verbundenen Au-

ßenwohnbereich verfügen, der sich außerhalb der vorgenannten Fassadenbereiche befindet.  



Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen, die nur entlang der Linien B – C – 

D, E – F – G – H, I – J, K – L – M und N – O orientiert sind, muss lediglich ein baulich verbundener Außenwohn-

bereich geschützt werden. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Grünfestsetzungen

Textliche Festsetzung 4.1 

In der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ sind mindestens 17 standortgerechte Laubbäume mit ei-

nem Mindeststammumfang von 18 cm zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Bei der 

Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind vorhandene Bäume einzurechnen. 

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB 

Textliche Festsetzung 4.2 

In der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen mit 

den zulässigen Oberkanten von 57,1 m ü. NHN bzw. 54,3 m ü. NHN mindestens 70 % der Dachflächen ex-

tensiv mit einer Sedum-Gräser-Kräuter-Mischung zu begrünen. Der durchwurzelbare Teil des Dachaufbaus 

muss mindestens 15 cm betragen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB 

Textliche Festsetzung 4.3 

In der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen mit 

den zulässigen Oberkanten 38,5 m und 41,8 m ü NHN mindestens 40 % der Dachflächen intensiv zu begrünen 

und mit einer Erdschicht von mindestens 0,8 m zu bedecken. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei 

Abgang nachzupflanzen.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB 

Textliche Festsetzung 4.4 

In der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ ist eine Befestigung von Fußwegen nur in wasser- und 

luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befesti-

gungen wie Betonunterbau, Fugenverguß, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 9 Abs. 2 Satz 3 NatSchG 

Bln 



Sonstige Festsetzungen

Textliche Festsetzung 5 

Das innerhalb der Fläche „Wohngebäude mit Nahversorgung“ anfallende Niederschlagswasser ist vollstän-

dig durch Mulden- oder Mulden-Rigolensysteme oder andere Maßnahmen gleicher Wirkung innerhalb der 

Fläche zu versickern.  

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 3 BauGB in Anlehnung an § 13 Abs. 3 und § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 36a Abs. 

3 BWG 





 

Stand: 10.02.2025 

Bäume  

Acer campestre (Feld-Ahorn)  

 

Prunus padus (Traubenkirsche) 

Höhe 3-10 m, Breite 4-8 m 

Amelanchier arborea 'Robin Hill' (Felsenbirne 

'Robin Hill') 

Höhe 3-6 m, Breite 3-5 m 

Prunus serrulata 'Amanogawa' (Säulen-Kir-

sche) – Hinweis: Keine Anerkennung als Ersatz-

pflanzung!  

Höhe 4-5 m, Breite 1-2 m 

Carpinus betulus (Hainbuche)  

Höhe 10-20 m, Breite 7-12 m 

Salix caprea (Sal-Weide) 

Höhe 3-8 m, Breite 3-5 m 

Carpinus betulus 'Frans Fontaine' (Säulen-

Hainbuche 'Frans Fontaine') 

Höhe 5-8 m, Breite 3-4 m 

Sorbus intermedia 'Brouwers' (Schwedische 

Mehlbeere) 

Höhe 10-15 m, Breite 6-9 m 

Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn) 

Höhe 2-6 m, Breite 2-5 m 

Sorbus torminalis (Elsbeere) 

Höhe 8-15 m, Breite 6-8 m 

Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette' 

(Amberbaum 'Slender Silhouette') 

Höhe 10-15 m, Breite 2-3 m 

Quercus robur 'Fastigiata' (Säulen-Eiche) 

Höhe 15-20 m, Breite 2-5 m 

Malus sylvestris (Wildapfel)  

Höhe 5-10 m, Breite 4-6 m 

Tilia cordata (Winterlinde) 

 

Populus tremula 'Erecta' (Säulen-Zitterpappel) 

Höhe 10-18 m, Breite 1-2 m 

Tilia cordata 'Rancho' (Winterlinde) 

Höhe 9-12 m, Breite 4-6 m 

 

Sträucher 

Acer campestre (Feld-Ahorn) Ligustrum vulgare (Liguster) 

Amelanchier lamarckii (Kupfer-Felsenbirne) Lonicera xylosteum (Gemeine Heckenkirsche) 

Amelanchier ovalis (Gewöhnliche Felsenbirne) Rhamnus cathartica (Kreuzdorn) 

Berberis vulgaris (Gemeine Berberitze) Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere 



Cornus mas (Kornelkirsche) Ribes rubrum (Rote Johannisbeere) 

Corylus avellana (Gemeine Hasel) Rosa canina (Hunds-Rose) 

Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weiß-

dorn) 

Rosa corymbifera (Hecken-Rose) 

Cytisus scoparius (Besenginster)  Salix caprea (Sal-Weide) 

Genista tinctoria (Färberginster) Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball) 

Frangula alnus (Rhamnus frangula) (Faul-

baum) 

 

 

Gräser 

Agrostis cappillaris (Rotes Straußgras) Festuca brevipila (Rauhblatt-Schwingel) 

Anthoanthum odoratum (Gemeines Ruchgras)  Festuca ovina (Schafschwingel) 

Briza media (Gewöhnliches Zittergras) Festuca rubra ssp. rubra (Rot-Schwingel) 

Carex flacca (Blaugrüne Segge) Koeleria glauca (Blaugraue Kammschmiele) 

Corynepherus camescens (Silbergras)  

 

Einfach intensive Dachbegrünung 

Achillea millefolium (Gewöhnliche Schaf-

garbe) 

Festuca ovina (Schafschwingel) 

Anchusa officinalis (Gemeine Ochsenzunge) Heracium pilosella (Kleines Habichtskraut) 

Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruch-

gras) 

Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkel-

kraut) 

Arctium spec. (Kletten) Jasione montana (Berg-Sandglöckchen) 

Briza media (Gewöhnliches Zittergras) Knautia arvensis (Acker-Witwenblume) 

Centaurea stoebe (Rispen-Flockenblume) Oenothera biennis (Gemeine Nachtkerze) 



Cerastium arvense (Acker-Hornkraut) Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer) 

Cichiorium intybus (Gemeine Wegwarte) Sedum acre (Scharfer Mauerpfeffer) 

Cirsium spec. (Kratzdistel) Sonchus arvensis (Acker-Gänsedistel) 

Echium vulgare (Gewöhnlicher Natternkopf) Verbascum spec. (Königskerzen) 

Kleinbäume und Sträucher für intensive Dachbegrünung  

Acer campestre (Feld-Ahorn) Ligustrum vulgare (Liguster) 

Amelanchier arborea 'Robin Hill' (Felsenbirne 

'Robin Hill'), Höhe 3-6 m, Breite 3-5 m 

Lonicera xylosteum (Gemeine Heckenkirsche) 

Amelanchier ovalis (Gewöhnliche Felsenbirne) Prunus mahaleb (Felsenkirsche) 

Höhe 4-6 m, Breite 3-6 m 

Berberis vulgaris (Gemeine Berberitze) Rhamnus cathartica (Kreuzdorn) 

Carpinus betulus 'Pendula' (Hänge-Hainbu-

che) 

Höhe bis 4 m, Breite 4-6 m 

Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere) 

Cornus mas (Kornelkirsche)  Ribes rubrum (Rote Johannisbeere) 

Corylus avellana (Gemeine Hasel) Rosa pimpinellifolia (Bibernell-Rose) 

Höhe 0,5-1 m 

Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weiß-

dorn) 

Rosa canina (Hunds-Rose) 

Cytisus scoparius (Besenginster) Rosa corymbifera (Hecken-Rose) 

Genista tinctoria (Färberginster) Salix caprea (Sal-Weide) 

Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

Frangula alnus / Rhamnus frangula (Faul-

baum) 

Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball) 
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Nr. Behörde Stellungnahme Abwägung 

1.  Bezirksamt 

Treptow-Köpe-

nick, Abteilung 

für Stadtent-

wicklung, Stra-

ßen, Grünflä-

chen und Um-

welt 

29.09.2025 

(nach Fristver-

längerung) 

Mit Ihrem Schreiben vom 25.08.2025 haben Sie gebeten, im Rahmen 

der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Unterlagen zum Bebauungsplan-

entwurf 9-83 VE (Stand: 29.08.2024) zu prüfen und dazu Stellung zu 

nehmen.  

Das Ziel, im Kontext zur benachbarten Entwicklungsmaßnahme ehem. 

Güterbahnhof Köpenick einen Wohn- und Nahversorgungsstandort zu 

entwickeln, ist zu begrüßen. Im Folgenden erhalten Sie als gemein-

same Stellungnahme die Stellungnahmen der Ämter und Fachberei-

che der Abteilung für Stadtentwicklung, Straßen, Grünflächen und Um-

welt, Bezirk Treptow-Köpenick:  

 

1.1 Stadtentwick-

lungsamt 

 

1. Stadtentwicklungsamt 

1.1 Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht 

Zum Entwurf des o.g. B-Plans samt Begründung bestehen bauaufsicht-

lich keine Einwände. 

Hinweise: Ein Abgleich mit den Bauvorlagen des derzeit anhängigen 

Baugenehmigungsverfahrens erfolgte nicht. Zu den Beteiligungsunter-

lagen wurden aktualisierte Planunterlagen als Anhang zum Durchfüh-

rungsvertrag beigefügt. Diese Unterlagen sind nicht als Bauvorlagen 

i. S. d. BauVorlV qualifiziert. Eine Prüfung des Vorhabens aus bauord-

nungsrechtlicher Sicht kann erst im Baugenehmigungsverfahren erfol-

gen. 

Das Baugrundstück wurde zwischenzeitlich geändert. Die vier Flurstü-

cke, die das Baugrundstück bisher gebildet haben, wurden neu geord-

net und zu zwei neuen Flurstücken verschmolzen, die nun ein neues 

Baugrundstück unter den bisherigen Außenbegrenzungen bilden. Die 

 

 

Es bestehen keine Einwände zur Planung.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Keine Änderung.  
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für die ursprüngliche Planung gestellten Baulastanträge wurden zu-

rückgezogen. Inwieweit das bereits anhängige und pausierte Bauge-

nehmigungsverfahren fortgeführt werden kann oder ein neuer Bauan-

trag notwendig wird, kann erst mit der Vorlage der angepassten Bau-

vorlagen entschieden werden. 

  1.2 Fachbereich Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde) 

Das Vorhaben betrifft Belange von Denkmalschutz und Denkmal-

pflege. Auf die bereits erfolgten Abstimmungen und die Stellung-

nahme des Landesdenkmalamtes wird verwiesen. Durch den vorlie-

genden Entwurf des Bebauungsplans entstehen keine erheblichen Be-

einträchtigungen des unmittelbar benachbarten Baudenkmals. Die 

Denkmalbehörden sind bei der weiteren Planung zu beteiligen.  

 

Die vorliegenden Stellungnahmen des Landesdenkmalamtes wurden im Verfahren 

berücksichtigt. Das geplante Vorhaben verursacht keine erheblichen Beeinträch-

tigungen des benachbarten Baudenkmals. Weitere Belange des Denkmalschutzes 

sind nicht berührt.  

Keine Änderung. 

  1.3 Fachbereich Stadtplanung 

Es werden folgende Hinweise und Anregungen abgegeben: 

1.3.1 Allgemein 

Punkt II.2.8 Landschaftsprogramm  

Das Landschaftsprogramm ist als Landesplanung hierarchisch paral-

lel zum FNP einzuordnen – daher hinsichtlich der Einordnung zu über-

denken. 

Dem Hinweis wird entsprochen. Das Kapitel „Landschaftsprogramm“ wird in der 

Gliederung der Begründung nach vorne gestellt, unmittelbar folgend auf das Ka-

pitel „Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan“.  

Änderung: 

 Redaktionelle Anpassung der Begründung (Verschiebung des Kap. 

A.II.2.8 zur Position A.II.2.3)  

  1.3.2 Einzelhandel – Zentren und Wirtschaft 

Punkt I.1 Anlass und Erforderlichkeit 

Hier bereits im ersten Absatz (letzter Satz) Bitte um Klarstellung zum 

Ziel „Wohnen und Nahversorgung“, d. h. statt Einzelhandelsbetrieb im 

Erdgeschoss konkreter Nahversorgungsangebot im Erdgeschoss. 

Dem Hinweis wird entsprochen. Die Planbegründung wird korrigiert. 

Änderung: 

 Redaktionelle Anpassung der Begründung (Kap. A.I.1) 

  Punkt 2.7.1 Zentren- und Einzelhandelskonzept (ZEHK) 

Mittlerweile wurde das ZEHK 2024 beschlossen, d.h. eine Aktualisie-

rung ist erforderlich: “Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 

Den Hinweisen wird entsprochen. Die Planbegründung wird hinweisgemäß aktua-

lisiert.  

Änderung: 
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Treptow-Köpenick hat das bezirkliche Zentren- und Einzelhandelskon-

zept 2024 (Stand März 2025) am 10. Juli 2025 auf der Grundlage des 

Bezirksamtsbeschlusses vom 06. Mai 2025 (BA-Vorlage 674/25) als 

fachlichen Teilplan der Bereichsentwicklungsplanung beschlossen 

(Drs.-Nr. IX/1043). Damit wurde das Konzept aus 2016 fortgeschrie-

ben.“ 

Zudem sind die nachfolgenden Aussagen ab “Das ZEHK 2026 glie-

dert den Bezirk in zehn Teilbereiche, um …. Gewährt eine schnelle Er-

reichbarkeit der im Bezirk vorhandenen zusammenhängenden Versor-

gungsflächen...“ bis zum Absatzende nicht korrekt bzw. eher missver-

ständlich. Vielmehr: „Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Be-

zirksregion „Dammvorstadt“. Der Standort liegt zwar außerhalb der 

Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereiches (Hauptzentrum 

Bahnhofstraße) und innerhalb dessen weiteren Einzugsbereiches in 

sog. „Streulage“, sichert jedoch die fußläufige Grundversorgung des 

angrenzenden Wohnquartiers. Daher bitte auch Streichung des ersten 

Satzes im darauffolgenden Absatz.  

Aussagen zum Steuerungsgrundsatz 2 sind wie folgt zu aktualisieren: 

- Ziel ist u.a. die Sicherung einer möglichst flächendeckenden woh-

nortnahen Grundversorgung im gesamten Bezirk. Entsprechend 

abgeleitet gilt insbesondere folgender bezirklicher Grundsatz zur 

Steuerung der Einzelhandelsentwicklung: Grundsatz 2: Einzelhan-

delsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten 

- 2.1 Standorte für Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrele-

vantem Kernsortiment sollen vorrangig in den zentralen Versor-

gungsbereichen liegen. Ihre Größe und Betriebsform soll im adä-

quaten Verhältnis zur Funktionsstufe und zum Einzugsbereich des 

jeweiligen zentralen Versorgungsbereichs stehen. Betriebe mit ei-

nem deutlich über die Nahversorgung hinausgehenden Einzugs-

bereich sind daher nur in den höherrangigen Zentren zulässig 

(Ortsteilzentren bis max. 2.500 m², ab 2.500 m² mind. Stadtteil-

zentrum). 

 Redaktionelle Anpassung der Begründung (Kap. A,II.2.8.1) 



6 von 47 

- 2.2 Sofern innerhalb der Abgrenzung eines zentralen Versor-

gungsbereichs geeignete Flächen nicht verfügbar sind, können 

ausnahmsweise auch Flächen in der unmittelbaren Umgebung 

herangezogen werden, wenn ein städtebaulich-funktionaler Zu-

sammenhang mit dem Zentrum gegeben ist bzw. hergestellt wer-

den kann und die beabsichtigte Entwicklung zur Sicherung und 

Stärkung des Zentrums beiträgt (Verträglichkeitsnachweis). 

- 2.3 Zur Sicherung einer möglichst flächendeckenden wohnortna-

hen Grundversorgung können neue Einzelhandelsbetriebe aus-

nahmsweise auch außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche 

in städtebaulich integrierten Lagen mit dem Konzept vereinbar 

sein, wenn sie alle Kriterien des Prüfschemas erfüllen. 

- 2.4 In Gewerbe- und Industriegebieten sowie an Fachmarktstan-

dorten/-agglomerationen sind Betriebe mit nahversorgungsrele-

vantem Kernsortiment auszuschließen. 

  Punkt II.2.7.3 Wirtschaftsflächenkonzept 

Aussage zu Plan 3 (Zielkonzept: räumliche Strategie): Hier werden 

keine strategischen Aussagen zu Einzelhandelsflächen benannt – die 

Entwicklung von EH wird vielmehr über das ZEHK geregelt/konkreti-

siert. Zudem wird hier für das Plangebiet nur die Umnutzung zu nicht- 

gewerblicher Nutzung festgelegt. Daher diesen Passus bitte entspre-

chend korrigieren anpassen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die betroffenen Passagen in der Plan-

begründung werden gemäß diesem korrigiert. 

Änderung: 

 Redaktionelle Anpassung der Begründung (Kap. A.II.2.8.3) 

 

  1.3.3 Versorgung mit Spielplätzen 

Es ist ein Bedarf an öffentlicher Spielplatzfläche von 290 m² benannt 

(S. 69 Begründung). Im Geltungsbereich ist keine Spielplatzfläche vor-

gesehen. Auf S. 67 der Begründung wird auf die „Kostenübernahme 

für die Umsetzung von Grün- und Spielplatzflächen außerhalb des 

Geltungsbereichs […]“ im Durchführungsvertrag aufgezählt. Es fehlt 

eine Aussage, wo und wann die entsprechende Spielplatzfläche ent-

stehen soll. Dem Bezirk sind keine Potenzialflächen zur Umsetzung be-

kannt oder benannt worden. Derzeit ist die Bezirksregion Güterbahn-

 

Die Anlage der in Rede stehenden öffentlichen Spielplatzflächen ist überwiegend 

im Bereich des neu entstehenden Stadtquartiers im angrenzenden städtebauli-

chen Entwicklungsgebiet vorgesehen. Grundlage hierfür ist der fortgeschriebene 

städtebaulich-freiräumliche Rahmenplan. Zuletzt erfolgten mit dem Senatsbe-

schluss am 18.03.2025 zu den Grundsätzen der Planung für die Ostumfahrung 

Bahnhofstraße sowie mit der im Juni 2025 beschlossenen Änderung des Allgemei-

nen Eisenbahngesetzes, die die Bebauung dieses Areals ermöglicht, weitere 

Schritte der Planungskonkretisierung.  
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hof Köpenick (VE 09501940A und VE 09501940B zu PLR Güterbahn-

hof) nicht mit Spielplätzen versorgt. Es besteht ein Defizit von 2.759 m² 

Spielplatzfläche. Die Herstellung von Spielplätzen ist eine kommunale 

Pflichtaufgabe (gem. gültiges Kinderspielplatzgesetz) und muss ent-

sprechend planungsrechtlich und finanziell gesichert werden. 

Das Erfordernis der Errichtung öffentlicher Spielplatzflächen von  290 m² ist be-

kannt und im Durchführungsvertrag (dort § 7) fixiert. Eine detailliertere Verortung 

ist zum jetzigen Stand nicht möglich und auch nicht erforderlich.  

Keine Änderung. 

  1.3.4 Landschaftsplanung / Verkehrsplanung 

Im Zusammenhang mit der Beteiligung zu o.a. B-Plan gem. § 4 (2) 

BauGB sind keine neuen Aspekte aufgetreten, die eine Ergänzung o-

der Änderung der Hinweise, die in unsere gemeinsame Stellungnahme 

vom September 2023 zur Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB eingeflos-

sen sind, erfordern. 

Die Hinweise von damals behalten ihre Gültigkeit. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die in der frühzeitigen Behördenbeteili-

gung gegebenen Hinweise wurden in der Planung bereits berücksichtigt. Es erge-

ben sich keine Planänderungen.  

Keine Änderung. 

  1.3.5 Maß der baulichen Nutzung 

Nach der textlichen Festsetzung 2.6 darf die zulässige Grundfläche 

durch bauliche Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer Grund-

flächenzahl von max. 0,8 überschritten werden. In der Begründung 

werden auf S. 45 eine Grundflächenzahl für Hauptanlagen nach § 19 

Abs. 2 BauNVO von 0,69 und auf S. 47 „ausweislich der Projektpla-

nung“ eine erhöhte Grundflächenzahl von 0,78 nach § 19 Abs. 4 

BauNVO genannt. Die max. Grundfläche für Hauptanlagen beträgt 

nach den textlichen Festsetzungen 2.1 bis 2.5 4.400 qm, die Flächen 

Stellplätze und Zufahrt insgesamt ca. 540 qm, so dass bei einer Bau-

grundstücksgröße von 6.315 qm eine erhöhte Grundfläche von insge-

samt ca. 4.950 qm bzw. eine erhöhte GRZ von 0,78 erreicht wird. Es 

wird darauf hingewiesen, dass in der vorliegenden, bisherigen Projekt-

planung (Stand: 01/ 2025) außerhalb der Flächen für Stellplätze und 

Zufahrt insbesondere auch grundflächenrelevante Fahrradstellplätze, 

Wege und Rigolen vorgesehen sind. 

Spielgeräte auf unversiegelten Flächen bleiben anrechnungsfrei an 

die erhöhte Grundfläche. Es wird damit voraussichtlich eine erhöhte 

GRZ von bis zu ca. 0,80 erreicht. In der Begründung sind daher die 

Der Empfehlung wird nachgekommen. Es ist davon auszugehen, dass unter Be-

rücksichtigung der vorgetragenen Hinweise die Grundflächenzahl gemäß § 19 

Abs. 4 BauNVO höher ausfällt, als es in der Planbegründung (0,78) dargelegt ist.  

Davon unbenommen bleibt die Beschränkung der zulässigen Grundflächenzahl 

auf 0,8 gemäß textlicher Festetzung 2.6 bestehen.  

Es wird ferner zur Kenntnis genommen, dass seitens des Bezirks Treptow-Köpenick 

keine Befreiungsmöglichkeit in Aussicht gestellt wird.  

Die Planbegründung wird hinweisgemäß redaktionell korrigiert. 

Änderung: 

 Redaktionelle Anpassung der Begründung (Kap. A.IV.2.2.3) 
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Angaben auf S. 47 zu überarbeiten, d. h. von 0,78 auf bis zu 0,80 zu 

korrigieren, der Verweis auf „private Spielplatzflächen“ zu streichen 

und stattdessen um „Wege“ zu ergänzen. 

Es wird empfohlen, in Hinsicht auf die Auskömmlichkeit die Grundflä-

chen insgesamt in der aktuellen Projektplanung mit der in der Festset-

zung 2.6 vorgesehenen, erhöhten Grundflächenzahl von 0,8 abzuglei-

chen, da bei einer Überschreitung der festgesetzten, erhöhten GRZ 

von 0,8 im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren aufgrund der 

Verfahrensart voraussichtlich keine Befreiungsmöglichkeit nach § 31 

Abs. 2 BauGB in Aussicht gestellt werden kann. 

  1.3.6 Anmerkungen zu den schallschutzrelevanten Festsetzungen 

In der Begründung, S. 61 wird zur textlichen Festsetzung Nr. 3.2 aus-

geführt, dass bei den baulich verbundenen Außenwohnbereichen in 

den drei obersten Geschossen jener Fassadenabschnitte, die zur ge-

planten Umgehungsstraße nordöstlich des Vorhabens orientiert sein 

werden, eine Lärmabschirmung erforderlich ist.  

Nach dem Wortlaut der TF Nr. 3.2 sind entlang der Linien K – L – M 

und N – O gelegene, mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohn-

bereiche jedoch in sämtlichen Geschossen mit einer Abschirmung zu 

versehen. Dies ist nicht stimmig; die Festsetzung kann auf die Ge-

schosse beschränkt werden, in den die einschlägigen Beurteilungspe-

gel erreicht bzw. überschritten werden. Nach dem Wortlaut der TF Nr. 

3.2 sind Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche entlang 

der Linien K – L – M und N – O „mit einer Abschirmung in Richtung 

Osten zu der geplanten Umgehungsstraße zwischen Stellingdamm 

und Brandenburgplatz auszustatten“. Dies wirft für den östlichen Fas-

sadenabschnitt Fragen im Vollzug auf, da in diesem Bereich die Beur-

teilungspegel von Norden nach Süden hin abnehmen (siehe Schall-

technische Untersuchung zum Bebauungsplan 9-83 VE, Stand 

12.08.2025, S. 74).  

Es wird vorgeschlagen, im Wortlaut der Festsetzung „in Richtung Os-

ten“ ersatzlos zu streichen. Stattdessen erscheint es ausreichend, die 

Der Beschränkung auf die betroffenen Fassadenabschnitte in der textlichen Fest-

setzung wird nicht entsprochen: Im Hinblick auf einen sparsamen Umgang mit 

textlichen Festsetzungen und der deshalb notwendigen komplexeren Festsetzung 

wird auf eine zusätzliche Beschränkung der Festsetzung mit Angabe der jeweiligen 

Geschossigkeit verzichtet. Sofern im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen 

wird, dass einzelne Fassadenabschnitte aufgrund der konkreten Planung des Vor-

habens nicht durch geschlossene bzw. abgeschirmte Außenwohnbereiche ge-

schützt werden müssen, kann im Bauantragsverfahren auf den entsprechenden 

Wegfall der Maßnahmen verwiesen werden.  

Die vorgeschlagene Änderung der textlichen Festsetzung wird aufgenommen: 

. Da die geplante Umgehungsstraße nicht Teil des Bebauungsplans ist und in die-

sen auch nicht nachrichtlich übernommen wird, wird zur Klarstellung und im Sinne 

der rechtlichen Eindeutigkeit der Sachverhalt, dass entlang der Nordfassade die 

Abschirmung in Richtung Osten und entlang der Ostfassade in Richtung Norden 

herzustellen ist, nicht nur in der Planbegründung ergänzt, sondern auch in der 

textlichen Festsetzung ergänzt.   

Änderung:  

 Klarstellende Anpassung der textlichen Festsetzung Nr. 3.2 

 Redaktionelle Anpassung der Planbegründung (Kap. A.IV.5.2.3) 
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Abschirmung zu der geplanten Umgehungsstraße in der Begründung 

klarzustellen: Entlang der Nordfassade ist eine Abschirmung in Rich-

tung Osten herzustellen, entlang der Ostfassade in Richtung Norden. 

  1.4 Fachbereich Vermessung 

Der Fachbereich Vermessung hat zum o.g. B-Planverfahren keine pla-

nungsrelevanten Hinweise abzugeben. Die Planzeichnung ist aller-

dings hinsichtlich der Bemaßung an 2 Stellen zu überarbeiten. Nähe-

res dazu können Sie der folgenden Abbildung sowie den darin gelb 

markierten Eintragungen entnehmen:  

 

An einer Stelle sind Baugrenzen überbestimmt: entweder ist das Maß 

11,6 oder das Maß 17,1 oder der rechte Winkel zu löschen. An der 

anderen Stelle fehlt nach Auffassung des Fachbereichs Vermessung 

ein rechter Winkel. Beides sollte durch den Planersteller nochmal ge-

prüft werden. 

Die Vermaßung der Planzeichnung wird hinweisgemäß geprüft und redaktionell 

überarbeitet.  

Änderung: 

 Redaktionelle Anpassung der Bemaßung der Planzeichnung 
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1.2 Bezirksamt, 

Straßen- und 

Grünflächenamt  

2. Straßen- und Grünflächenamt 

Zum Vorhaben wurde durch das SGA bereits mehrfach Stellung ge-

nommen – zuletzt in der Stellungnahme vom 24.09.2024; auf diese 

Vorbefassung wurde auch in der Öffentlichkeitsbeteiligung von No-

vember/Dezember 2024 verwiesen. Im Grundsatz bleiben die dort 

dargestellten Inhalte aufrecht erhalten und werden und im Einzelnen 

aktuell ergänzt (in Bezug auch auf die Beteiligungsunterlage Grün- 

und Freiflächenplan vom 12.11.2024, Anlage 6a des Entwurfes Durch-

führungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 9-83 VE). 

 

Zur Kenntnis genommen. Die genannten, bisher im Verfahren eingegangen Stel-

lungnahmen sind in der Planung berücksichtigt worden. Im Ergebnis erfolgte die 

Fortschreibung der schalltechnischen Untersuchung und des Gutachtens zur ver-

kehrlichen Erschließung.  

Keine Änderung. 

  2. 1 Fachbereich Tief 

2.1.1 Bau/Planung/Unterhaltung 

Im Rahmen der gem. § 4 (2) BauGB wird seitens des Fachbereichs Tief 

der Verzicht auf jegliche Kundenparkplätze nur noch für 6 Mitarbeiter-

stellplätze im Zuge der Überplanung weiterhin als sehr kritisch ange-

sehen. Es wird – ohne dies hier erneut textlich auszuführen – weitestge-

hend auf die FB Tief-Darstellungen in der Stellungnahme des SGA 

vom 24.09.2024 verwiesen.  

Entgegen den vorgetragenenen Ausführungen sind in der Tiefgarage für Pkw ins-

gesamt 33 Mieterstellplätze vorgesehen. Die im früheren Verfahrensverlauf vorge-

sehenen Stellplätze für Kunden und Mitarbeitende des Einzelhandelsbetriebs sind 

aufgrund des Platzbedarfs der Anlieferungserschließung und weiterer technischer 

Einrichtungen vollständig entfallen.  

Der kritische Blick auf den Entfall der Kundenstellplätze im Bestand wird erneut zur 

Kenntnis genommen. Bis zur Beräumung des Baugrundstücks fand eine irregu-

läre/geduldete Nutzung der kommerziellen Stellplatzanlage im Vorhabengebiet 

durch Dauerparkende statt. Die Stellplatzanlage war jedoch ausschließlich als 

Kundenstellplatzanlage vorgesehen, eine zweckfremde Nutzung wurde geduldet. 

Die Entscheidung zur Einrichtung von Kundenstellplätzen liegt im betriebswirt-

schaftlichen Ermessen der Vorhabenträgerin in Abstimmung mit der Mieterin und 

Betreiberin des Nahversorgungsmarktes. Städtebauliche Ansprüche können hier 

nicht geltend gemacht werden. Auch Ansprüche auf den Ersatz von durch die Um-

setzung des Vorhabens wegfallenden Stellplätzen zugunsten der Anwohner sind 

daraus nicht ableitbar, eine entsprechende Kompensation im Geltungsbereich des 

Bebauungsplan ist nicht möglich.  

Die östliche Seite des angrenzenden Abschnitts der Gelnitzstraße ist derzeit nicht 

befestigt und wird als nicht regulierte oder markierte Stellplatzfläche in Schräg-

aufstellung genutzt. Durch die Gestaltung und die Einrichtung eines straßenbeglei-

tenden Gehwegs in angemessener Breite und die Markierung des seitigen Stra-

ßenbereichs wird voraussichtlich eine Längsaufstellung gem. § 12 StVO als Regel-

fall eingerichtet werden, da die Schrägaufstellung nicht beibehalten werden kann. 
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Die Abstimmung der Gestaltung mit dem SGA wird im Durchführungsvertrag ge-

regelt. Die durch diese Neuordnung des Straßenraums entfallenden Stellplätze 

können ebenfalls nicht im Bebauungsplan geregelt werden.  

Abschließend wurden die Ausführungen der im Verfahrensverlauf eingegangenen 

Stellungnahmen des SGA in der Planung berücksichtigt. Im Ergebnis wurden die 

schalltechnische Untersuchung sowie das Gutachten über die verkehrliche Er-

schließung fortgeschrieben.  

Keine Änderung. 

  Im Entwurf Durchführungsvertrag vom 21.08.2025 wird im § 5 Abs. (8) 

auf Seite 11 auf eine Werbeanlage Bezug genommen. Es ist auszu-

schließen, dass diese im Bereich des öffentlichen Straßenlandes auf-

gestellt wird.  

Die Regelung der Zulässigkeit von Werbeanlagen im öffentlichen Straßenland ist 

nicht Gegenstand des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Die Anlage 5b zum 

Durchführungsvertrag enthält die zwischen Vorhabenträgerin und Berlin abge-

stimmten Fassadenansichten, darin sind auch die geplanten Werbeanlagen für 

den Nahversorgungsmarkt ersichtlich. Diese sind in die Fassaden des geplanten 

Neubaus integriert. Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum sieht die Planung 

nicht vor. Eine zusätzliche Regelung im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird 

als entbehrlich beurteilt.  

Keine Änderung.  

  Des Weiteren wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Vorvertrag 

vom 15.02.2019 dem SGA nicht vorliegt und demzufolge auch keine 

Aussagen in diesem Zusammenhang gemacht werden kann.  

Gemäß Präambel des Durchführungsvertrags, Absatz 6 gelten die Vereinbarun-

gen aus dem Vorvertrag über die künftige Grundstücksentwicklung vom 15. Feb-

ruar 2019 fort, soweit der Durchführungsvertrag keine abweichenden Regelungen  

enthält.  

Der Vorvertrag enthält die Absicht der Vertragsparteien, auf dem Grundstück im 

Geltungsbereich Wohnnutzungen sowie Dienstleistungen/Versorgung im Erdge-

schoss umzusetzen. Er trifft keine Regelung zur Zulässigkeit von Werbeanlagen. 

Eine erneute Vorlage des Vorvertrags im Rahmen der Behördenbeteiligung ist 

nicht vorgesehen.  

Keine Änderung.  
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  Der abzuschließende Erschließungsvertrag (siehe Teil V des Durchfüh-

rungsvertrages § 9) bezieht sich nur auf die Herstellung der Gehweg-

flächen in der Gelnitzstraße. Aufgrund der Ergänzungen zum verkehr-

lichen Fachgutachten von FGS vom 18.11.2024 wird zu dem Wegfall 

für die Netto-Marktstellplätze davon ausgegangen, dass kein Park-

suchverkehr im angrenzenden Straßennetz stattfindet. Da der Kunden-

verkehr in der Seelenbinderstraße keinen Parkplatz findet, wird er zu 

anderen Märkten im näheren Umfeld fahren bzw. diese aufsuchen.  

Aufgrund der Nahversorgungsfunktion besitzt der Nettomarkt lt. Gut-

achten einen hohen Anteil an Kunden, die zu Fuß oder mit dem Rad 

kommen und der Markt profitiert künftig zusätzlich durch die städte-

bauliche Entwicklung des Areals des ehemaligen Güterbahnhofes Kö-

penick und durch die Nahversorgungsfunktion für den neuen Stadtteil. 

Die Darlegung ist nachvollziehbar, bezieht sich aber ausschließlich 

nur auf den Wegfall von künftigen Kundenstellplätzen. 

Der im Geltungsbereich befindliche östliche Abschnitt der Gelnitz-

straße zwischen Seelenbinderstraße und Parrisiusstraße weist folgen-

den Querschnitt im Bestand auf (von West nach Ost): Ca. 2,5 m Geh-

weg / ca. 3 m Fahrbahn im Einrichtungsverkehr nach Norden / ca. 

7,5 m unbefestigter Seitenstreifen mit Quer- bzw. Schrägparkern. Ein 

Gehweg auf der Ostseite beginnt erst ab der Parrisiusstraße. Durch 

das Bauvorhaben wird die Herstellung eines Gehweges als Lücken-

schluss erforderlich, dies wurde im Durchführungsvertrag berücksich-

tigt. In der Gelnitzstraße werden aber somit weitere Stellplätze entfal-

len, welche das Umfeld nicht kompensieren kann. Aus diesem Grunde 

sind diese vorhandenen Stellplätze ebenfalls im Durchführungsvertrag 

durch die Vorhabensträgerin baulich herzurichten und im Vertrag zu 

vereinbaren.  

Die weiteren Details wie der Ausbau des Seitenbereiches und die Kos-

tenübernahme durch die Vorhabensträgerin dann ausgebaut werden, 

Der Forderung wird nicht gefolgt. Wie in der Stellungnahme zutreffend dargestellt 

wird, ist der südöstliche Seitenbereich der Gelnitzstraße unbefestigt und noch nicht 

hergestellt. Es handelt sich um eine ca. 400 m² große Fläche. Für diesen unbefes-

tigten Seitenbereich ist bisher kein geplantes Nutzungsziel erkennbar und von da-

her wird die Fläche von den Anwohnenden insbesondere zum Schrägparken ge-

nutzt. Diese Nutzung scheint vom SGA auch geduldet zu werden.  

Durch das Vorhaben Seelenbinderstraße wird es erforderlich, entlang des Vorha-

bengrundstücks einen Gehweg zur Erschließung der Hauseingänge zu errichten. 

Die Herstellung und Kostenübernahme durch die Vorhabenträgerin ist daher im 

Durchführungsvertrag geregelt. Aber die bauliche Herrichtung von Stellplätzen, 

die in keinem Zusammenhang mit dem Vorhaben stehen, kann der Vorhabenträ-

gerin nicht angelastet werden (Kopplungsverbot).  

Unabhängig davon, hat das SGA die Möglichkeit – trotz eines befestigten Geh-

wegs entlang des Vorhabengrundstücks – noch Schrägparkplätze herzurichten. 

Die Breite des Seitenbereichs wird in ihrer Stellungnahme mit ca. 7,5 m angege-

ben.  

Gemäß der vorläufigen Planung, Kostenschätzung und abgestimmten Sicherheits-

leistung geht die Vorhabenträgerin davon aus, dass bis 50 % der Fläche als be-

festigte Gehwegfläche und etwa 50 % als Straßengrün hergestellt wird. Das Nä-

here soll der Erschließungsvertrag regeln, der in Abstimmung mit dem SGA ge-

schlossen werden soll.  

Keine Änderung. 
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ist im Erschließungsvertrag entsprechend mit dem Straßen- und Grün-

flächenamt zu vereinbaren, so wie es im § 9 Abs 3 festgelegt wurde, 

dass ein Erschließungsvertrag abzuschließen ist.  

  Gegenüber der frühzeitigen Beteiligung hat sich das Erschließungs-

konzept geändert, welches in der Begründung zum B-Plan 9-83 VE un-

ter Kapitel VI.7 beschrieben ist: „Die Konkretisierung und Festlegung 

der sog. Ostumfahrung durch das Entwicklungsgebiet Ehemaliger Gü-

terbahnhof Köpenick in unmittelbarer Nähe zum Geltungsbereich und 

der damit verbundene Verzicht auf eine Straßenverbindung für den 

MIV an seiner östlichen Seite, die der Erschließung des neuen Quar-

tiers dienen soll, machte eine Neuordnung und Vergrößerung des Gel-

tungsbereichs des Bebauungsplans 9-83 VE erforderlich. Die für das 

Neubauvorhaben erforderlichen Erschließungsanlagen sind nun im 

Geltungsbereich selbst abgebildet.“ 

Im Einzelnen: 

 Erweiterung des Geltungsbereiches auf der Ostseite um Teilflä-

chen von Flurstück 294 und 310 von 6,90 m Breite auf 19,60 m, 

 Verzicht auf Kunden- und Mitarbeiterstellplätze zu Gunsten von 

mehr Mieterstellplätzen (jetzt 35 Stellplätze) im Garagenge-

schoss, 

 Warenanlieferung im zentralen Teil des Garagengeschosses, je-

doch Wendeanlage für Lieferverkehr außerhalb des Gebäudes. 

Der Fachbereich Tiefbau geht danach davon aus, dass die erforderli-

chen Erschließungsanlagen zum Garagengeschoss künftig keine öf-

fentlichen Straßen darstellen.  

Die Ausführungen geben den Sachstand korrekt wieder.  

Die Erschließungsflächen auf dem Baugrundstücks werden nicht als öffentliches 

Straßenland gewidmet.  

Keine Änderung.   

  Wie bereits oben erwähnt, und im Durchführungsvertrag Kapitel V § 9 

Abs. 3 zwischen der Vorhabenträgerin und der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen vereinbart, ist mit dem Bezirk 

Treptow-Köpenick, vertreten durch das Straßen- und Grünflächenamt, 

einen Erschließungsvertrag abzuschließen. Es sind Regelungen zur 

Im Durchführungsvertrag ist ein Abschnitt zur Erschließungspflicht enthalten. Darin 

verpflichtet sich die Vorhabenträgerin zur Herstellung des östlichen Gehwegs in 

der öffentlichen Straßenverkehrsfläche der Gelnitzstraße einschließlich der erfor-

derlichen Anschlüsse an benachbarte Flächen. Regulatorische Grundlage dieser 

Maßnahmen erfolgen in einem Erschließungsvertrag zwischen Vorhabenträgerin 
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verkehrsgerechten Herstellung der öffentlichen Straßenverkehrsflä-

chen, u.a. in der Gelnitzstraße vertraglich zu vereinbaren und mit dem 

Straßenbaulastträger abzustimmen. 

und SGA, in dem Art, Umfang und Ausführung der baulichen Maßnahmen verein-

bart werden. 

Keine Änderung. 

  2.1.2 Grundstücksverwaltung Tief 

Es wird weitestgehend auf die Stellungnahme des SGA vom 

24.09.2024 verwiesen. Dort war u.a. gefordert, dass aufgrund der ge-

planten kompakten Bebauung fast ohne Stellplätze die Auswirkungen 

auf das angrenzende Wohngebiet zu berücksichtigen sind, insbeson-

dere Durchfahrtsverkehr, die Parksituation und die Aufteilung des Stra-

ßenraums im Bereich der Gelnitzstraße. Hierzu ist unbedingt die An-

merkungen des FB Tiefbau zu berücksichtigen. Das Gutachten be-

trachtet lediglich den Wegfall der Supermarkt-Stellplätze. Des Weite-

ren wurde darauf aufmerksam gemacht, dass auf Seite 6 des Gutach-

tens über die verkehrliche Erschließung von einer Anbindung an den 

Ortsteil Bohnsdorf hingewiesen wird. Der Ortsteil Bohnsdorf befindet 

sich nicht in dieser Richtung.  

Der Verweis auf die Stellungnahme des FB Tief wird zur Kenntnis genommen. Zur 

Abwägung wird auf diese verwiesen.  

Die Bauordnung Berlin sieht keine Verpflichtung zur Errichtung von Stellplätzen bei 

Wohnungsneubau vor. Es ist zudem landesplanerisches Ziel, den Anteil des moto-

risierten Individualverkehrs zugunsten der Träger des Umweltverbunds (Fuß, Rad, 

ÖPNV) zu reduzieren. Dieses ergibt sich u. a. aus den Zielstellungen des Mobili-

tätsgesetzes und des Stadtentwicklungsplans Mobilität und Verkehr. Eine hohe 

Stellplatzzahl würde die MIV-Nutzung unnötig befördern und somit den Modal-

Split-Anteil des Umweltverbunds reduzieren.  

Vor diesem Hintergrund werden mit dem Neubauvorhaben insgesamt 33 Mieter-

stellplätze errichtet.  

Da das Plangebiet sehr gut durch den ÖPNV erschlossen ist, ist die Planung städ-

tebaulich vertretbar und zumutbar. Grundsätzlich können aufgrund von ordnungs-

widrigem Verhalten im Straßenverkehr entstehende Konflikte, z.B. durch Falsch-

parker, nicht im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gelöst werden. 

Im angrenzende Wohngebiet sind im Bezug zur Neubebauung keine zusätzlichen 

Durchgangsverkehre zu erwarten. Die Erschließung der Tiefgarage erfolgt direkt 

über die Seelenbinderstraße. Auch zur Stellplatzsituation in der Gelnitzstraße wird 

auf die Stellungnahme des FB Tief und die entsprechende Abwägung verwiesen. 

Auf die Supermarktstellplätze müssen wir hier nicht weiter eingehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Da die Aussagen des Fachgutachtens 

sich in Bezug auf den Hinweis nicht ändern, wird von einer Korrektur abgesehen.  

Keine Änderung.  
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  Aktuell muss noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Vor-

vertrag vom 15.02.2019 nicht vorliegt und Aussagen in diesem Zu-

sammenhang nicht bewertet werden können.  

Gemäß Präambel, Absatz 6 des Durchführungsvertrags gelten die Vereinbarun-

gen aus dem Vorvertrag über die künftige Grundstücksentwicklung vom 15. Feb-

ruar 2019 fort, soweit der Durchführungsvertrag keine abweichenden Regelungen  

enthält.  

Eine erneute Vorlage des Vorvertrags im Rahmen der Behördenbeteiligung ist 

nicht vorgesehen. 

Keine Änderung. 

  Im Entwurf Durchführungsvertrag wird auf Seite 11 Abs. (8) auf eine 

Werbeanlage Bezug genommen. Es ist auszuschließen, dass diese im 

Bereich des öffentlichen Straßenlandes aufgestellt wird. 

Die Regelung der Zulässigkeit von Werbeanlagen im öffentlichen Straßenland ist 

nicht Regelungsgegenstand des Bebauungsplans. Die Anlage 5b zum Durchfüh-

rungsvertrag enthält die zwischen Vorhabenträgerin und Berlin abgestimmten Fas-

sadenansichten, darin sind auch die geplanten Werbeanlagen für den Nahversor-

gungsmarkt ersichtlich. Diese sind in die Fassaden des geplanten Neubaus inte-

griert. Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum sieht die Planung nicht vor. Eine  

zusätzliche Regelung im Bebauungsplan wird als entbehrlich beurteilt.  

Keine Änderung.  

  2. 2 Fachbereich Grün 

2.2.1 Planung/ Bau/ Grünunterhaltung 

Gegen den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans 9-83 VE beste-

hen von Seiten der Grünflächenunterhaltung keine Bedenken. Öffent-

liche Grün- und Erholungsanlagen werden weder geplant noch tan-

giert, so dass hier keine Bedenken bestehen. 

Es bestehen keine Bedenken.  

 Keine Änderung. 

  2.2.2 Bauminspektion 

Auch die Bauminspektion nimmt die Intensionen der SGA-

Stellungnahme vom 24.09.2025 erneut auf. Im öffentlichen Straßen-

verkehrsbereich des Planungsgebiets bestehen Baumkonflikte mit den 

Straßenbäumen (n = 5): 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 und 81/5. Der Schutz 

dieser Bäume ist während der Bauphase und darüber hinaus sicherzu-

 

Die Hinweise zum Baumschutz werden zur Kenntnis genommen. Durch die Planung 

erfolgt ein Verlust von 17 Bäumen auf dem Baugrundstück. Die Beeinträchtigun-

gen durch den Baumverlust können durch eine Anlage einer extensiven Dachbe-

grünung, einer Begrünung des Hofs gemäß Freiflächenplan sowie 17 Neupflan-

zungen von Bäumen ausgeglichen werden.  
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stellen, insbesondere bei Eingriffen in das Straßenland. Es sind die ak-

tuellen Vorschriften zum Baumschutz gemäß DIN 18920 sowie Richtli-

nie R SBB 2023 zu beachten. 

An der Stelle, an der derzeit die Zufahrt zum Grundstück vorgesehen 

ist, befindet sich ein freier Baumstandort (81/6). Die Zufahrt ist so zu 

planen, dass dieser Baumstandort erhalten bleibt. 

Für den im Bereich der geplanten Grundstückszufahrt verorteten Straßenbaum be-

steht ein Fällantrag. Der Entfall des Baumstandorts selbst ist zwingend geboten, 

da die Führung der geplanten Zufahrt bei gleichzeitig hoher gewünschter bauli-

cher Auslastung des Vorhabengrundstücks sowie der einzuhaltenden Abstandsflä-

chen an der vorgesehenen Stelle ohne Alternative ist.  

Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand des Bebauungs-

plans. Eine Ersatzpflanzung ist ebenfalls nicht Regelungsgegenstand des Bebau-

ungsplans.  

Keine Änderung. 

  2.2.3 Grundstücksverwaltung Grün 

Gegen den B-Plan Entwurf in vorliegender Fassung bestehen von Sei-

ten der Grundstücksverwaltung Grün keine Bedenken oder Hinweise, 

da öffentliche Grün- und Erholungsanlagen weder geplant noch tan-

giert sind. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es keine Bedenken oder Hinweise seitens 

der Grundstücksverwaltung Grün zur Planung bestehen. 

Keine Änderung. 

 

  2.2.4 Kleingartenwesen 

Für den Bereich Kleingartenwesen bestehen keine Bedenken, da keine 

Kleingartenflächen betroffen sind. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es keine Bedenken seitens des Bereichs 

Kleingartenwesen bestehen. 

Keine Änderung. 

  2.2.5 Friedhofsverwaltung 

Für den Bereich Friedhofsverwaltung bestehen keine Bedenken, da 

keine Friedhofsflächen betroffen sind. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es keine Bedenken seitens des Bereichs 

Friedhofsflächen bestehen. 

Keine Änderung. 

 Straßenver-

kehrsbehörde 

2.3 Straßenverkehrsbehörde 

Die grundsätzliche Stellungnahme der SVB, die in der SGA-

Stellungnahme vom 24.09.2024 enthalten ist, wird weiterhin aufrecht 

erhalten. Darin war darauf hingewiesen worden, dass eine ausrei-

chende Anzahl von Schwerbehindertenparkplätzen zu berücksichtigen 

ist, wobei diese auf dem privaten Grundstück zu realisieren sind. Da-

bei ist auf einen behindertengerechten, barrierefreien Zugang zu ach-

ten.  

Im Zuge der Vorhabenplanung werden zwei Stellplätzen für mobilitätseinge-

schränkte Personen nachgewiesen, um diesen eine Stellplatzmöglichkeit in unmit-

telbarer Nähe zum Nahversorgungsmarkt zu schaffen. Diese werden im Bereich 

der Grundstückszufahrt ebenerdig und auf dem privaten Grundstück angeordnet. 

Sie werden durch Festsetzung einer entsprechenden Fläche im Bebauungsplan in 

Verbindung mit der Frei- und Außenanlagenplanung, die Anlage zum Durchfüh-

rungsvertrag ist, gesichert.  
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Die Belieferung des Einzelhandelsbetriebes muss über das eigene 

Grundstück zu realisieren sein. Die Anbindung an das öffentliche Stra-

ßenland ist in ausreichender Breite / Dimension herzustellen.  

Die Gelnitzstraße ist den örtlichen Anforderungen entsprechend um-

zubauen. 

Ergänzend kann nunmehr aktuell bekundet werden, dass die Anliefe-

rung und Zufahrt der Tiefgarage über eine neu geplante Zufahrt östlich 

des Gebäudes begrüßt wird. Beim Bau der Zufahrten ist auf eine aus-

reichende Dimensionierung (Ein- und Ausfahrt von LKW) zu achten.  

Die geplanten Schwerbehindertenparkplätze sind auf dem Privat-

grundstück vorzusehen.  

Der Anlieferungsverkehr für den Nahversorgungsmarkt erfolgt über das private 

Grundstück. Die für den Rangiervorgang erforderliche Fläche wird ebenfalls auf 

dem Baugrundstück angeordnet.  

Die Ausgestaltung der Anbindung an das öffentliche Straßennetz sowie auch die-

jenige der Zufahrt zum Gebäude wurde im Rahmen der Freianlagenplanung an-

hand der aktuellen Regelwerke konzipiert. Die Umsetzung der Grundstückszufahrt 

berücksichtigt die Anforderungen, die sich aus der Anlieferung durch Lkw ergeben. 

Ihre Breite wird nach erneuter Prüfung als ausreichend beurteilt.  

Im Zuge der Vorhabenrealisierung wird ein Lückenschluss des östlichen Gehwegs 

in der Gelnitzstraße erfolgen. Dies ist durch Regelung im Durchführungsvertrag 

gesichert. Die geltenden technischen Regelwerke sind dabei zu beachten.  

Zwei Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Personen werden barrierefrei auf 

dem Privatgrundstück angeordnet.  

Keine Änderung. 

  Die Gelnitzstraße verfügt auf der östlichen Seite über keinen Gehweg. 

Es wird angeregt, einen ausreichend breiten Gehweg unter Berück-

sichtigung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zu bauen. 

Die geltenden technischen Regelwerke sind dabei zu beachten. Die Anordnung 

von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in diesem Bereich wird nicht im Bebau-

ungsplan geregelt, da der vorhabeninduzierte Bedarf an solchen Fahrradstellplät-

zen im Neubau selbst bzw. auf dem Vorhabengrundstück nachgewiesen wird und 

weitere Bedarfe nicht im Zusammenhand mit dem Vorhaben 9-83 VE stehen.   

Keine Änderung. 

  Abschließend wird gebeten, auch weiterhin zu beachten, dass im 

B-Plan noch keine Festsetzung verkehrsbehördlicher Maßnahmen er-

folgt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. Verkehrsbehördliche An-

ordnungen und Maßnahmen sind nicht Gegenstand des Verfahrens.  

Keine Änderung. 

  Schlusswort: Zu Planänderung bittet das SGA um Information, um zu 

den Änderungen bzw. Anpassungen Stellung nehmen zu können.  

Insoweit Planungen auf öffentlichem Straßenland erforderlich sind, finden Abstim-

mungen zwischen SenStadt und den Fachbehörden des Bezirks Treptow-Köpenick, 

ggf. unter Einbindung der Vorhabenträgerin, statt.  

Keine Änderung. 
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1.3 Umwelt- und 

Naturschutzamt 

Fachbereich 

Umweltschutz 

3. Umwelt- und Naturschutzamt 

3.1 Fachbereich Umweltschutz 

Entsprechend der dem Fachbereich Umweltschutz des Bezirksamtes 

Treptow-Köpenick übertragenen Zuständigkeiten werden hinsichtlich 

der Planvorstellungen zum B-Plan 9-83 VE folgende Hinweise und Be-

denken geäußert: 

3.1.1 Bodenschutz/Altlasten 

Meine Stellungnahme vom 30.09.2024 wurde nicht korrekt in die Be-

gründung zum vorhabenbezogenen B-Plan 9-83 VE mit Stand vom 

20.08.2025 übernommen. Es befinden sich immer noch zwei fehler-

hafte Absätze in dieser Version. Daher ist das Kapitel „II.2.2.1.1 Alt-

lasten“ durch folgende Stellungnahme vollständig zu ersetzen: 

„Das Grundstück ist im Bodenbelastungskataster unter den Nr. 6401a 

und 6401c eingetragen. Aufnahmegrund war u.a. die frühere militäri-

sche Nutzung. Im Zuge von Altlastenuntersuchungen in den Jahren 

2003, 2007, einem Bodenaustausch von ca. 0,5 m und einer Neube-

bauung konnte der Altlastenverdacht für eine gewerbliche Nutzung im 

Jahr 2007 aufgehoben werden mit dem Hinweis, dass bei einer sen-

siblen Nutzung (hier Wohnen und Kinderspielflächen) eine Neubewer-

tung erforderlich ist. 

Auf dem westlichen Teil des Grundstücks lag der Schwerpunkt der Un-

tersuchungen auf der Beurteilung des Wirkungspfades Boden-Grund-

wasser. Daher wurden vorrangig Proben aus dem Übergangsbereich 

zur grundwassergesättigten Zone untersucht. Im Ergebnis wurden 

keine signifikanten Kontaminationen des Bodens festgestellt. Die Prüf-

werte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 

für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser wurde deutlich unterschrit-

ten. Zum aktuellen Stand des Verfahrens lässt sich jedoch noch nicht 

sicher ausschließen, dass sich das Grundstück im Einflussbereich eines 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der vorgetragene Text ersetzt das Ka-

pitel II.2.2.1.1 im Umweltbericht. Planänderungen ergeben sich dadurch nicht.  

Änderung:  

 Redaktionelle Anpassung der Planbegründung (Kap. B.II.2.2.1.1) 
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Grundwasserschadens befindet, welcher im weiteren Umfeld eingetra-

gen wurde. Geplante Grundwassernutzungen sind im Vorfeld mit der 

Bodenschutzbehörde abzustimmen. 

Die durchgeführten Bodenuntersuchungen in den Jahren 2003, 2007 

und 2018 zeigten für den Wirkungspfad Boden-Mensch, dass die meis-

ten Messwerte deutlich unterhalb der Prüfwerte der Bundes-Boden-

schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) liegen. Eine Bewertung 

der durchgeführten Bodenuntersuchungen für den Wirkungspfad Bo-

den-Mensch gemäß der aktuell geltenden BBodSchV n.F. 2021 erge-

ben in einer von zwei Mischproben eine Überschreitung des Prüfwertes 

für Kinderspielflächen für den Parameter Benzo(a)pyren. In einer punk-

tuellen Rammkernbohrung wurde zudem der Prüfwert für Kinderspiel-

flächen und Wohngebiete überschritten. Auch wenn das Risiko flä-

chendeckender Prüfwertüberschreitungen zum gegenwärtigen Kennt-

nisstand ausgeschlossen werden kann, ist zumindest partiell mit Über-

schreitungen der relevanten Prüfwerte zu rechnen. Eine abschließende 

Bewertung für den Wirkungspfad Boden-Mensch ist zum jetzigen Zeit-

punkt jedoch nicht möglich, weil die durchgeführten Bodenuntersu-

chungen bislang nicht flächendeckend waren und sich nicht auf die 

tatsächliche spätere Nutzung und die noch nicht abschließend ge-

plante Oberflächengestaltung beziehen. In Hinblick auf die ange-

strebte sensible Nutzung ist zu gewährleisten, dass die nutzungsspezi-

fischen Prüfwerte der BBodSchV eingehalten werden. Dies ist durch 

flächendeckende Beprobungen der späteren Freianlagen gemäß 

BBodSchV bzw. durch einen Bodenaustausch oder Bodenauftrag von 

mindestens 0,3 m zu gewährleisten. Unter Sandkästen u. ä. sollten vor-

sorglich Grabsperren berücksichtigt werden. Das genaue Vorgehen ist 

im Vorfeld mit der Bodenschutzbehörde abzustimmen.“ 

 Fachbereich 

Naturschutz  

3.2 Fachbereich Naturschutz (Untere Naturschutzbehörde) 

Aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht nehmen wir bezüglich 

des Vorhabens B-Plan 9-83 VE „Wohnungsbau“, wie folgt Stellung: 

Die im Verlauf des Bebauungsplanverfahrnes von der UNB vorgetragenen Hin-

weise sind in den jeweiligen Beteiligungsschritten abgewogen und berücksichtigt 

worden.  

Die Ausführungen zum Sachverhalt werden zur Kenntnis genommen.  



20 von 47 

In dem Schreiben der UNB vom 28.09.2023, 30.09.2024 und 

04.12.2024 wurde bereits fachlich und rechtlich hinreichend Stellung 

bezogen, was im Rahmen des Vorhabens B-Plan 9-83 VE zu berück-

sichtigen ist. 

3.2.1 Sachverhalt 

Das Vorhaben des B-Plan 9-83 VE befindet sich in der Seelenbinder-

straße Ecke Gelnitzstraße im Bezirk Treptow-Köpenick (OT Köpenick). 

Der Geltungsbereich umfasst rund 0,8 ha inkl. der Flurstücke 358, 241 

[tlw.], 290 [tlw.], 227 [tlw.] in der Flur 474 der Gemarkung Köpenick. 

Mit dem Bescheid vom 18.08.2025 wurden die Flurstücke 293, 294 

[tlw.] und 310 [tlw.] neu geordnet und zusammengelegt. Aus den eins-

tigen Flurstücke 294 [tlw.], 310 [tlw.] sowie 320 [tlw.] geht das östlich 

anschließende Flurstück 359 hervor. Die Größe des Baugrundstückes 

und des Flurstückes 358 sind dabei seither übereinstimmend. 

Der Geltungsbereich des B-Plan 9-83 VE wird begrenzt im Norden 

durch die Grenze zum Entwicklungsgebiet des ehemaligen Güter-

bahnhofs Köpenick, im Süden durch die Mittellinie der Seelenbinder-

straße, im Osten durch die neu geordnete Grundstücksgrenze zum Fi-

nanzamt Treptow-Köpenick und im Westen durch die Gelnitzstraße. 

Der Standort ist geprägt durch Gewerbeeinrichtungen (Einzelhandel, 

Autohandel und –werkstatt) und soll zukünftig mit Wohnungsbau ver-

sehen werden. Entwicklungsziel und Planungsgegenstand ist die Rea-

lisierung eines Wohngebäudes mit 150 Wohneinheiten sowie eines Ein-

zelhandelsbetriebs im Erdgeschoss einschließlich eines Garagenge-

schosses für die Anlieferung des Lebensmittelmarktes.  

Um die anvisierten städtebaulichen Entwicklungsziele zu sichern und 

eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten, ist auf-

grund der Nutzungsänderung zur Realisierung des Wohnungsbauvor-

habens die Aufstellung eines B-Plans erforderlich. Der Standort ist 

nach § 34 BauGB als baurechtlicher Innenbereich zu bewerten. 

Keine Änderung. 
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Im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit konkretisierten Durch-

führungsvertrag verpflichtet sich die Vorhabenträgerin zur Realisie-

rung des Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist sowie Über-

nahme von Kosten. 

  3.2.2 Artenschutz 

Die Anmerkungen aus der Stellungnahme der uNB vom 30.09.2024 

zum Gutachten der faunistischen Erfassung und artenschutzfachlichen 

Einschätzung [Scharon 2022] bleiben weiterhin bestehen.  

 

Hinsichtlich des genannten Artenschutzfachbeitrags wurde in der Stellungnahme 

der UNB vom 30.09.2024 angemerkt, dass die Anmerkungen aus den Stellung-

nahmen der Berliner Landesgemeinschaft Naturschutz (BLN) vom 31.03.2022 und 

der unteren Naturschutzbehörde (siehe oben) mit einbezogen werden. 

Diese wurden in die Abwägung der frühzeitigen Beteiligungsschritte eingestellt und 

damit in der Planung berücksichtigt.  

Keine Änderung. 

  Der Einsatz eines Reptilienschutzzaunes, festgelegt im Durchführungs-

vertrag, entlang des an das unmittelbar an den ehemaligen Güter-

bahnhof Köpenick (GBK) angrenzenden Geltungsbereiches im Zuge 

der Baumaßnahmen wird von der uNB sehr begrüßt. 

Zur Kenntnis genommen.  

Keine Änderung. 

  3.2.3 Grünfestsetzung 

Dachbegrünung 

Dachbegrünung wird ausdrücklich begrüßt, da diese neben den öko-

logischen Vorteilen als Lebensraum für Vögel und Insekten auch wei-

tere Vorteile hinsichtlich Klimaschutz (Verminderung eines Wärmein-

seleffekts durch hohe Versiegelungsgrade), Luftreinhaltung, Wasserre-

tention und sogar Dämm- und Schallschutzwirkungen aufweist. Bei der 

Dachbegrünung tragen unterschiedliche Substratarten/-körnungen 

und Schichtdicken zu einer Erhöhung der Biodiversität durch mosaik-

artige, kleinteilige Lebensräume mit teils offenen Bodenstellen auf den 

Dachflächen bei. Daher sollte nicht ausschließlich lehmiger Sand als 

Substrat verwendet werden. Das Aufbringen von Totholz wird begrüßt. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Festsetzungen des Bebauungs-

plans sichern die extensive Begrünung von 70% der Dachflächen mit einer Sedum-

Gräser-Kräuter-Mischung und einem durchwurzelbarem Teil des Dachaufbaus von 

15 cm.  

Die darüber hinausgehende Ausführung der Dachbegrünung einschließlich der Bi-

otopelemente wird im Bebauungsplan nicht geregelt.  

Keine Änderung. 
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Diese Elemente müssen jedoch aus Verkehrssicherheitsgründen fest 

auf dem Dach verankert werden und sollten regelmäßig kontrolliert 

und ggf. alle paar Jahre erneuert werden. 

  Baumschutz 

Die Anmerkungen aus der Stellungnahme der uNB vom 30.09.2024 

haben weiterhin Bestand. Für die zu bepflanzenden Freiflächen außer-

halb des Gebäudes ist die konkrete Artenauswahl unter Berücksichti-

gung der tendenziell zu klein- bzw. schmalkronigen Arten geänderten 

Baumliste im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit der uNB 

abzustimmen. 

 

Der Hinweis wird zur Berücksichtigung und Abstimmung mit der uNB in Baugeneh-

migungsverfahren an die Vorhabenträgerin weitergegeben. 

Keine Änderung. 

  Pflanzliste 

Zur aktuellen Pflanzliste vom 10.02.2025 hat die uNB keine weiteren 

Anmerkungen. Maßnahmen zum Naturschutz können aus städtebauli-

chen Gründen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB bereits auf BPlanebene 

behandelt und auch festgelegt werden. Da eine Beteiligung der Na-

turschutzämter bei den anschließenden einzelnen Baugenehmigungs-

verfahren häufig nicht gegeben ist, ist dies dringend zu empfehlen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung zusätzlicher Flä-

chen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB neben den bereits erfolgten 

Festsetzungen zur Baumpflanzung und Dachbegrünung zur Vermeidung und zum 

Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen wäre nicht verhältnismäßig, da es kein 

Ausgleichsbedarf  gibt. Eingriffe sind gemäß Par. 1 Abs. 3 BauGB bereits zulässig. 

Keine Änderung. 

  Rechtsgrundlagen 

 

Ich bitte, die vorgebrachten Hinweise und Anregungen im weiteren 

Verfahren des Bebauungsplans 9- 83 VE zu beachten. 

Die vorgetragenenen Inhalte werden, wie erläutert, im Bebauungsplan berücksich-

tigt.  

Keine Änderung. 



23 von 47 

2.  Schul- und 

Sportamt 

(SchulPlan1) 

Fachbereich 

Schule 

27.10.2025 

 

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Köpenick und wird der Schul-

planungsregion (SPR) 909 Friedrichshagen/Dammvorstadt zugerech-

net. In der SPR 909 befinden sich mit der Uhlenhorst-Grundschule 

(09G17), der Hauptmann-von-Köpenick-Schule (09G23), der Müg-

gelsee-Schule (09G24) und der Friedrichshagener Schule (09G27) 

aktuell vier bestehende Grundschulen. Die SPR 909 verfügt aktuell 

über eine Kapazität von 13,5 vollständig belegten Zügen á 144 Schü-

lerinnen und Schüler. Aufgrund umfangreicher geplanter Wohnbauak-

tivitäten in der Schulplanungsregion und einer angespannten Versor-

gungslage im Bestand ist beabsichtigt, in den nächsten Jahren zwei 

weitere Grundschulen (09G32 und 09G33) sowie eine Gemein-

schaftsschule (09Kn04) mit Primarstufe in der SPR 909 zu eröffnen. 

Die Vorhabenträgerin Kronberg/Gewobag Grundstücksentwicklungs-

gesellschaft mhB beabsichtigt die Schaffung von 150 Wohneinheiten 

in der Seelenbinderstraße 81-89. Dieser Adressbereich gehört zum 

Einschulungsbereich 0932 und wird künftig durch die derzeit im Bau 

befindliche Hirschgarten Grundschule (09G32) versorgt. Am Standort 

Stillerzeile 100, 12587 Berlin wird derzeit ein früherer Schulstandort 

reaktiviert und durch eine Komplettsanierung und Erweiterung zu einer 

dreizügigen Grundschule mit 432 Schulplätzen, Ganztagsbetreuung, 

Sporthalle, Mensa und dazugehörigen Freianlagen qualifiziert. Die 

begonnenen Baumaßnahmen werden voraussichtlich zum Ende 2026 

vollständig abgeschlossen sein. Die Hirschgarten Grundschule hat in 

einem temporär errichteten Schulgebäude, zum Schuljahr 2023/24, 

mit zunächst zwei ersten Klassen, bereits den Unterrichtsbetrieb auf-

genommen und wird nach Abschluss der Baumaßnahme den Standort 

Stillerzeile 100 beziehen. 

Der Bedarf an 18 zusätzlichen Grundschulplätzen kann nach Ab-

schluss der Komplettsanierung und Erweiterung am Standort Stiller-

zeile 100, sowie nach Fertigstellung der 09G33 am Standort Hir-

testraße 10 zum Schuljahr 2026/27 gedeckt werden.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Ausweislich der Stellungnahme 

SenBJF sind im Zuge der Entwicklung des Quartiers „Ehemaliger Güterbahnhof 

Köpenick“ in der Schulplanungsregion Friedrichshagen/Dammvorstadt (SPR 

0909) mehrere kapazitätserweiternde Maßnahmen geplant. Vonseiten SenBJF 

bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken, solange diese kapazitätserwei-

ternden Maßnahmen umgesetzt werden und der aus dem Wohnungsbau erwartete 

Folgebedarf an Schulplätzen bedarsgerecht zur Verfügung gestellt wird, wovon 

ausgegangen wird.  

Die Vorhabenträgerin ist klarstellend von der Verpflichtung zur Finanzierung von 

Grundschulplätzen gemäß Berliner Modell entbunden worden.  

Keine Änderung. 
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3.  Fachbereich 

Sport 

25.09.2025 

Zum obigen Verfahren gebe ich für den Fachbereich Sport Fehlan-

zeige ab. 

Belange sind nicht berührt.  

Keine Änderung. 

4.  Jugendamt -  

Jugendhilfepla-

nung 

30.09.2025 

Ich habe leider die Frist zur Stellungnahme versäumt und wollte trotz-

dem noch kurz zurückmelden, dass ich auch keine Hinweise oder Ein-

wendungen zu den vorliegenden Unterlagen habe.   

 

Belange sind nicht berührt.  

Keine Änderung. 

5.  Amt für Weiter-

bildung und Kul-

tur 

11.09.2025 

Amt für Weiterbildung und Kultur: Negativmeldung. Belange sind nicht berührt.  

Keine Änderung. 

6.  Bezirksamt 

Treptow-Köpe-

nick, SE Facility 

Management 

26.08.2025 

Seitens der SE FM T-K Fehlmeldung. Belange sind nicht berührt.  

Keine Änderung. 

7.  Senatsverwal-

tung für Bildung, 

Das für Schulplanung zuständige Referat VI A der Sentatverwaltung 

für Bildung, Jugend und Familie gibt gemäß § 4 Abs. 2 BauGB fol-

gende Stellungnahme ab:  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es bestehen keine Bedenken. 
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Jugend und Fa-

milie  

02.10.2025 

(nach Fristver-

längerung) 

Der Bebauungsplan 9-83 VE schafft die planerischen Voraussetzun-

gen zur Realisierung eines Wohngebäudes mit 14.450 m2 Geschoss-

fläche Wohnen und damit 145 Wohneiheiten (WE) bzw. 150 WE gemäß 

Projektplanung sowie eines Lebensmittelmarktes zur Nachversorgung 

im Erdgeschoss. Daraus resultiert ein zusätzlicher Folgebedarf von 

rechnerisch aufgerundet 17 Grundschulplätzen.  

Das Bauvorhaben befindet sich in der Schulplanungsregion (SPR) 

Friedrichhagen/Dammvorstadt (SPR 0909) und grenzt unmittelbar an 

das Areal des ehem. Güterbahnhof Köpenick (NSQ) an. Laut aktuel-

lem Monitoring 2024/25 weist die SPR im Schuljahr 2024/25 ein De-

fizit an Schulplätzen im Umfang von -1,0 Zug auf. Bei Umsetzung aller 

geplanten kapazitätserweiternden Maßnahmen in der Region werden 

voraussichtlich mittelfristig (ab dem Schuljahr 2030/31) ausreichende 

Kapazitäten an Schulplätzen zur Verfügung stehen, um v.a. schuliche 

Folgebedarfe aus dem dynamischen Wohnungbau mehrerer Neubau-

gebiete mit öffentlicher allgemeinbildender Schulen unter gleichzeiti-

ger Berücksichtigung einer Wohnortnahen Versorgung decken zu kön-

nen.  

In der SPR sind folgende kapazitätsereweiternde Maßnahmen im Pri-

marbereich geplant: 

 Sanierung bzw. Reaktivierung der Hirschgarten-Grundschule 

(09G32) in der Stillerzeile, +2,5 Züge zum Schuljahr 

2027/28, 

 Neubau der Grundschule am Güterbahnhof Köpenick Nord 

(09Gn04), +3,0 Züge zum Schuljahr 2026/27 sowie  

 Neubau der Gemeinschaftsschule Güterbahnhof Köpenick 

(09Kn04), +2,0 Züge (Primarstufe) zum Schuljahr 2031/32.  

Aus schulplanerischer Sicht bestehen gegen das Wohnungsbauvorha-

ben keine Bedenken, solange die genannten kapazitätserweiternde 

Maßnahmen umgesetzt werden und der aus dem Wohnungsbau er-

wartete Folgebedarf an Schulplätzen bedarsgerecht zur Verfügung 

gestellt wird. 

Gemäß der vorliegenden Bedarfsberechnung kann der aus dem Vorhaben resul-

tierende Mehrbedarf von 17 Grundschulplätzen in vorhandenen und konkret pro-

jektierten Einrichtungen gedeckt werden.  

Somit sind keine Verpflichtungen der Vorhabenträgerin zur Errichtung oder Finan-

zierung von Grundschulplätzen aus dem Berliner Modell ableitbar.  

Die Planbegründung wird gemäß dem vorgetragenen Sachstand redaktionell ak-

tualisiert.  

Änderungen:  

 Redaktionelle Anpasssung der Planbegründung (Kap. A.II.1.5 und 

A.VIII.4) 
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Den konkreten Bedarfsdeckungsnachweis führt der bezirkliche Schul-

träger, der eine Kopie des Schreibens erhält. 

8.  Senatsverwal-

tung für Wirt-

schaft, Energie 

und Betriebe 

11.09.2025 

Hinsichtlich des Bebauungsplanverfahrens 9-83 VE bestehen seitens 

der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe weiterhin 

keine Bedenken. 

Es bestehen keine Bedenken. 

Keine Änderung. 

9.  Senatsverwal-

tung für Stadt-

entwicklung, 

Bauen und Woh-

nen 

Referate I A und 

I B 

11.09.2025 

Aufgrund der originären Zuständigkeiten der Referate I A und I B für 

die vorbereitende Bauleitplanung (Nr. 8 Abs. 2 ZustKatAZG) äußern 

wir uns zur Abstimmung der Bauleitplanung wie folgt zur: 

1. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan und Beachtung der re-

gionalplanerischen Festlegungen (textliche Darstellung 1) – Es ist 

hierzu folgendes vorzutragen:  

Der Flächennutzungsplan Berlin stellt für den Geltungsbereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans Wohnbaufläche W2 dar. 

Die beabsichtigte Festsetzung einer Fläche mit der Zweckbestimmung 

„Wohngebäude mit Nahversorgung“ ist hieraus entwickelbar. Zwar er-

reicht der Einzelhandel mit einem zulässigen Verkaufsflächenumfang 

von bis zu 1200 m² die Großflächigkeit. Wie bereits in unserer Stel-

lungnahme vom 26.09.2024 ausgeführt, stehen die beabsichtigten 

Festsezzung jedoch noch im Einklang mit den Steuerungsgrundsätzen 

des StEP Zentren 2030. Schädliche Auswirkungen auf die zentralen 

Versorgungsbereiche und die Nahversorgung sind durch die Planung 

nicht zu erwarten. 

Eine Überschreitung der GFZ-Obergrenze des Strukturtyps W2 ist auf-

grund der geringen Größe des Plangebiets (knapp 0,8 ha) und der 

Die Hinweise werden zur Kentnis genommen. 

Die Darstellung als Wohnbaufläche W2 im FNP ermöglicht die Entwicklung der 

vorgesehenen Nutzung. Die zulässige Verkaufsfläche von bis zu 1.200 m2 steht im 

Einklang mit den Steureungsätzen des StEP Zentern 2030; negative Auswirkungen 

an zentrale Versorgungsbereiche sind nicht zu erwarten. Die Überschreitung der 

GFZ-Obergrenze wird aufgrund der geringen Flächengröße und der besonderen 

städtebaulichen Situation als vertretbar angesehen. 

Keine Änderung. 
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besonderen städtebaulichen Situation möglich. Dies ist in der Begrün-

dung bereits entsprechend dargelegt. 

  2. Übereinstimmung mit Stadtentwicklungsplänen (außer Verkehr) und 

sonstigen eigenen thematischen und teilräumlichen Entwicklungspla-

nungen – Es ist hierzu folgendes vorzutragen: 

Teil A, Kapitel II.2.3.4, S. 19: 

Der Titel des StEP Wohnen 2040 ist im zweiten Absatz, Zeile 3 des o.g. 

genannten Kapitels zu korrigieren. Der Titel des Planwerks ist nicht 

„StEP Wohnen 2024“. 

Der letzte Absatz auf S. 19 zu Potenzialtypen bezieht sich auf Aussa-

gen aus dem StEP Wohnen 2030 und ist somit zu streichen. 

Den Hinweisen wird gefolgt. Der Titel des StEP Wohnen 2040 wird in der Begrün-

dung korrigiert. Der genannte Absatz auf S. 19 wird gestrichen.  

Änderung: 

 Redaktionelle Anpassung der Begründung (Kap. A.II.2.3.4) 

 

  Teil A, Kapitel II.2.7.4, S. 29: 

Es ist richtig, dass als aktuellstes beschlossenes SIKo das SIKo 2016 

angeführt wird. Seit 2023 wird im Bezirk jedoch an einer Aktualisierung 

des SIKo (Datenstand 2022) gearbeitet, wiederum als Teilplan BEP, 

dem auch eine aktualisierte Maßnahmenplanung zugrunde liegt 

(SIKo-Stellungnahmeverfahren hat im Januar 2025 stattgefunden).  

Angesichts des fortgeschrittenen Zeitpunkts sollte hierauf verwiesen 

werden; ebenso sollten die hier angeführten Planungen (Quelle SIKo 

2016?) ggf. auf Aktualität überprüft werden. 

Die Hinweise werden berücksichtigt.  

In der Begründung wird ein Hinweis auf die laufende Fortschreibung des SIKo er-

gänzt.  

Änderung: 

 Redaktionelle Anpassung der Begründung (Kap. A.II.2.7.4) 

  Teil B, Kapitel II.2.5, S. 114: 

Die Aussagen zu den Ergebnissen der Klimamodellierung 2022 zur 

Einordnung des Plangebietes sind teilweise nicht korrekt. Das Plange-

biet weist nur eine geringe Kaltluftvolumenstromdichte auf, jedoch in 

Höhe von unter 5 m³/(m*s). Zudem zeigt das Grundstück Überwär-

mungserscheinungen, da am Tag die thermische Belastung als sehr 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Planbegründung wird redakti-

onell geändert. Eine inhaltliche Veränderung ergibt sich nicht.  

Änderung:  

 Redaktionelle Anpassung der Planbegründung (Kap. B.II.2.5.1) 



28 von 47 

stark bewertet wird. In der Nacht dagegen ist die bioklimatische Be-

lastung als weniger günstig (zweitbeste Kategorie) eingeschätzt. Die 

weiteren getroffenen Aussagen sind korrekt. 

10.  Senatsverwal-

tung für Stadt-

entwicklung, 

Bauen und Woh-

nen 

Abteilung VI – VI 

MI 14 

24.09.2025 

Gemäß der Begründung zum o. g. Bebauungsplan sind Stellplätze auf 

den nicht überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig. Trotz des er-

heblichen Parkdrucks im n.äheren Umfeld des Plangebietes sind le-

diglich 6 Mitarbeiterstellplätze des Nahversorgers und 33 Stellplätze 

für die Mieter in der Tiefgarage geplant.  

Die Anzahl der geplanten Stellplätze in der Tiefgarage ist in den vor-

liegenden Unterlagen widersprüchlich. Dies ist im Rahmen der weite-

ren Planung abzugleichen und ggf. zu korrigieren.  

Entgegen den vorgetragenenen Ausführungen sind in der Tiefgarage für Pkw ins-

gesamt 33 Mieterstellplätze vorgesehen. Die im früheren Verfahrensverlauf vorge-

sehenen Stellplätze für Kunden und Mitarbeitende des Einzelhandelsbetriebs sind 

aufgrund des Platzbedarfs der Anlieferungserschließung und weiterer technischer 

Einrichtungen vollständig entfallen.  

Im Kapitel 7.5 des fortgeschriebenen Gutachtens über die verkehrliche Erschlie-

ßung (FPB GmbH 2024) ist von 35 Mieterstellplätzen die Rede. In den sonstigen 

relevanten Unterlagen im Bebauungsplanverfahren sind die 33 Mieterstellplätze 

korrekt wiedergegeben (Planbegründung, Projektplanung als Anlage zum Durch-

führungsvertrag). Diese Abweichung ist jedoch für die grundsätzlichen Aussagen 

des Gutachtens unerheblich. Auf eine Korrektur wird somit verzichtet.  

Keine Änderung. 

  Ich sehe es als kritisch an, dass keine weiteren Parkplätze im öffentli-

chen Straßenraum – mit Ausnahme von zwei Stellplätzen für Menschen 

mit schwerer Gehbehinderung und für Rollstuhlnutzende – vorgesehen 

sind.  

Das angegebene Ziel der Reduktion des ruhenden Verkehrs halte ich 

grundsätzlich für problematisch.  

Der Bebauungsplan regelt innerhalb seines Umgriffs keine Einteilung des öffentli-

chen Straßenraums und somit auch keine Anordnung öffentlicher Pkw-Stellplätze. 

Im Zuge des herzustellenden Lückenschlusses des östlichen Gehwegs der Gelnitz-

straße ist geplant, den bislang ungeregelt als Stellplatzfläche genutzten Randbe-

reich neu zu strukturieren. Die auf der derzeit nicht geregelten und unbefestigten 

Fläche informell in Anspruch genommenen Stellplätze entfallen hinsichtlich ihres 

Umfangs nicht vollständig, sondern werden durch die beabsichtigte Markierungen 

am Straßenrand in Längsaufstellung lediglich in ihrer Anzahl reduziert.  

Weitere Maßnahmen für die Verbesserung der Parkplatzsituation in der Umge-

bung des Vorhabengebiets sind nicht Gegenstand oder im Wirkungsbereich des 

Bebauungsplanverfahrens 9-83 VE und können mit diesem nicht erreicht werden.  

Gleichzeitig steht der Bebauungsplan der Anordnung öffentlicher Stellplätze im 

öffentlichen Straßenland nicht entgegen.  
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Es wird klargestellt, dass die zwei in Rede stehenden Stellplätze für Mobilitätsein-

geschränkte Personen nicht im öffentlichen Straßenland, sondern auf dem Privat-

grundstück angeordnet werden. 

Keine Änderung. 

  Gemäß dem vorliegenden Gutachten über die verkehrliche Erschlie-

ßung ist die Querungsmöglichkeit für Fußgänger der Seelenbinder-

straße bereits im Bestand problematisch. Im Rahmen des weiteren 

Verfahrens sollte eine gesicherte Querungsmöglichkeit für Fußgänger 

über die Seelenbinderstraße geprüft werden.  

Die Planung und bauliche Umsetzung einer sicheren Querungsmöglichkeit ist im 

Zuge der Realisierung der baulichen Maßnahmen im Bereich des angrenzenden 

städtebaulichen Entwicklungsgebiets vorgesehen. Im Gutachten über die verkehr-

liche Erschließung (FPB GmbH 2024) wird die bereits bestehende Querungsmög-

lichkeit der Seelenbinderstraße als problematisch bewertet. Ihre planungsrechtli-

che Sicherung oder Vorbereitung ist jedoch nicht Gegenstand des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans 9-83 VE. Das mit dem Bebauungsplan ermöglichte Vor-

haben steht auch nicht ursächlich mit dem Erfordernis einer besseren Überquer-

barkeit der Seelenbinderstraße in Zusammenhang. Gleichzeitig steht der Bebau-

ungsplan einer von ihm unabhängigen Planung und Umsetzung einer baulichen 

Querungsmöglichkeit nicht entgegen. Es erfolgt somit keine Planänderung.  

Keine Änderung. 

  Auch wenn es grundsätzlich nicht Bestandteil der B-Planfestsetzung ist, 

sind der angeführte konstruktive Oberbau des Gehweges der Gelnitz-

straße (Kostenschätzung 9-83 VE Anlage 10c von boye und bode 

Landschaftsarchitekten) und die gewählte Belastungsklasse 0,3 nicht 

nachvollziehbar und im Rahmen der weiteren Planung anzupassen. 

Gemäß dem Einführungsschreiben zur RStO 12/24 beträgt die Ge-

samtkonstruktionsdicke grundsätzlich 30 cm bei frostempfindlichem 

Boden (F 2 und F 3).  

Der Hinweis wird berücksichtigt und zur Prüfung und Korrektur an die Vorhaben-

trägerin weitergeleitet. Die Einzelheiten der Bauausführung sind nicht Gegenstand 

des Bebauungsplans. Die Abstimmung zur Ausführung erfolgt in Abstimmung mit 

dem bezirklichen Straßen- und Grünflächenamt.  

Auf die Angabe zur Belastungsklasse in der Anlage 10c wird verzichtet.  

Änderung:  

 Redaktionelle Korrektur der Anlage 10c zum Durchführungsvertrag  

  Gemäß Grün- und Freiflächenplan 9-83 VE ist die Befestigung der 

Gehwegüberfahrt auf der östlichen Seite des Gebäudes mit Beton-

steinpflaster (ohne Ober- und Unterstreifen) geplant. Der konstruktive 

Oberbau der Gehwegüberfahrten hat gemäß den Ausführungsvor-

schriften zu § 7 des Berliner Straßengesetzes über Geh- und Radwege 

(AV Geh- und Radwege) zu erfolgen. 

Zur Kenntnis genommen. Die Regelungen der einschlägigen Rechtsvorschriften, 

mitunter die AV Geh- und Radwege, sind durch die Vorhabenträgerin bei der Bau-

ausführung sowie im Genehmigungsverfahren zwingend zu beachten.  

Keine Änderung. 



30 von 47 

  Die geplante Stichstraße zur Tiefgarage (Privatgrundstück) ist im Wen-

debereich mit Rasenfugenpflaster befestigt. In der Begründung zum 

o. g. Bebauungsplan wird angeführt, dass der Wendebereich für den 

Lieferverkehr des Einzelhandels befestigt wird. Allerdings ist die ge-

wählte Befestigung nicht für die Rangiervorgänge des zu erwartenden 

Schwerlastverkehrs ausgelegt. Weiterhin ist nicht ersichtlich, ob eine 

Ausweisung der Lade- und Lieferzone erfolgt. Die Befestigung des 

Wendebereiches ist in Abhängigkeit der Verkehrsbelastung auszufüh-

ren.  

Der Hinweis, dass die Befestigung des Wendebereichs in Abhängigkeit der tat-

sächlich erwarteten Verkehrsbelastung auszuführen ist, wird an die Vorhabenträ-

gerin weitergegeben. Es wird davon ausgegangen, dass dies im Rahmen der Frei-

anlagenplanung berücksichtigt wurde. Grundsätzliche bietet der Markt jedoch ge-

eignete Bauprodukte (befahrbares Fugenpflaster), die der erwarteten Belastung 

entsprechen.  

Die Ausweisung einer Ladezone, z.B. durch Beschilderung oder Abmarkierung, ist 

nicht Gegenstand dses Bebauungsplans.  

Keine Änderung. 

  Die Nachweise der Schleppkurven der geplanten Gehwegüberfahrt 

für die Anlieferung der Einzelhandelsfläche zur Tiefgarage zeigen, 

dass sowohl die Gleisanlagen als auch der Gegenfahrstreifen der 

Seelenbinderstraße vom Bemessungsfahrzeug dauerhaft überfahren 

werden. Die Gehwegüberfahrt erscheint für die geplante Nutzung 

nicht ausreichend dimensioniert. Gemäß RASt 06 sollen Behinderun-

gen des ÖPNV vermieden werden. Es ist zu prüfen, inwieweit die Mit-

benutzung von Gegenfahrstreifen in Kauf genommen werden kann        

oder ggf. eine Anpassung der Gehwegüberfahrt vorgenommen wird.  

Die vorgelegten Schleppkurven der Gehwegüberfahrt wurden überprüft. Ein voll-

ständiges Vermeiden der Überfahrt der Gleisanlagen ist grundsätzlich nicht mög-

lich, wird jedoch angesichts der Anzahl und Frequenz der tatsächlich geplanten 

Anliefervorgänge nicht als problematisch beurteilt. Die Gleisanlagen sind Be-

standteil der Fahrbahn.  

Im Ergebnis der Prüfung ist es möglich, die für einen bis zu 12 m langen Lkw bzw. 

ein dreiachsiges Müllfahrzeug hinreichende Schleppkurve so zu positionieren, 

dass die Beeinträchtigung der Gegenfahrspur unterbleibt bzw. minimiert wird.  

Die Schleppkurven sind im Lageplan EG/Außenanlagen dargestellt. Die Anlagen 

zum Durchführungsvertrag, die diesen Sachverhalt darstellen, werden entspre-

chend angepasst. 

Änderung:  

 Anpassung des Sachverhalts in denjenigen Anlagen des Durchführungs-

vertrags, die die Freianlagenplan enthalten (Anlagen 5a, 6a, 10a)  

  Die angeführten Anlagen des Machbarkeitsnachweises der Nieder-

schlagsentwässerung und Versickerung (aufgestellt: 1.7.2022, Fort-

schreibung 02.05.2024) lagen den Unterlagen nicht bei (bspw. feh-

lende Regenwasserberechnung sowie die angeführten Lagepläne der 

Anlagen). Gemäß dem Bericht sind die hydraulische Berechnung und 

der Überflutungsnachweis Gegenstand einer späteren Objektplanung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an die Vorhabenträgerin zur Über-

arbeitung der Unterlagen für die Prüfung im nachgeordneten Genehmigungsver-

fahren weitergeleitet.  

Die genannten Unterlagen werden um den Lageplan für den Machbarkeitsnach-

weis der Niederschlagsentwässerung und Versickerung der Außenanlagen er-

gänzt. Der Lageplan verortet die Anordnung der Bauteile und Maßnahmen zur 
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Der Nachweis der Regenentwässerung kann nicht abschließend beur-

teilt werden. 

Niederschlagsentwässerung und komplettiert die Aussagen des Fachgutachtens 

und des Grün- und Freiflächenplans. Eine erneute Vorlage der Planunterlagen ist 

nicht erforderlich. 

 Redaktionelle Überarbeitung des Machbarkeitsnachweises der Nieder-

schlagsentwässerung und der Übersicht Regenwasserberechnung 

11.  Wohnungsbau-

leitstelle 

26.09.2025 

Es bestehen folgende Anmerkungen. 

Durchführungsvertrag 

§ 14 Finanzierungsbestätigung und Sicherheitsleistungen 

Die Wohnungsbauleitstelle bittet darum, die Frist für die Übergabe der 

Bürgschaft in Absatz 2 zu ändern in: „ … oder, wenn eine Baugeneh-

migung nach § 33 Baugesetzbuch beantragt wird, spätestens bis zum 

Zeitpunkt der Antragstellung“. Damit erfolgt die Besicherung der Ver-

pflichtungen der Vorhabenträgerin auf jeden Fall vor Rechtskreiser-

weiterung. Anderenfalls müsste die Genehmigungsbehörde angehal-

ten werden, die Baugenehmigung nicht vor Übergabe der Bürgschaf-

ten zu erteilen. 

Der Anmerkung wird nicht gefolgt. Die Forderung ist nicht umsetzbar, da der An-

trag bereits gestellt ist. Die Forderung ist auch nicht erforderlich: der vereinbarte 

Zeitpunkt der Abgabe der Finanzierungsbestätigung und der Sicherheitsleistungen 

erfüllt die Sicherungsanforderungen Berlins rechtzeitig und ausreichend. 

Keine Änderung. 

12.  Landesdenkmal-

amt Berlin 

12.09.2025 

Die o. g. Planung betrifft Belange von Denkmalschutz und Denkmal-

pflege. Wir verweisen hierzu auf unsere vorangegangenen Stellung-

nahmen, zuletzt vom 27. September 2024, und die mit der Denkmal-

pflege erfolgten Abstimmungen.  

Der vorliegende Entwurf des Bebauungsplanes entspricht grundsätz-

lich diesen Abstimmungen. Es entstehen keine erheblichen Beeinträch-

tigungen des benachbarten Baudenkmals. 

Wir bedanken uns für die Aufnahme des Absatzes zur Bodendenkmal-

pflege in den Durchführungsvertrag. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Beeinträchtigung des benachbarten 

Baudenkmals durch das Vorhaben bestehen. 

Änderung: 

 Keine 



32 von 47 

13.  Senatsverwal-

tung für Mobili-

tät, Verkehr, Kli-

maschutz und 

Umwelt 

I C 106 

26.09.2025 

Luftreinhalteplanung 

Allgemeiner Hinweis: Die 39. BImSchV wird aktuell auf der Grundlage 

der neuen EULuftqualitätsrichtlinie (EU) 2024/2881 überarbeitet. Ab 

dem Jahr 2030 werden die aktuellen Jahresmittelgrenzwerte dem-

nach auf 20 μg/m³ für NO2 und PM10 sowie auf 10 μg/m³ für PM2,5 

deutlich abgesenkt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender Hinweis wird in die 

Planbegründung redaktionell aufgenommen.  

Änderung: 

 Redaktionelle Anpassung der Planbegründung (Kap. A.II.2.6.4) 

  Lärmminderungsplanung 

Es wird begrüßt, dass im Durchführungsvertrag Schallschutzmaßnah-

men für die Bestandsbebauung außerhalb des Plangebietes gesichert 

werden sollen. Es sollte allerdings überprüft werden, ob neben den 

Gebäuden der Hausnummern 80, 82, 84, 86, 88 zur ausreichenden 

Berücksichtigung der Auswirkungen der Planungen auf die Bestands-

bebauung bzw. der Anwohnenden südlich der Seelenbinderstraße 

auch die Hausnummern 90 und 92 ergänzend in § 11 Abs. 1 des 

Durchführungsvertrages aufgenommen werden müssen. 

Hintergrund ist, dass neben den Hausnummern 80, 82, 84, 86, 88, 

auch die Hausnummern 90 und 92 von dem Vorhaben mit Pegelerhö-

hungen betroffen sein werden (STU, Abb. 33, 34, 45, 47). Soweit trotz 

Pegelerhöhungen aufgrund des Vorhabens keine Aufnahme der Haus-

nummern 90 und 92 in § 11 erfolgt, muss dies ausreichend und nach-

vollziehbar begründet werden. 

 

Der Sachverhalt wurde dem Schallgutachter erneut zur Prüfung vorgelegt. Wie die 

Berechnungsergebnisse aus der schalltechnischen Untersuchung (ALB, Bericht 

SEE 22.059.01 P | V9 vom 12.08.2025, Abbildungen 33, 34, 45 und 47) zeigen, 

werden in den Gebäuden Seelenbinderstraße 90 und 92 die Verkehrsgeräu-

schimmissionen insbesondere nachts durch das Vorhaben nicht erhöht, sofern die 

Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 

nachts bereits überschritten werden und daraus ein besonderes Abwägungserfor-

dernis gemäß Berliner Lärmleitfaden entstehen würde. Die berechneten geringfü-

gigen Pegelerhöhung liegen in einem Bereich mit hohem Abwägungserfordernis, 

welches durch die Ausführungen in Kap. 7.4 der schalltechnischen Untersuchung 

hinreichend betrachtet wurde.  

Zur Erweiterung des Regelungsgegenstands im Durchführungsvertrag besteht so-

mit kein Erfordernis.  

Keine Änderung. 

  Im Bebauungsplanentwurf sollten Regelungen zur Grundrissbindung 

mit durchgesteckten Grundrissen als textliche Festsetzungen enthalten 

sein und entsprechend in der Begründung ergänzt werden. Diese Re-

gelungen können ggf. durch den Einbau besonderer schallschützender 

Fenster ersetzt werden, wenn durchgesteckte Grundrisse nicht möglich 

sein sollten, wie z.B. in den Wohnungen des Ostflügels bzw. den Eck-

wohnungen, wie in der Schalltechnischen Untersuchung aufgeführt 

Der Sachverhalt wurde dem Schallgutachter erneut zur Prüfung vorgelegt. Wie be-

reits in Kap. 7.4.2 und ergänzend in Kap. 7.4.4 der schalltechnischen Untersuchun-

gerläutert wurde, wird bezüglich der Grundrissgestaltung auf eine textliche Fest-

setzung verzichtet, da diese bereits hinreichend in den Architektenentwürfen Be-

rücksichtigung fand und diese als Anlage zum Durchführungsvertrag Teil des vor-

habenbezogenen Bebauungsplans ist. Die Regelungen im Bebauungsplanverfah-
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(STU, S. 160). Sollten sich Grundrisse ändern, muss eine Verschlech-

terung der Lärmbelastungssituation vermieden werden. Die Grundriss-

veränderungen sollten im Baugenehmigungsverfahren dahingehend 

überprüft werden. 

ren lassen eine Grundrissänderung nur mit entsprechend aufwändigen Nachwei-

sen bei gleichbleibendem Schutz der Aufenthaltsräume im Baugenehmigungsver-

fahren zu. Diese Anpassung wird allerdings als unwahrscheinlich beurteilt, da be-

reits im Verlauf des Bauleitplanverfahrens hohe Anforderungen unter langwieri-

gem Aufwand an eine hinsichtlich Schalleinwirkungen optimierte Grundrissgestal-

tung der Wohnungen gestellt wurde, um die Schallschutzanforderungen einhalten 

zu können. 

Keine Änderung. 

14.  Senatsverwal-

tung für Mobili-

tät, Verkehr, Kli-

maschutz und 

Umwelt 

II D 45 

24.09.2025 

Zu dem o. g. Planentwurf nehme ich für das Referat II B (Wasserwirt-

schaft, Wasserrecht und Geologie) und Referat II D (Gewässerschutz) 

wie folgt Stellung:  

Auf Grundlage der Stellungnahme vom 05.10.2023 zur frühzeitigen 

Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde das Fachgutachten zur Ent-

wässerung (Machbarkeitsnachweis der Niederschlagsentwässerung 

und Versickerung) überarbeitet und mit Stand 02.05.2024 zur Abstim-

mung vorgelegt. 

Mit Antwort vom 29.05.2024 wurde das Fachgutachten bewertet; nun-

mehr sind keine Versickerungsanlagen in Form von Rigolen unterhalb 

der Gebäude geplant. Auch ist die Pflanzung von Bäumen in Versicke-

rungsmulden vorläufig nicht geplant. Weiterhin wurde eine Betrach-

tung zum Überflutungsnachweis (T=100) erarbeitet, die erforderlichen 

Bemessungen nachgewiesen und aufgezeigt, dass eine vollständige 

Versickerung des Niederschlagswassers innerhalb der Fläche „Wohn-

gebäude mit Nahversorgung“ möglich ist.  

Mit der Fortführung des Bebauungsplanverfahrens wurde der Gel-

tungsbereich entsprechend vergrößert und deckt nunmehr auch die 

Flächen der Versickerungsanlagen vollständig ab. Weiterhin ist das 

Fachgutachten zur Entwässerung mit Stand 02.05.2024 Gegenstand 

der Planunterlagen und der Begründung; die Umsetzung der vorgese-

henen Maßnahmen wurden durch textliche Festsetzungen gesichert. 

Zur Kenntnis genommen. Der Sachstand ist korrekt wiedergegeben.  

Keine Änderung. 
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  Hinsichtlich der Planunterlagen wird darauf hingewiesen, dass dem 

Fachgutachten zur Entwässerung die dort aufgeführten Anlagen feh-

len. Auch im Grün- und Freiflächenplan vom 12.11.2024 (Anlage 6a 

zum Durchführungsvertrag) fehlen die geplanten Maßnahmen zur Nie-

derschlagsentwässerung und Versickerung der Außenanlagen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Beide genannten Unterlagen werden 

um den Lageplan für den Machbarkeitsnachweis der Niederschlagsentwässerung 

und Versickerung der Außenanlagen ergänzt. Der Lageplan verortet die Anord-

nung der Bauteile und Maßnahmen zur Niederschlagsentwässerung und komplet-

tiert die Aussagen des Fachgutachtens und des Grün- und Freiflächenplans. Eine 

erneute Vorlage der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 

Keine Änderung. 

15.  Senatsverwal-

tung für Mobili-

tät, Verkehr, Kli-

maschutz und 

Umwelt 

Oberste Natur-

schutzbe-

hörde/Freiland-

artenschutz  

III B4 

27.08.2025 

Im Auftrag der Obersten Naturschutzbehörde, Fachbereich Freiland-

artenschutz, werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 9-83 

und der dazugehörigen artenschutzfachlichen Einschätzung von 

Scharon (2022) die durchgeführten Kartierungen aus artenschutzfach-

licher Sicht bewertet. Dabei ist festzustellen, dass die Kartierungen 

nicht vollständig den Methodenstandards der obersten Naturschutz-

behörde (oNB) entsprechen. Die Annahme, dass auf der betroffenen 

Fläche kein Lebensraum für die Zauneidechse besteht, ist jedoch 

nachvollziehbar, und die Ergebnisse stimmen mit behördeninternen 

Daten überein. 

Die (teil-)versiegelten Flächen des Bebauungsplans grenzen an den 

Güterbahnhof Köpenick, der eine berlinweit bedeutende Population 

der Zauneidechse beherbergt. Obwohl auf der Vorhabenfläche keine 

Zauneidechsen nachgewiesen wurden, ist ein potenzielles Einwandern 

der Tiere nicht auszuschließen. Deshalb ist es erforderlich, die Ein-

griffsfläche vor Beginn der Bauarbeiten, insbesondere vor der Baustel-

leneinrichtung oder dem Abriss, reptiliensicher abzuzäunen. 

Die Bestätigung, dass im Ergebnis der genannten artenschutzfachlichen Einschät-

zung kein Lebensraum für Zauneidechsen auf der betroffenen Flächen besteht, 

wird zur Kenntnis genommen.  

Die reptiliensichere Einzäunung des Baugrundstücks während der Baumaßnah-

men ist durch Regelung im Durchführungsvertrag, dort § 12, gesichert. Eine ent-

sprechende Kostenschätzung ist dem Durchführungsvertrag als Anlage 12 beige-

fügt.  

Keine Änderung. 

  Bei einem Ortstermin am 12.09.2023 wurde festgestellt, dass der ab-

zureißende Verbrauchermarkt Strukturen aufweist, die als potenzielle 

Lebensstätten für Gebäudebrüte und Fledermäuse geeignet sind, wie 

etwa Regenrinnen, Attika- und Fassadenverblendungen sowie Dach-

kästen. Zusätzlich stellen die angrenzenden Strauch- und Grünflächen 

Die Forderung wird zur Kenntnis genommen. Der Abriss des Bestandsgebäudes 

wurde fachkundig begleitet, eine artenschutzrechtliche Prüfung zum Vorhaben 

liegt vor (NTW Landschafts- und Freiraumplanung, September 2025).  

Es war nicht erkennbar, dass sich im Untersuchungsgebiet Lebensräume für Fle-

dermäuse und Vögel befinden. Für die im Wirkraum der geplanten Baumaßnahme 
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potenzielle Rückzugsräume dar. Eine erneute Untersuchung der be-

troffenen Flächen durch eine fachkundige Person vor dem Abriss ist 

daher notwendig. 

relevante Arten (Fledermäuse nach Anhang IV FFH-RL sowie Höhlen-/Nischenbrü-

ter nach Art. 1 EU-VSR) kann eine verbotstatbeständliche Beeinträchtigung unter 

Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.  

Keine Änderung. 

  Für weit verbreitete geschützte Arten mit geringen Habitatansprüchen 

(ubiquitäre Arten), die typischerweise im Siedlungsbereich vorkom-

men, sollten Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) vor Ort geprüft und umgesetzt werden (Zuständig-

keit: UNB). Dies betrifft Arten, die in der Regel stabile Bestände auf-

weisen und nicht gefährdet sind. Sollte es möglich sein, dass diese Ar-

ten in räumlicher Nähe ausweichen können oder ihre Lebensstätten 

adäquat erhalten bzw. ausgeglichen werden, ist eine Ausnahmege-

nehmigung gemäß § 44 Absatz 5 BNatSchG nicht erforderlich. 

Für geschützte Arten mit spezifischen Raum- und Habitatansprüchen, 

deren Lebensräume zunehmend bedroht sind, müssen vorrangig vor-

gezogene Ausgleichsmaßnahmen geprüft und umgesetzt werden. 

Sollte kein adäquates, funktionales Habitat in räumlicher Nähe zur 

Verfügung stehen, ist ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung bei der 

oNB erforderlich. Alle Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen 

durch Monitoring und Risikomanagement begleitet werden, um ihre 

Wirksamkeit sicherzustellen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Wie im Umweltbericht, der Teil der 

Begründung ist, unter Kap. B.II.5.3.2 dargestellt, erfolgten im  Rahmen des Bebau-

ungsplanverfahrens artenschutzfachliche Einschätzungen, die durch eine Kartie-

rung (Scharon 2022) ergänzt wurden. Für die Erfassung ganzjährig geschützter 

Fortpflanzungs- und Lebensstätten wurden die Fassaden des Gebäudes abge-

sucht. An der Gebäudefassade wurden keine Niststätten oder Hinweise darauf ge-

funden. Das Gebäude ist vollständig verschlossen. Ein Vorkommen von streng ge-

schützten Arten, Arten des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie oder Arten der 

Roten-Listen gefährdeter Brutvögel Berlins, Brandenburgs und Deutschlands kann 

ausgeschlossen werden. Fledermausquartiere sind nicht vorhanden. 

In den jungen Feldahornen wurden keine Nester gefunden. Es wurden auch keine 

singenden Männchen oder revieranzeigende Merkmale festgestellt. Für Baumhöh-

len weisen die Bäume einen zu geringen Stammdurchmesser auf. 

Geeignete Lebensräume der Zauneidechse befinden sich nicht auf dem Grund-

stück. Die schmalen Wiesenflächen werden regelmäßig gemäht und weisen kaum 

für eine Ansiedlung notwendige Kleinstrukturen auf.  

Dem Bebauungsplan stehen keine artenschutzrechtlichen Hinderungsgründe ent-

gegen. 

Änderung: 

 keine 

16.  Senatsverwal-

tung für Mobili-

Wie von Ihnen erörtert, fand ein Verfahrenswechsel vom beschleunig-

ten Verfahren gemäß § 13a BauGB in das Regelverfahren nach den 

§§ 2 ff. BauGB statt, wodurch eine erneute Beteiligung der Behörden 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die im Verlauf des Verfahrens 

eingegangen Stellungnahmen sowie die Hinweise aus der Rechtsprüfung wurden 

berücksichtigt.  
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tät, Verkehr, Kli-

maschutz und 

Umwelt 

IV B W 3 

25.09.2025 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung gem. 

§ 4 Abs. 2 BauGB notwendig ist.  

Im Rahmen der Zuständigkeit der SenMVKU, Abteilung IV ergeben sich 

durch den Verfahrenswechsel und die damit verbundenen (zum Teil) 

aktualisierten Unterlagen keine neuen betroffenen Belange, aus dem 

Bereich der Verkehrsentwicklungsplanung erging jedoch der Hinweis, 

dass möglicherweise Abwägungsfehler vorliegen. 

Ich verweise darüber hinaus auf die bereits übermittelten Stellungnah-

men im Rahmen der 

- Frühzeitigen TÖB (Stellungnahme vom 20. Oktober 2023) 

- TÖB (Stellungnahme vom 04. Oktober 2024) 

- Erneuten eingeschränkten TÖB (Stellungnahme vom 09. De-

zember 2024)  

- Rechtsprüfung (Mails vom 27. Mai 2025 und 05. Juni 2025).  

SenMVKU, Abt. IV sieht ihre Belange durch den erfolgten Verfahrenswechsel nicht 

betroffen.  

Keine Änderung. 

  Belange der Verkehrsentwicklungsplanung (Ref. IV A) 

Gegen den vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf 9-83 VE bestehen 

aus Sicht von SenMVKU, IV A keine grundsätzlichen Bedenken. Es ist 

jedoch nicht auszuschließen, dass mögliche Abwägungsfehler vorlie-

gen. Im Folgenden die Erläuterungen:  

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken.  

Keine Änderung. 

  Verkehrsprognose 

Im Zuge der beiden beigefügten verkehrlichen Untersuchungen wurde 

auf die gebietskonkrete Verkehrsprognose, die im Zuge der städte-

baulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM) zum sog. „Ehemaligen Gü-

terbahnhof Köpenick“ erstellt wurde, verwiesen und anhand eines Ver-

kehrsumlegungsplots auch dargestellt. Zum damaligen Zeitpunkt der 

Bearbeitung lag der Stand aus dem Februar 2024 (von IVAS – Ingeni-

eurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme) mit dem betrachteten Zeit-

horizont 2030 vor. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Verkehrsmodell des Landes Ber-

lin auf das Prognosejahr 2035 fortgeschrieben und seit diesem Jahr 

Auf Grundlage der Ergebnisse des wettbewerblichen Dialogverfahrens im Frühjahr 

2023 wurden die Prognosedaten der Verkehrserzeugung und -verteilung mit neuer 

Führung der Ostumfahrung fortgeschrieben (objektkonkrete Verkehrsprognose 

[OVP] 2030 - Netzfall 2.3).  In Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Mobilität, 

Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, Abteilung IV Mobilität – IV A 4-2 am 08.08.2025 

kann die OVP 2030 weiterhin als maßgebend betrachtet werden, da das Berliner 

Verkehrsmodell mit der Prognose 2035 insgesamt auf gesamtstädtischer Eben 

eine rückläufige Tendenz der Verkehrsmengen zeigt. Für den hier betrachteten Be-

reich ist von einer gleichbleibenden bis leicht rückläufigen Entwicklung auszuge-

hen.  

Keine Änderung. 
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öffentlich bekannt gegeben wurde. Allgemeine Informationen können 

über den nachfolgenden Link abgerufen werden:  

https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-verkehr/verkehrsda-

ten/verkehrsmodell/  

Vor diesem Hintergrund wurde bereits im Rahmen der Arbeitsgruppe 

zum SEM gemeinsam mit dem Planungsbüro und anderen Beteiligten 

festgelegt, dass für das weitere Verfahren die Fortschreibung auf das 

Prognosejahre 2035 unter Berücksichtigung des aktuellen Verkehrs-

modells des Landes Berlin zwingend erfolgen muss. Die Aktualisierung 

befindet sich demnach in Bearbeitung. Ein neuer Stand liegt noch nicht 

vor. Ansprechperson und federführende Stelle ist die Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenStadt, II W 5).  

Die konkrete verkehrliche Abschätzung zu den Auswirkungen und den 

erforderlichen Folgemaßnahmen, die aus dem B-Plan 9-83 VE resul-

tieren könnten, erfolgte jedoch auf Basis von Bestandsverkehren, da 

diese Belegungszahlen rein rechnerisch höher liegen und daher der 

Bestand als maßgebender Belastungsfall identifiziert und festgelegt 

wurde (siehe Kapitel 2.9 in „Gutachten über die verkehrliche Erschlie-

ßung“ von FPB GmbH, Stand: Nov 2024). Die Fortschreibung der ge-

bietskonkreten Verkehrsprognose ist daher u.U. nicht abwägungsrele-

vant, da mit der Inbetriebnahme der Ostumfahrung Bahnhofstraße 

weiterhin tendenziell von einer signifikanten Entlastung der Seelenbin-

der Straße auszugehen ist und da der verkehrliche Nachweis auch mit 

den höheren Belegungszahlen grundsätzlich bereits erbracht wurde. 

Im Rahmen des Abwägungsprozesses ist auf diesen Umstand dennoch 

hinzuweisen, um dem Abwägungstatbestand ausreichend Rechnung 

zu tragen.  

  Verhaltensdaten In Kapitel 3 der Verkehrsuntersuchung werden im Zusammenhang mit den Ergeb-

nissen der SrV 2018 folgende Aussagen berücksichtigt: 

…Der Anteil der zurückgelegten Wege im MIV lag für den Bezirk Treptow-Köpenick 

im Jahr 2018 im Schnitt bei 31 %. Um einem möglichen Worst-Case Rechnung zu 

https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-verkehr/verkehrsdaten/verkehrsmodell/
https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-verkehr/verkehrsdaten/verkehrsmodell/
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Die aktuellen Ergebnisse der Haushaltsbefragung zum Mobilitäts- und 

Verkehrsverhalten der Bewohner Berlins im Zuge des „Systems reprä-

sentativer Verkehrsbefragungen (SrV) für das Jahr 2023“ liegen vor 

und können über den nachfolgenden Link abgerufen werden: 

https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-verkehr/verkehrsda-

ten/zahlen-und-fakten/mobilitaet-in-staedten-srv-2023/  

Die damalige Verkehrserzeugung (siehe Kapitel 3 in Verkehrsuntersu-

chung von FPB) wurde auf Basis der SrV-Daten aus 2018 durchgeführt. 

Die neuen Daten müssen zur Kenntnis genommen/berücksichtigt und 

mit den damaligen Ansätzen abgeglichen und bewertet werden, um 

auch hier einen möglichen Abwägungsfehler zu vermeiden. Im Ergeb-

nis der Analyse kann auch herauskommen, dass hierdurch keine nen-

nenswerten Änderungen am Gesamtfazit ergeben. Dies muss jedoch 

fachlich und nachvollziehbar dargelegt und erläutert werden. 

tragen, wird der MIV-Anteil mit 40 % angesetzt. Weitere Kennwerte sind die 

Wegeanzahl mit 3,5/Tag und ein Pkw-Besetzungsgrad von 1,3 Personen/Fahrt.… 

In der nun vorliegenden SrV 2023 wird für den Bezirk Treptow-Köpenick im Jahr 

2023 insgesamt ein geringerer Wegeanteil im MIV mit 26,1% erhoben. Die 

Wegeanzahl mit durchschnittlich 3,2 Wegen/Tag ist im Vergleich zur SrV 2018 

leicht rückläufig und der Pkw-Besetzungsgrad mit 1,3 Personen/Fahrt ist unverän-

dert.  

Vor diesem Hintergrund zeigt die Berücksichtigung der SrV 2023 insgesamt gerin-

gere Ansätze bei der Verkehrserzeugung. Im Gesamtfazit zeigt sich mit einer rück-

läufigen Tendenz der Verkehrserzeugung sich keine nennenswerte Änderung. 

Weiterhin wird in Kapitel 4 (Bestandsdaten Verkehrsmengen) zur Ermittung der  

Verkehrsbelastungen in der Spitzenstunde der in der SrV 2018 erhobenen Spitzen-

stundenanteils an der Gesamtbelastung mit 10,3% zugrunde gelegt.  

Im Vergleich zum Ergebniss der SrV 2023 ist für den Bereiche Treptow-Köpenick 

der Spitzenstundenanteils an der Gesamtbelastung mit 10,3 gleichbleibend.  

Keine Änderung. 

  Schalluntersuchung 

Im Hinblick auf die methodische Aufbereitung der verkehrlichen Ein-

gangsdaten für schalltechnische Belange wird der Hinweis gegeben, 

dass die Handreichung „Hinweise und Faktoren zur Umrechnung von 

Verkehrsmengen“ (Stand: 2022), der in der vorliegenden Schallunter-

suchung (ALB Akustik Labor Berlin, Stand: Aug 2025) zur Anwendung 

kam, zuletzt in Dezember 2024 unter dem neuen Titel „Ermittlung RLS-

19 konformer Eingangswerte für schalltechnische Untersuchungen in 

Berlin“ aktualisiert wurde und seinen Vorgänger vollständig auch er-

setzt. An der Methodik und den bisher enthaltenen Hoch- und Umrech-

nungsfaktoren hat sich jedoch grundsätzlich nichts geändert. Haupt-

anlass der Aktualisierung war das bis dato zu kurz dargestellte Fall-

beispiel, welches bei vielen Planungsbüros zu Missverständnissen und 

zu häufigen Rückfragen bei der SenMVKU geführt hatte. Um dies künf-

Die Berechnungsergebnisse wurden gemäß den vorgetragenen Anmerkungen er-

neut durch die Autoren der schalltechnischen Untersuchung im Hinblick auf die im 

Dezember 2024 veröffentlichten Umrechnungsfaktoren der Hinweise geprüft. An-

hand der Umrechnungsfaktoren ergeben sich geringfügige Änderungen in den M- 

und p-Werten für die Kfz-Zahlen, was sich allerdings aufgrund der Vorgaben und 

Berechnungen nach RLS-19 lediglich im Hundertstel-Bereich der resultierenden 

Schallleistungspegel der Straßenwege äußert.  

Keine Änderung. 

Anpassungen an den Berechnungsergebnissen der Verkehrsgeräuschimmissionen 

des Vorhabens und der Umgebung sind nicht notwendig. Es bedarf keiner Anpas-

sung der Schlussfolgerungen in der Abwägung sowie in den Festsetzungen des 

Bebauungsplans.  

Keine Änderung. 

https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-verkehr/verkehrsdaten/zahlen-und-fakten/mobilitaet-in-staedten-srv-2023/
https://www.berlin.de/sen/uvk/mobilitaet-und-verkehr/verkehrsdaten/zahlen-und-fakten/mobilitaet-in-staedten-srv-2023/
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tig zu verhindern, wurde in Zusammenarbeit mit zahlreichen Akustik-

büros ein neues Rechenbeispiel erstellt, welches jeden einzelnen Re-

chenschritt anschaulich und detailliert wiedergeben soll, um eine kon-

sistente Berechnungsbasis für alle zu schaffen. Hierzu wurde eine neue 

separate Anlage beigefügt:  

https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsdaten/umrechungs-

faktoren-von-verkehrsmengen/  

Um auch hier einen möglichen Abwägungsfehler zu vermeiden, sind 

die bisherigen Berechnungsergebnisse dahingehend nochmal zu 

überprüfen, ob sich aufgrund dieses neuen Rechenbeispiels ebenso 

gewisse Ungenauigkeiten und Fehlinterpretationen ergeben haben, 

die v.a. einen erheblichen Einfluss auf die bisherigen Untersuchungs-

ergebnisse und auch B-Plan-Festsetzungen haben könnte. 

 

17.  Berliner Ver-

kehrsbetriebe -

BVG 

27.08.2025 

unsere Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung vom 26.09.2023 

behält weiterhin ihre Gültigkeit. 

 

Zur Kenntnis genommen. Die genannte Stellungnahme vom 26.09.2023 wurde im 

Rahmen des Verfahrens bereits umfassend berücksichtigt. Weitere Belange sind 

nicht betroffen.  

Keine Änderung. 

18.  Berliner Wasser-

betriebe 

02.09.2025 

im Rahmen der frühzeitigen und der erneuten Behördenbeteiligung 

haben die Berliner Wasserbetriebe (BWB) zum o. g. Bebauungsplan-

entwurf mit den Schreiben PB-B/Pa vom 11.10.2023 sowie PB-B/JS 

vom 02.10.2024 Stellungnahmen abgegeben, welche auch weiterhin 

Bestand haben.  

Vorab wird angemerkt, dass die Stellungnahme der BWB auf den 02.04.25 datiert 

ist. Es wird angenommen, dass das Datum dem tatsächlichen Eingang der Stel-

lungnahme am 02.09.25 entspricht.  

Die Stellungnahmen vom 11.10.2023 sowie vom 02.10.2024 wurden im Rahmen 

der frühzeitigen Beteiligung und der erneuten Behördenbeteiligung berücksichtigt. 

Es ergibt sich kein Änderungsbedarf. 

Keine Änderung. 

https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsdaten/umrechungsfaktoren-von-verkehrsmengen/
https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsdaten/umrechungsfaktoren-von-verkehrsmengen/
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19.  Bundesnetza-

gentur 

05.09.2025 

Auf Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Angaben wurde 

eine Überprüfung des angefragten Gebiets durchgeführt. Der beige-

fügten Anlage können Sie die dort tätigen Betreiber von Richtfunkstre-

cken und Radaren und/oder betroffene Schutzbereiche der Messein-

richtungen der BNetzA entnehmen. Beziehen Sie diese in Ihre weitere 

Planung ein, um Störungen zu vermeiden. 

Betreiber Richtfunk: 

 450connect GmbH, Melli-Beese-Straße, 50829 Köln 

 AIRDATA AG Dieselstraße 18, 70771 Leinfelden-Echterdingen 

 E-Plus Service GmbH, E-Plus-Straße 1, 40472 Düsseldorf 

 Plusnet GmbH, Rudi-Conin-Straße 5a, 50829 Köln 

 Telefónica Germany, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München 

 Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf 

Betreiber Radare: 

 Im Plangebiet sind keine Radare vorhanden. 

Betreiber Radioastronomie: 

 Das Radioteleskop Effelsberg ist nicht betroffen. 

Funkmessstationen der BNetzA: 

Die von Ihnen angefragte Standortplanung befindet sich im Schutzbe-

reich von Einrichtungen des Prüf- und Messdienstes der Bundesnetza-

gentur. Sollten spezielle Festlegungen erforderlich werden, setzt sie 

die zuständige Stelle darüber in Kenntnis:  

 Bundesnetzagentur Referat 511, Canisiusstr. 21, 55122 Mainz, 

E-Mail: PMD-BauLp@BNetzA.de 

Der Hinweis des Bundesnetzagentur wird zur Kenntnis genommen.  

Das Referat 226 der Bundesnetzagentur hatte sich bereits mit Stellungnahme vom 

14.10.2024 im Rahmen der Behördenbeteiligung zum Verfahren zur Aufstellung 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-83 VE beteiligt. In der entsprechen-

den Stellungnahme ist die Betroffenheit von Richtfunkstrecken im Plangebiet ver-

neint. Auf eine erneute Prüfung der Betroffenheit wird somit verzichtet, zumal sich 

die Vorhabenplanung nicht bedeutend verändert hat. Auch die Belange der Be-

treiber von Radaren und Einrichtungen der Radioastronomie sind nicht betroffen.  

Das Plangebiet befindet sich im Schutzbereich von Einrichtungen des Prüf- und 

Messdienstes der Bundesnetzagentur. Die Notwendigkeit spezieller Festlegungen 

besteht nicht, da das geplante Gebäude die Höhen der umgebenden Bebauung 

nicht wesentlich überschreitet.  

Aus dem genannten Referat 511 der Bundesnetzagentur erfolgte bis zum Ende der 

Beteiligungsfrist keine Stellungahme.  

Keine Änderung. 

20.  Deutsche Bahn 

AG 

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG 

(ehemals DB Netz AG / DB Station & Service AG) bevollmächtigtes 

Sämtliche Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an die Vorhabenträgerin 

zur Berücksichtigung weitergeleitet.  
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25.09.2025 Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellung-

nahme der Träger öffentlicher Belange zum o. g. Verfahren. 

Nördlich des Plangebiets verläuft in circa 188 m Entfernung die Bahn-

strecke 6153 Bln Ostbf – Guben (DB-Grenze), ca. Bahn-km 12,031 – 

12,136. Wir bitten daher die folgenden Auflagen / Bedingungen und 

Hinweise zu beachten: 

Keine Änderung. 

  Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Ei-

senbahnverkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet 

oder gestört werden. 

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbe-

sondere Bahndamm, Kabel- und Leitungsanlagen, Signale, Oberlei-

tungsmasten, Gleise etc.) sind stets zu gewährleisten. 

Wir gehen davon aus, dass planfestgestelltes DB Gelände nicht über-

plant wird. 

Das Plangebiet hält einen Abstand von etwa 200 m zur bestehenden Eisen-

bahntrasse ein. Bahnanlagen sind von der Vorhabenplanung nicht betroffen.  

Planfestgestellte Grundstücksflächen der DB AG sind nicht Gegenstand des Be-

bauungsplans.  

Keine Änderung. 

  Es sind die Abstandsflächen gemäß LBO sowie sonstige baurechtliche 

und nachbarrechtliche Bestimmungen einzuhalten. 

Die bauordnungrechtlich vorgeschriebenen Abstände des Vorhabens werden ein-

gehalten und vollständig auf dem eigenen Grundstück bzw. auf den angrenzenden 

öffentlichen Straßenverkehrsflächen abgebildet. Die angrenzenden Bahnflächen 

sind nicht betroffen.  

Keine Änderung. 

  Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder 

über Bahngrund abgeleitet werden. Einer Versickerung in Gleisnähe 

kann nicht zugestimmt werden. 

Das anfallende Niederschlagswasser wird vollständig auf dem Vorhabengrund-

stück versickert bzw. abgeleitet, die angrenzenden Bahnflächen sind nicht betrof-

fen. Eine Versickerung in Gleisnähe findet nicht statt.   

Keine Änderung. 

  Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen ent-

stehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Fun-

kenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen 

durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter 

Bebauung führen können. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund des Abstands zu in Betrieb 

befindlichen Bahnanlagen wird nicht davon ausgegangen, dass Beeinträchtigun-

gen des Vorhabens durch von Bahnanlagen ausgehenden Emissionen bestehen.  

Keine Änderung. 
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Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind 

erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren 

auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vor-

zunehmen.  

In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder 

Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, medizini-

schen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische Felder 

empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, für ent-

sprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. 

  Schlussbemerkungen 

Wir bitten Sie uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu 

gegebener Zeit den Satzungsbeschluss zu übersenden.  

Es ist keine weitere Beteiligung im Bauleitplanverfahren vorgesehen. Der Bebau-

ungsplan ist als Rechtsverordnung nach seiner Bekanntmachung öffentlich auf den 

einschlägigen Portalen abrufbar.  

Keine Änderung. 

21.  Eisenbahn-Bun-

desamt 

10.09.2025 

in dem geänderten Entwurf des Bebauungsplans hält das geplante 

Gebäude nun die Abstandsflächenregelung des § 6 Berliner Bauord-

nung allseitig ein. Der Einwand aus der Stellungnahme vom 

01.10.2025 wurde umfassend berücksichtigt und ist damit erledigt. 

Gemeint ist offensichtlich die Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamtes vom 

01.10.2024.  

Es werden keine weiteren Bedenken vorgetragen.  

Keine Änderung.  

22.  Bundeseisen-

bahnvermögen 

18.09.2025 

das Bundeseisenbahnvermögen (BEV) ist durch die Maßnahmen zu 

o.a. Verfahren in seinem Eigentum gegebenenfalls betroffen. 

Es darf durch das vorliegende Planvorhaben keine Entwässerung auf 

den angrenzenden Flächen des BEV stattfinden.  

Die Leistungsfähigkeit des angrenzenden Straßennetzes (Gelnitz-

straße, Seelenbinderstraße) darf durch das vorliegende Vorhaben 

nicht derartig belastet werden, dass eine Nutzung des Areals "Güter-

bahnhof Köpernick" Einschränkungen erfahren würde. 

Die möglichen Folgen des mit dem Bebauungsplan 9-83 VE angestrebten Vorha-

bens wurde umfassend im Gutachen über die verkehrliche Erschließung (FPB 

GmbH, 16.11.2024) behandelt.  

Danach wird die Auslastung des angrenzenden Straßennetzes durch das Vorha-

ben nur in sehr geringem Maße erhöht. Die möglichen Auswirkungen für die Nut-

zung in der Nähe befindlicher Grundstücke, die sich durch die geänderte Nutzung 

eines geplanten Vorhabens ergeben könne, lassen sich allgemein zunächst nur 

nach der tatsächlichen aktuellen und ferner nach der aktuell öffentlich-rechtlich 
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Das Vorhaben darf durch unzureichende Abstandsflächen den Nut-

zungsvorbehalt angrenzender BEV Flächen (Bahnflächen unter Fach-

planungsvorbehalt) nicht einschränken. 

Bei Fragen und für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfü-

gung. Inhaltliche Absprachen und Schriftverkehr sind über die Dienst-

stelle Nord, Außenstelle Berlin, Steglitzer Damm 117, 12169 Berlin zu 

führen. 

zulässigen Nutzung der Nachbargrundstücke beurteilen, die wiederum unter an-

derem von der aktuellen und oder geplanten Erschließungssituation abhängt.  

Aktuell wird das Areal GBK nicht oder nur geringfügig genutzt und liegt in weiten 

Teilen brach. Diese Nutzung wird offenkundig nicht durch das geplante Vorhaben 

beeinträchtigt. Eine nur künftig öffentlich-rechtlich zulässige Nutzung von benach-

barten Grundstücken ist allenfalls nur dann grundsätzlich berücksichtigungsfähig, 

wenn eine ordnungsgemäße Planung und deren Umsetzung sich soweit konkreti-

siert hat, dass mit ihr alsbald und hinreichend gesichert gerechnet werden kann.  

Die möglichen Einflüsse des Vorhabens auf die Leistungsfähigkeit des angrenzen-

den Straßennetzes bezüglich der Nachbargrundstücke wurde im Hinblick auf die 

künftige Nutzung gemäß den Zielen und dem Rahmenplan des Entwicklungsge-

bietes „Ehemaliger Güterbahnhof Köpenick“ eingehend untersucht. Gemäß den 

gutachterlichen Ausführungen sind bei diesen künftigen Nutzungen des Areal GBK 

keine die künftigen Nutzungen in relevanten Umfang störenden Auswirkungen zu 

erwarten. 

Der vorstehend zitierte Hinweis des BEV ist vage und kurzgefasst. Insoweit lässt 

sich nicht beurteilen, ob das BEV mit diesem Hinweis auch unabhängig von den 

Zielen des Entwicklungsgebietes eine hiervon abweichende künftige eigene Nut-

zung oder nach entsprechendem Wiederaufbau die Wiederinbetriebnahme eines 

Güterbahnhofes als Maßstab für den eigenen Bedarf des angrenzenden Straßen-

netzes berücksichtigt wissen will.  

Es kann letztlich im Einzelnen dahinstehen, inwieweit künftige Nutzungen und deren 

verkehrlichen Bedürfnisse von Nachbargrundstücken bei der Festsetzung des Bau-

rechts für ein aktuell angestrebtes Vorhaben bei verkehrsgutachterlichen Untersu-

chungen einbezogen werden können oder müssen, denn es fehlt bei dem Hinweis 

des BEV jegliche Angabe zu der beabsichtigten eigenen, möglicherweis von den 

Entwicklungszielen abweichenden Nutzung. Fehlt jegliche Nutzungsangabe, so 

könnte letztlich allenfalls auf die künftige Wiederaufnahme einer Nutzung des 

Areal GBK als Güterbahnhof abgestellt werden. Hierzu ist aber ebenso keinerlei 

Planung bekannt. Wie in einer Neuplanung die verkehrlichen Bedürfnisse eines 

nach den aktuellen Anforderungen geplanten Güterbahnhofes aussehen würden, 
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lässt sich ohne jegliche Angabe zu einer solchen Planung nicht ansatzweise beur-

teilen.  

Es bestehen nach der Lage und Größe des Areals GBK sowie der Umgebung zahl-

reiche Erschließungsoptionen für ein solches Vorhaben. Ob die derzeit zum Ge-

lände führende Sackgasse „Zur Güterbahn“, die zurzeit als einziges Verbindungs-

glied zwischen Seelenbinderstraße und dem Areal GBK zumindest in Teilstücken 

durch das Vorhaben gemäß dem Bebauungsplan 9-83 VE berührt sein könnte, ist 

mangels Planung und nähere Angaben nicht ansatzweise erkennbar. 

Nach alledem gibt der Hinweis des BEV keinen Anlass zu einer erneuten verkehr-

lichen Untersuchung oder Anpassung der Planung, weil die bereits erfolgte Unter-

suchung belegt, dass die derzeitige Nutzung des Areals GBK und die nach den 

Entwicklungszielen beabsichtigte künftige Nutzung des Areals GBK durch das Vor-

haben nicht in einer Weise beeinträchtigt werden wird, die zu einer Anpassung des 

Vorhaben führen müsste und ferner, weil mangels jeglicher Angaben zu einer künf-

tigen BEV-eigenen Planung oder Nutzung des Areals für Zwecke des Bahnverkehrs 

eine Beeinträchtigung nicht geprüft werden kann und mangels Bestimmbarkeit ein 

solchen künftigen Nutzung auch nicht untersucht und berücksichtigt werden muss.  

Keine Änderung. 

23.  Gemeinsame 

Landespla-

nungsabteilung 

Berlin-Branden-

burg 

Referat GL5 

24.09.2025 

Ziele der Landesplanung stehen nicht entgegen. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Ziele der Landesplanung dem Bebau-

ungsplan nicht entgegenstehen. 

Keine Änderung. 



45 von 47 

24.  IT-

Dienstleistungs-

zentrum Berlin 

03.09.2025 

das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ Berlin) ist, gemäß Berliner 

Straßengesetz, Sondernutzer öffentlichen Straßenlandes. Angrenzend 

zum o.a. Geltungsbereich befinden sich Kabelkanalanlagen (KKA) des 

ITDZ Berlin. Der entsprechende Bestandsplan ist der Auskunft beige-

fügt.  

Die Anlagen des ITDZ Berlin sind nicht Bestandteil des Bebauungspla-

nes; gemäß Legende, welche Verkehrsflächen auszeichnet, in denen 

unsere Kabelkanalanlagen liegen (öffentliches Straßenland). 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

keine Anlagen des ITDZ liegen.  

Keine Änderung. 

25.  Landesamt für 

Arbeitsschutz, 

Gesundheits-

schutz und tech-

nische Sicher-

heit, Ref. I A 

26.08.2025 

Unsere Belange sind in diesem Verfahren nicht betroffen.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es keine Belange des LAGetSi Berlin betrof-

fen sind. 

Keine Änderung. 

26.  Stromnetz Berlin 

GmbH 

25.09.2025 

In dem betrachteten Gebiet befinden sich Hoch-, Mittel- und Nieder-

spannungsanlagen der Stromnetz Berlin GmbH. Einen Plan mit den 

vorhandenen Anlagen erhalten Sie beiliegend zu diesem Schreiben. 

Nördlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich das im Betrieb 

befindliche Umspannwerk Gelnitzstraße (Hausnummer 25) der Strom-

netz Berlin GmbH. 

Zur Kenntnis genommen.  

Keine Änderung. 

  110-/10-kV UW Gelnitzstraße: 

Nach Überprüfung der Unterlagen sollen die Flächen weiterhin als 

Wohngebiet mit Nahversorgung festgesetzt werden. Das benachbarte 

Umspannwerk Gelnitzstraße ist bestandskräftig genehmigt und für die 

Gewährleistung der Versorgungssicherheit ist ein uneingeschränkter 

Aus schalltechnischer Sicht wurden alle entsprechenden Maßgaben untersucht 

und berücksichtigt. Es besteht aus Sicht des Vorhabens keine Notwendigkeit, 

schalltechnische Maßnahmen zum Schutz vor Lärm des Umspannwerks vorzuse-

hen.  
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Dauerbetrieb unerlässlich. Seitens des Umspannwerks werden alle Im-

missionsgrenzwerte nach BImSchG eingehalten. Im Bebauungsplan 

sind entsprechende Regelungen zu treffen, um den Betrieb des Um-

spannwerks durch die heranrückende Wohnbebauung nicht einzu-

schränken. 

Die geplante Bebauung hält einen Abstand zum Umspannwerk (Außenfassade) 

von mindestens 25 m ein. Ausweislich dem der Stellungnahme beiliegenden La-

geplan befinden sich die maßgeblichen Anlagen innerhalb des Umspannwerks 

weitere rund 10 m entfernt. Der so durch die räumliche Trennung eingehaltene 

Abstand wird hinsichtlich des Vorhandenseins elektromagnetischer Felder als aus-

reichendeingeschätzt, so dass sich im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs-

plans kein weiterer Prüfbedarf ergibt. Die Angelegenheit ist Gegenstand des nach-

geordneten Genehmigungsverfahrens.  

Keine Änderung. 

  Korrektur Begründungsschreiben, S. 11: 

Unter Punkt „II.1.6.1 Strom“ sollte zum bereits bestehenden Text er-

gänzt werden, dass ebenfalls eine 10 kV Kabeltrasse bestehend aus 

mindestens 16 Kabeln sowie diverse 1 kV-Kabel vorhanden sind. Die-

ses erhöhte Kabelaufkommen, ist durch die Nähe zum benachbarten 

Umspannwerk begründet, wodurch die Kabel besonders zu schützen 

sind. 

Dem Hinweis wird gefolgt. Die Planbegründung wird hinweisgemäß ergänzt. 

Änderung: 

 Redaktionelle Anpassung der Planbegründung (Kap. A.II.1.6.1) 

  Leitungsauskunft: 

Für die geplante Bebauung sind keine Kabelumlegungsarbeiten not-

wendig. In den Straßenverkehrsflächen des Plangebietes liegen zwei 

110-kV Hochspannungskabelanlagen sowie diverse 10kV-, 0,4kV-, 

Beleuchtungs-, Fernmelde-Kabel und der Kabelverteilerschrank Nr. 

17005. Auf dem Baugebiet befindet sich ein Hausanschluss samt Zu-

führung. Sämtliche Kabelanlagen sind insbesondere auch bei der Nut-

zung von Rückankern für den Neubau zu beachten. Die Positionen 

müssen bei Bedarf abgestimmt werden. Bei Rückfragen wenden Sie 

sich bitte an das Postfach kabelumverlegung@stromnetz-berlin.de 

unter Nennung des Sachverhalts und der Adresse.  

In dem angegebenen Bereich sind weitere Anlagen geplant, die Pla-

nung der Stromnetz Berlin GmbH ist jedoch noch nicht abgeschlossen. 

Die Anmerkungen sowie der der Stellungnahme anliegende Lageplan sowie die 

technischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an die Vorhabenträge-

rin zur Berücksichtigung im Rahmen der weiteren Bauplanung weitergeleitet.  

Keine Änderung. 

mailto:kabelumverlegung@stromnetz-berlin.de


47 von 47 

Über Planungen oder Trassenführungen für die Versorgung möglicher 

Kunden nach der Bebauung können wir zurzeit keine Aussage treffen.  

Unsere Stellungnahme vom 02.10.2024 sowie die Ihnen übergebenen 

Planunterlagen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB sind weiterhin 

verbindlich. 

Die beigefügte „Richtlinie zum Schutz von 1 – 110kV Kabelanlagen“, 

die „Richtlinie zum Schutz von Freileitungsanlagen 110 kV“ und die 

„Richtlinie zum Schutz von Anlagen der Öffentlichen Beleuchtung des 

Landes Berlin“ sind zu beachten. 

27.  50Hertz Trans-

mission GmbH 

25.08.2025 

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plan-

gebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen 

Anlagen befinden. Dazu zählen z. B. Hochspannungsfreileitungen und 

-kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Ent-

sorgungsleitungen. 

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich 

sowie ggf. externe Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und 

nur für die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

Hinweis zur Digitalisierung: 

Für eine effiziente Identifizierung der (Nicht-) Betroffenheit bitten wir 

bei künftigen Beteiligungen nach Möglichkeit um Übersendung der 

Plangebietsfläche(n) sowie eventueller externer Ausgleichs- und Ers 

atzmaßnahmen in einem standardisierten und georeferenzierten Geo-

datenaustauschformat (vorzugsweise als KML-Datei oder im SHP-

Format inkl. PRJ-Datei). 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es keine Anlage von der 50Hertz Transmis-

sion im Plangebiet liegt.  

Keine Änderung. 
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Nr. 
sich äußernde 

Stelle 
Stellungnahme Abwägung 

1.  Bürger 01 

27.08.2025 

Meine Stellungnahme/Mail vom 25.11.2024 findet sich weder inhalt-

lich noch in der Auswertung (Seite 71 - Begründung B-Plan) wieder. 

Die in Rede stehende Stellungnahme vom 25.11.2024 wurde in der Auswertung 

berücksichtigt, führte jedoch nicht Anpassungen in der Planung. 

Keine Änderung. 

  Die kompakte Kubatur fügt sich nicht in die nähere Umgebung/städe-

baulich vorhande Strukturen ein. Wie Seite 8 der Begründung ausge-

führt sind vor Ort 3-4 geschossige Wohngebäude mit Walmdächern 

aufzufinden, großzügige Innenhöfe - Widerspruch zu Ausführungen 

S. 33 III.2.1. 5-7 Geschosse (max. in einem Fall 4+DG) sind in nicht 

aufzufinden. Das Wohngrundstück/ der Innenhof soll große Aufenthalt-

qualität haben, ist aber für ca. 150 WE viel zu klein. 

Dem Einwand wird nicht gefolgt.  

Maßgeblich für die Beurteilung der städtebaulich gewünschten zulässigen Ge-

samthöhe des Vorhabens ist sein Einfügen in die Bestandsbebauung der Umge-

bung. Im unmittelbaren Umfeld des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist 

diese drei- bis viergeschossig und weist eine Höhe von bis zu 15 m auf. Der Neu-

bau ist mit einer zulässigen strukturellen Gesamthöhe von rund 21 m höher, aller-

dings wird das umgebende Niveau durch ein allseitiges Zurückspringen der bei-

den obersten Geschosse von darunterliegenden Fassade, die eine zulässige Höhe 

von rund 15 m aufweist, aufgegriffen. Dies führt zu einer nur vermindert wahrnehm-

baren Gebäudehöhe.  

Das geplante Gebäude hält die Abstandsflächenregelung nach § 6 der Berliner 

Bauordnung allseitig ein. Sämtliche Schutzgüter des Abstandsflächenrechts sind 

nicht negativ beeinträchtigt.  

Die mit dem Bebauungsplan 9-83 VE beabsichtigte Dichte ist städtebaulich be-

gründet: Das Vorhaben steht in engem Zusammenhang mit den Zielen für den 

Wohnungsbau im angrenzenden städtebaulichen Entwicklungsbereich des ehe-

maligen Güterbahnhofs Köpenick und angrenzender Flächen. Für dieses Entwick-

lungsgebiet sind umfangreiche Wohnbauflächen in Geschossbauweise für rund 

1.800 Wohnungen vorgesehen, was zu hohen Grundflächenzahlen führen wird.  

Die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichend Wohnraum zu angemessenen 

Bedingungen ist im gesamten Stadtgebiet Berlins besonders gefährdet. Diese Si-
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tuation wird sich in den nächsten Jahren aufgrund des prognostizierten Bevölke-

rungswachstums weiter verschärfen. Der Wohnraumverknappung soll unter ande-

rem durch Wohnungsneubau entgegengewirkt werden, um bezahlbaren Wohn-

raum zu sichern.  

Das Plangebiet ist aufgrund seiner Lage, der vorhandenen Erschließung durch den 

Bahnhof Köpenick und der bislang relativ geringen baulichen Dichte in nördlicher, 

östlicher und südlicher Richtung sehr gut zur Nachverdichtung geeignet. Im StEP 

Wohnen 2040 liegt das Plangebiet auf einer der Siedlungsachsen Berlins und ge-

hört zum städtischen Entwicklungsraum Südost. Der „Vertiefungsplan Potenzialty-

pen“ ordnet das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Köpenick einschließlich 

des Plangebiets 9-83 VE dem Typ „Nachnutzung großer Gewerbebrachen und 

Verkehrsflächen“ mit dem gesamten Wohnungsneubaupotenzial von über 1.000 

Wohneinheiten zu.  

Dem öffentlichen Belang der Schaffung von Wohnraum wird durch die optimale 

Ausnutzung des Baugrundstücks Rechnung getragen. Der vorhabenbezogene Be-

bauungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für rund 150 

Wohneinheiten und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Deckung des Bedarfs 

an dringend benötigtem Wohnraum. Gleichzeitig wird die Versorgung durch den 

Einzelhandelsbetrieb im Erdgeschoss sichergestellt. Die erzielbare GFZ ermög-

licht eine dem Standort angemessene urbane Dichte. Das für den Standort entwi-

ckelte städtebauliche Konzept soll deshalb zur Umsetzung kommen.  

Mit der hohen, aber städtebaulich verträglichen Dichte entspricht das Vorhaben 

den städtebaulichen Leitbildern der Innenentwicklung und Nachverdichtung. Es 

nutzt bereits genutzte und teils vorbelastete Flächen.  

Die hohe bauliche Dichte auf dem Grundstück lässt keine Beeinträchtigung der 

allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und keine 

nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt erwarten. Mögliche nachteilige Auswir-

kungen auf die Umwelt im Planfall wurden untersucht: Durch die Planung entstehen 

keine erheblichen Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Boden, Wasser, 

Klima/Luft, Pflanzen, und Tiere und biologische Vielfalt, Landschaftsbild und Kul-
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turgüter und sonstige Sachgüter bzw. können erhebliche Beeinträchtigungen ver-

mieden werden. Teilweise ist auch von Verbesserungen gegenüber dem Bestand 

auszugehen.  

Die Neubauplanung ist mit den zuständigen Fachbehörden – insbesondere dem 

Landesdenkmalamt Berlin – hinsichtlich der städtebaulich-visuellen Wirkung auf 

das benachbarte Finanzamt abgestimmt, was im Vergleich zum ursprünglichen 

Entwurf zur Verringerung und Abstaffelung der Gebäudehöhe sowie zur Verände-

rung der Fassadengestaltung führte. Denkmalfachliche und –rechtliche Bedenken 

konnten grundsätzlich ausgeräumt werden.  

In der Gesamtschau wird die planungsrechtlich ermöglichte bauliche Dichte als 

städtebaulich verträglich beurteilt.  

Keine Änderung. 

  Der B-Plan soll Missstände beheben (S. 5 Begründung), jedoch wer-

den die Vorhandenen weiter verschärft - Parksitution im angrenzenden 

Wohngebiet, weiterhin zu wenig Stellplätze (33) für PkW. Im Bereich 

der Gelnitzstraße werden Stellplätze durch die Anlegung eines Geh-

weges entfallen. Siehe meine Ausführungen vom 25.11.2024. 

Wenn von 400 KfZ-Fahren pro Tag ausgeht (S. 92 Begründung) sind 

wohl etwas mehr als 33 Stellplätze notwendig. Dies unbeachtet zu las-

sen (trotz gewünschter Verkehrswende), kann nicht Sinn eines B-Plan 

Verfahrens sein. 

Auch "einfach" davon auszugehen, dass Kunden des geplanten Ver-

brauchermarkts nicht ins angrenzende Wohngebiet fahren würden, um 

einen Stellplatz zu finden, ist schon grenzwertig in seiner Beurteilung. 

Der Kundenstellplatz des Bestandssupermarkts befindet sich im Privateigentum. 

Seine Nutzung durch die Anwohner wird von der Grundstückseigentümerin ledig-

lich geduldet. Die Situation verpflichtet jedoch die neue Grundstückseigentümerin 

nicht, öffentliche Stellplätze oder Anwohnerstellplätze im Zuge des Bebauungs-

plans 9-83 VE herzustellen.  

Stellplätze im Garagengeschoss im Vorhaben, nach derzeitiger Planung 33 

Plätze, sind für die zukünftige Bewohnerschaft geplant. Gemäß AV Stellplätze zu 

§ 49 der Bauordnung für Berlin ist bei Neubauvorhaben die Vorhaltung von Stell-

plätzen, abgesehen von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge für schwer Gehbehinderte 

und Behinderte im Rollstuhl sowie Fahrräder gemäß AV Fahrräder, nicht verpflich-

tend vorgeschrieben. Formal existiert in Berlin damit keine Pflicht zur Herstellung 

von Stellplätzen im Zuge der Errichtung von Wohnraum. Es besteht zudem kein 

Anspruch auf eine Mindestanzahl von Parkmöglichkeiten im öffentlichen Raum.  

Dennoch muss im Rahmen der Planung sichergestellt sein, dass auch in Bezug auf 

die verkehrlichen Belange keine nicht zu bewältigenden Konfliktsituationen entste-

hen. Diese Konflikte sind nicht erkennbar.  

Der Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs Köpenick soll grundsätzlich als Quar-

tier entwickelt werden, das den motorisierten Individualverkehr zugungsten des 

Rad- und Fußverkehrs, des öffentlichen Nahverkehrs sowie anderer alternativer 
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Mobilitätsangebote zurückstellt. Im Rahmen eines Mobilitätskonzepts sollen umzu-

setzende verkehrsreduzierende Maßnahmen erarbeitet werden, mitunter sind u.a. 

Gebiets-/Quartiersgaragen für Anwohnende vorgesehen. Für alltägliche Wege 

sollen vorrangig die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahrrad genutzt werden.  

Der Lückenschluss des Gehwegs östliche Gelnitzstraße in Höhe des Bebauungs-

plans 9-83 VE ist im Sinne einer Neuordnung des Straßenraums erforderlich: Die 

derzeitige Situation ist bereits hinsichtlich der Verkehrssicherheit unbefriedigend. 

Die Anlage eines Gehwegs entspricht den gesetzlichen Anforderungen der AV 

Geh- und Radwege und wird, auch vor dem Hintergrund der Entwicklung des 

neuen Quartiers, als dringend erforderlich beurteilt. Sie ist zudem für die fußläufige 

Erschließung des Neubauvorhabens nötig. Die entsprechende Planung wird in Ab-

stimmung mit den bezirklichen Fachämtern und der Hauptverwaltung vollzogen.  

Die auf der derzeit nicht geregelten und unbefestigten Fläche informell in An-

spruch genommenen Stellplätze entfallen hinsichtlich ihres Umfangs nicht vollstän-

dig. Einer Längsaufstellung von Fahrzeugen steht der Bebauungsplan nicht entge-

gen.  

Weitere Maßnahmen für die Verbesserung der Parkplatzsituation in der Umge-

bung des Vorhabengebiets sind nicht Gegenstand oder im Wirkungsbereich des 

Bebauungsplanverfahrens 9-83 VE und können mit diesem nicht erreicht werden.  

Keine Änderung. 

  Durch die Planung und Mitgestaltung soll man sich im hohen Maße mit 

dem Gebiet identifizieren können (S. 24 Begründung), aber leider hat 

man nicht das Gefühl, dass es wirklich jemand interssiert, was hier vor-

getragen wird. Hauptziel ist, dass (günstiger) Wohnraum in großer An-

zahl auf zu wenig Raum geschaffen wird (S. 46 2. Absatz). Welche Aus-

wirkungen dies auf das Umfeld hat, wird diesem Ziel untergeordnet.  

Auch die geplante "torartige" Einengung im Einfahrtsbereich zur Gel-

nitzstraße wird eher erdrückend wirken.  

Die Durchführung des Bebauungsplanverfahrens erfolgt gemäß den gesetzlichen 

Vorgaben, wozu auch die Beteiligung der Öffentlichkeit gehört. Die Auswirkungen 

der Planung und die betroffenen privaten und öffentlichen Belange wurden ermit-

telt und unter- und gegeneinander gerecht abgewogen. Zur Grundsatzfrage der 

dringend notwendigen städtebaulichen Verdichtung gelten die oben gemachten 

Erläuterungen. Abschließend ist das Vorhaben im Kontext der baulichen Neuent-

wicklung des ehemaligen Güterbahnhofareals zu sehen, das das Entstehen eines 

neuen und attraktiven Stadtquartiers vorsieht – unter Einplanung hinreichend ge-

planter Frei- und Erholungsflächen.  

Keine Änderung. 
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Ich möchte darauf hinweisen, dass der Standort gut für eine Wohnbe-

bauung geeignet ist. Dieser sollte aber in die Umgebung passen und 

lebenswürdig für die alten und neuen Anwohner sein. 

2.  Berliner Landes-

arbeitsgemein-

schaft Natur-

schutz 

25.09.2025 

Unsere Stellungnahme vom 13.12.2024 behält insofern weiterhin ihre 

Gültigkeit bis auf die Einwände bzgl. Lichtimmissionen. Dem wurde 

entsprochen, in dem die Außen-Beleuchtung auf LED-Basis im Kelvin-

Bereich zwischen 1700 – 2700 festgelegt wurde (s. Beleuchtungspla-

nung Außenbereich). 

Auch die Stellung eines Schutzzauns gegen die Einwanderung von 

streng geschützten Tieren aus der nördlich angrenzenden Fläche 

wurde beauftragt. 

Leider wird dafür jedoch das FALSCHE MATERIAL beauftragt / veran-

schlagt – s. Anlage 12, Kostenschätzung von boye und bode Land-

schaftsarchitekten. Als Material wird darin unter Nr. 06.1.9.3.2 – Am-

phibienschutzzaun = Gewebeplane – genannt. Dieses Material ist ein 

Gewebestoff und KEINE glatte Folie und somit für Zauneidechsen 

überkletterbar. Da jedoch auf dem Grundstück nördlich des o. g. B-

Plans NACHWEISLICH Zauneidechsen (PFV DB AG Umbau Bf. Köpe-

nick und BV Senat ehem. Güterbahnhof Köpenick/GBK) vorkommen, 

müssen wirksame Maßnahmen ergriffen werden, um eine Einwande-

rung von Tieren und somit den Eintritt des Verbotstatbestands §44 (1) 

Nr. 1 BNatSchG (gilt fürs Einzelindividuum) zu verhindern. 

Dem Hinweis wird dankend nachgekommen. Um die Wirksamkeit des Reptilien-

schutzzauns zu gewährleisten, soll ein für Zauneidechsen nicht überkletterbares 

Material zur Anwendung kommen. Die Kostenschätzung wird entsprechend korri-

giert.  

Änderung:  

 Korrektur der Anlage 12 zum Durchführungsvertrag  

 

 

  Bei den Fassaden-Ansichten (Anlage 5b) fehlen die Ansichten des In-

nenhofes. So bleibt unklar, ob und wenn ja, inwieweit das Thema „Vo-

gelschlag an Glas“ beachtet wurde. Somit bleibt unsere Forderung 

aus der o. g. Stellungnahme diesbezüglich erhalten. 

Die Darstellung der Vorhabenplanung, die Gegenstand der Offenlage war, bein-

haltet alle straßenseitigen Fassaden. Eine zusätzliche Darstellung der innenseiti-

gen Fassaden erscheint nicht zielführend, da die Vorhabenplanung hinreichend in 

der Projektmappe (Grundrisse/Freianlagenplan) dargestellt ist.  

Es besteht ein striktes Tötungsverbot bei allen in Europa natürlicherweise vorkom-

menden Vogelarten in § 44 Abs. 1 BNatSchG. Nach geltender Rechtsauslegung 

greift dieses Verbot bei nicht beabsichtigen Tötungen (wie bei Windkraft, Straßen-

trassen oder eben Glas) dann, wenn das Tötungsrisiko „signifikant erhöht“ wird. 
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Die fachlichen Erörterungen der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwar-

ten bezeichnen dazu auf 100 m Fassadenlänge zwei Vogelschlagopfer je Jahr als 

noch „normal“ und rechtlich hinzunehmen, mehr als doppelt so viele (also ab fünf 

Vogelschlagopfer jährlich auf 100 m Fassadenlänge) als „signifikant erhöht“. 

Wenn diese Situation erreicht ist, kann die zuständige Naturschutzbehörde über 

Anordnungen tätig werden. Die Gefahrenstelle muss entschärft werden.  

Ein Regelungserfordernis auf der Ebene des Bebauungsplans ist nicht gegeben.  

Keine Änderung.  

  Gemäß Anlage 6a Grün- und Freiflächenplan sieht man, dass geplant 

ist, nahezu das gesamte Dach mit Fotovoltaik-Anlagen zu bestücken. 

Das ist begrüßenswert, jedoch lässt uns dieser Umstand daran zwei-

feln, dass eine intensive Dachbegrünung, welche auch Großsträucher 

vorsieht, tatsächlich umgesetzt wird. Die „Planung intensiver Dachbe-

grünung“ mit einer Erdschicht von 0,8 m bezieht sich somit nur auf die 

Innenhofbereiche, die ja quasi auf dem Dach des Lebensmittelmarktes 

liegen (TF 4.3). Diese werden der Pflege der Anwohner unterliegen, wo 

dann fraglich ist, welchen Wert diese für den Natur- und Artenschutz 

tatsächlich aufweisen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine intensive Dachbegrünung ist ge-

mäß textlicher Festsetzung 4.3 auf 40% der Fläche des Innenhofes vorgesehen. 

Hier ist keine Anordnung von Solaranlagen geplant. Die sonstigen Dachflächen 

sind gemäß textlicher Festsetzung 4.2 zu 70 % extensiv zu begrünen. Bei der Um-

setzung der Festsetzungen ist die Verpflichtung zur Dachbegrünung zu berücksich-

tigen. Die Solaranlagen stehen dabei nicht im Widerspruch zur Festsetzung von 

extensiven Dachbegrünungen. Beide Maßnahmen können kombiniert werden, 

ohne dass es zur Einschränkung der Funktionsfähigkeit kommt. Für den Einsatz von 

Photovoltaikanlagen ergeben sich durch die Kombination mit einer extensiven 

Dachbegrünung positive Auswirkungen. Die Pflanzendecke auf dem Dach wirkt im 

Sommer kühlend, weil es keine bzw. geringere Wärmerückstrahlung wie etwa bei 

konventionellen Flachdächern gibt und zusätzliche Verdunstungskälte entsteht. 

Das bringt Vorteile etwa für Photovoltaik-Module, deren Wirkungsgrad mit höhe-

ren Temperaturen abnimmt.  

Keine Änderung. 

  Leider steht in TF 4.2, dass die höheren Dächer mit einer Sedum-Grä-

ser-Kräuter-Mischung zu begrünen ist. Es gibt keine Angabe der Be-

zugsquellen oder Verweis auf Broschüre Pflanzen für Berlin oder Ge-

staltung der Gründächer. Es gibt lediglich die Pflanzliste, welche eine 

reine Empfehlung, aber keine Vorgabe der Verwendung bestimmter 

Pflanzen darstellt, da sie nicht Teil der textlichen Festsetzungen ist und 

somit NICHT bindend. Es gibt weder in den TF noch in der Begründung 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Entgegen den Ausführungen ist 

die Empfehlung der in der Pflanzliste aufgeführten Arten ist als Hinweis auf der 

Planzeichnung aufgeführt. Die Pflanzliste ist seit dem Verfahrensstand der frühzei-

tigen Behördenbeteiligung Teil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.  

Mit den Festsetzungen zur Dachbegrünung wird den gesetzlichen Anforderungen 

entsprochen. Das Plangebiet ist im Bestand weitgehend versiegelt, die Dachbe-

gründung stellt keinen Ausgleich dar. Weitere Regelungen zur Ausführung der 
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zum B-Plan einen Verweis auf diese Pflanzliste. Dem Eingriffsverursa-

cher ist es daher selbst überlassen, was er in welchem Verhältnis an-

pflanzt/ansät.  

Wir lehnen diese Ausführung der Dachbegrünung ab, da das Verhält-

nis der Pflanzenzusammensetzung ohne weitere Vorgabe dem Ein-

griffsverursacher überlassen wird. Dies endet gemäß unseren Erfah-

rungen meist darin, dass überwiegend Sedum ausgebracht wird bzw. 

dies andere Arten verdrängt und sich zügig ausbreitet, wie es in dem 

Artikel von Myotis zu lesen ist. Dadurch wird keine hohe Artenvielfalt 

erreicht, sondern eine Mono-Kultur. 

Wir fordern stattdessen, dass die Dachbegrünung unter den Fotovol-

taik-Anlagen so gestaltet wird, dass sie auch Lebensraum für Insekten 

bietet und keine reine „Sedum-Wüste“ geschaffen wird.  

Als Ausgleichsmaßnahme für Bodenversiegelung und Lebensraum für 

Insekten sind Dachbegrünungen mit einer Substratdicke von max. 15 

cm sowie der Ansaat eines Sedum-Gras-Kräuter-Mix erst recht nicht 

geeignet. Wir lehnen die Anerkennung solcher Maßnahmen als Aus-

gleich für Bodenversiegelung und Lebensraum von Insekten ab.  

Es gibt Möglichkeiten, Dächer als Lebensräume für Insekten zu gestal-

ten, die auch bei geringer Deckschichthöhe realisierbar sind: 

1. Kräuteransaat mit unterschiedlich hochwachsenden Kräutern 

2. Einbringung von Totholzelementen (pro 10 m² ein Stück) 

3. Schaffung kleiner Senken zur Sammlung von Feuchtigkeit (alle 

50 m² ein Stück) 

4. Schaffung von Insekten-Nisthügeln (3 m Durchmesser, ca. 30 

cm Höhe, alle 100 m² ein Stück) 

Diese Elemente lassen sich auch unter Fotovoltaik-Anlagen realisieren 

und daher fordern wir dies im Sinne der Wiederherstellungsverordnung 

der EU, dem allgemein anerkanntem Artensterben und dem Schutz der 

menschlichen Gesundheit ein.  

Dachbegrünung sind nicht Gegenstand des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans.  

Keine Änderung. 
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Wir möchten ausdrücklich betonen, dass es bei unserer Ablehnung von 

sog. „Sedum-Wüsten“ nicht darum geht, Sedum-Arten grundsätzlich 

von Gründächern auszuschließen, sondern darum, wie das Verhältnis 

der Sedum-Arten ggü. weiteren auf den Dächern auszubringenden Ar-

ten definiert wird. Sedum-Arten, aber auch Gräser, sollten immer un-

terdimensioniert auf Dächern eingesetzt werden, da sie eine starke 

Konkurrenz ggü. anderen Arten darstellen. Hinzu kommt, dass in ihren 

Stängeln, aufgrund der Wasserspeicherung, kein Insekt nisten kann. 

Gibt es NUR diese Pflanzenfamilie auf den Dächern, herrscht eine 

Mono-Kultur wie auf landwirtschaftlichen Äckern und es verschwindet 

die Artenvielfalt.  

Die Stadt Zürich ist bei der Vorgabe bzgl. Dachbegrünungen wesent-

lich weiter, als Berlin, denn bereits im Hinweisblatt der Stadt Zürich, 

Fachbereich Naturschutz Grün von 20201 wird beschrieben, wie die 

Artenvielfalt auf begrünten Dächern erhöht werden kann. Dieses Hin-

weisblatt basiert auf der Untersuchung von 141 Flachdachbegrünun-

gen im Zeitraum zwischen 2005 – 2015 in Zürich. 

Am Projekt Seewasserwerk Moos Schweiz konnte bereits 2001 der 

Wert von Dachbegrünung dokumentiert werden. Seit 2015 begleitet 

die Forschungsgruppe Stadtökologie des ZHAW - Institut für Umwelt 

und Natürliche Ressourcen unter Leitung von Dr. S. Brenneisen dieses 

und weitere Projekte: „Im Rahmen des Aktionsplans zur Umsetzung der 

Strategie Biodiversität Schweiz werden für das BAFU wissenschaftliche 

Fachgrundlagen und Erkenntnisse zum ökologischen Ausgleichspoten-

zial von Gebäudebegrünungsmaßnahmen erarbeitet. Diese dienen 

der Überprüfung und Weiterentwicklung bestehender Instrumente zur 

Implementierung und Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum.“  

Anhand der Untersuchung div. Projekte konnte die Forschungsgruppe 

um Dr. Brenneisen eindeutig nachweisen, dass mit verschiedenen Sub-

stratdicken eine höhere Vielfalt in den Pflanzenarten erreicht wird und 

mit einer höheren Vielfalt an Pflanzen steigt auch die Vielfalt der sich 

ansiedelnden Fauna. So finden sich auf den in der Schweiz untersuch-
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ten Dächern neben Faltern, Stechimmen und Heuschrecken auch Kä-

fer, Spinnen und div. Bodennistende Arten. Sogar Laufkäfer und 

Schnecken wurden gefunden. Mit der Anlage weiterer sog. Biotop-Ele-

mente (Totholz, Kleine Nisthügel, feuchte Senken, etc.) erhöht sich die 

Bio-Diversität nochmals. Und genau das soll doch in Zeiten des Klima-

wandels, massiven Rückgangs an Insekten und unter den Auflagen der 

Wiederherstellungs-VO (Art. 10 Bestäuber) erreicht werden. Insekten 

schaffen unsere menschliche Lebensgrundlage (Bestäubung der Nah-

rungspflanzen) zur Erhaltung der menschlichen Gesundheit.  

Oftmals wird vergessen, dass mit dem Ausgleich oder Ersatz gleich- 

bzw. höherwertige Habitat- Bedingungen hergestellt werden müssen, 

als vorab bestanden haben. Das ist wichtig, um die Annahmewahr-

scheinlichkeit zu erhöhen. 

Außerdem wird vergessen, dass die meisten Insekten im Boden bis zu 

0,6-0,8 m tief nisten. Dafür bedarf es offenen Bodens, sog. Sandarien. 

Mangels Alternativen werden von den Insekten daher Sand-Spiel-

Plätze oder Fugen zwischen Pflastersteinen genutzt, was oftmals zu 

Konflikten mit Menschen führt. Denn in Sand-Spiel-Plätzen spielen Kin-

der, deren Eltern möchten nicht, dass ihre Kinder von den Insekten „be-

lästigt“ werden, auch wenn die wenigsten Insekten tatsächlich stech-

freudig sind. In Pflasterfugen werden die Niststätten oftmals „ver-

brannt“, „vergiftet“ oder anderweitig vernichtet, da die Wege „barrie-

refrei“ und ohne „Grünzeug“ oder anderem („ordentlich“) sein sollen. 

Um Konflikte dieser Art von Anfang an zu vermeiden, könnte mit der 

gezielten Anlage von Sandarien oder Nisthügeln auf Dächern 

(s. Schweiz) viel mehr für alle erreicht werden. 

  Leider ist in der aktuellen Planung weiterhin KEIN ERHALT von vorhan-

denen Bäumen auf dem eigenen Grundstück geplant. Das bedauern 

wir sehr, da wie bereits ausgeführt, Neupflanzungen nicht die Leistung 

erbringen, wie die Altbäume.  

Der Erhalt des bestehenden Baumbestands ist bauseitig aufgrund der engen 

Grundstücksverhältnisse nicht möglich. Zur Erlangung der Baufreiheit ist die Besei-

tigung der Gehölz- und Baumbestände zwingend erforderlich. Der Fällung der be-

stehenden Bäume stehen keine grundsätzlichen Bedenken entgegen. 

Keine Änderung. 
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  Die Pflanzliste wurde zwar angepasst, enthält aber immer noch Säu-

len-Bäume. 

Die Pflanzliste hat lediglich empfehlenden Charakter. Die verbindliche Auswahl 

der Bepflanzungen für das Vorhaben erfolgt im Zuge der weiteren Planung und 

nicht im Bebauungsplanverfahren.  

Keine Änderung. 

  Auch ist inzwischen eingetreten, was wir bei unserer letzten Stellung-

nahme befürchtet hatten. Die Hallen auf dem Nachbargebäude wur-

den bereits abgerissen. Leider ist demzufolge auch unklar, inwieweit 

ggf. Niststätten davon betroffen waren, da diese Hallen dahingehend 

nicht untersucht wurden. Der Eintritt des Verbotstatbestands §44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG kann nicht ausgeschlossen werden.  

Vor Abriss sind die Gebäudeteile auf einen Besatz zu prüfen. Der Abriss sämtlicher 

Gebäude wurde im Rahmen der Bauvorbereitung durch eine fachkundige Person 

begleitet und in entsprechenden Berichten dokumentiert. Dem Abriss standen 

keine artenschutzrechtlichen Hindernisse entgegen. Dies bedarf keiner weiteren 

Regelung im Bebauungsplan.   

Keine Änderung. 

  Es fehlen Unterlagen zu faunistischen Kartierungen. Diese sind jedoch 

offen zu legen.  

Die Faunistische Erfassung und artenschutzfachliche Einschätzung (Jens Scharon, 

Oktober 2021 und Fortschreibung im Juni 2022) wurde im Zuge der Beteiligung 

der Öffentlichkeit ausgelegt.  

Keine Änderung. 

  Bitte teilen Sie uns das Ergebnis der Prüfung unserer Stellungnahme 

gemäß § 3 (2) BauGB zumindest zeitgleich zur Bekanntgabe des Be-

schlusses des Bebauungsplans mit. 

Im Zuge der Bekanntgabe des Beschlusses erfolgt eine Benachrichtigung gemäß 

§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB.  
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